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Gegenstand der Genehmigung:

Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage des Typs Vestas V162 EnVentus 7.2
mit einer Nabenhohe von 119 Metern, einem Rotordurchmesser von 162 Metern, ei-
ner Gesamthéhe von 200 Metern und einer Nennleistung von 7,2 Megawatt.
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Genehmigung

Der

Bismarck-Wind GmbH & Co. KG
Schonauer Weg 23
21465 Reinbek

wird auf den Antrag vom 14. Juli 2023, eingegangen am 21. Juli 2023, Unterlagen zuletzt
erganzt am 8. September 2025, gemaf § 4 in Verbindung mit § 10 des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes (BImSchG)

in Verbindung mit (i. V. m.)

der Nummer 1.6.1, Verfahrensart G des Anhanges 1 der 4. Verordnung Uber genehmi-
gungsbedurftige Anlagen (4. BImSchV)

die nachstehende Genehmigung fur die Errichtung und den Betrieb einer Windkraftanlage
in

23617 Stockelsdorf

Gemarkung: Dissau
Flur: 0
Flurstuck: 98

erteilt.

Dieser Bescheid ergeht nach Malgabe der unter Abschnitt A V dieses Bescheides aufge-
fuhrten Antragsunterlagen und unter den in Abschnitt A | und Il aufgefuhrten Festsetzun-
gen und Nebenbestimmungen.
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2.1

2.1.1

Entscheidung

Genehmigung
Gegenstand der Genehmigung

Gegenstand der Genehmigung sind die Errichtung und der Betrieb einer Wind-
kraftanlage des Typs Vestas V162 EnVentus 7.2, mit einer Nabenhdhe von

119 Metern, einem Rotordurchmesser von 162 Metern, einer Gesamthdhe von
200 Metern und einer Nennleistung von 7,2 Megawatt. Der Standort der Wind-
kraftanlage liegt auf der ETRS89/UTM Koordinate — Ostwert: 32606386, Nordwert:
5977383.

Diese Genehmigung umfasst folgende bauliche Malinahmen:

» Herstellung der Kranstellflachen und Lagerflachen auf dem Betriebsgrund-
stuck;

» Herstellung des Flachfundaments;
* Errichtung der Windkraftanlage und

* Integration der Nachtkennzeichnung der Windkraftanlage in ein System der
bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK).

Die Anlage ist gemaf den unter Abschnitt A V aufgefiihrten Antragsunterlagen zu
errichten und zu betreiben, soweit sich aus den Nebenbestimmungen dieses Be-
scheides nichts anderes ergibt.

Beschrankungen und Emissionsbegrenzungen
Die Anlage unterliegt folgenden Beschrankungen:
Immissionsschutz

Unter Zugrundelegung der Immissionsrichtwerte (IRW) von 45 dB(A) und 40 dB(A)
an den Immissionsorten im Au3enbereich und im Allgemeinen Wohngebiet die in
der Schallimmissionsprognose berucksichtigt wurden (Dorries Schalltechnische
Beratung GmbH — Berichtsnummer: 2024-64 vom 15. Oktober 2024), darf die
Windkraftanlage vom Typ Vestas V162 EnVentus 7,2 nachts maximal mit dem Be-
triebsmodus SO1 und mit einer Nennleistung von maximal 6.727 Kilowatt und ei-
ner Rotornenndrehzahl von maximal 9,1 Umdrehung pro Minute betrieben werden.

Hierbei darf die genannte Windkraftanlage folgende Oktavschallleistungspegel
Lwa ok in der Nachtzeit (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) nicht Uberschreiten:

Frequenz f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000

Lwa, okt [dB(a)] 87,3 94,9 98,0 98,2 96,6 92,1 84,6
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215

216

Energetisch addiert ergibt sich daraus ein Lwa von 103,6 dB(A). Dieser Summen-
schallleistungspegel hat nur informellen Charakter und ist im Kontext zu den oben
festgelegten oktavabhangigen Lwa ok 0hne rechtliche Bindungswirkung.

Werden bei der Abnahmemessung nach Auflage Nummer 2.2.2 eine Uberschrei-
tung in einer oder mehreren der festgesetzten Oktavschallleistungspegel Lwa, ok
festgestellt, ist mit einer Schallausbreitungsrechnung entsprechend Auflage Num-
mer 2.2.3 nachzuweisen, dass die in der hier unter Inhaltsbestimmung 2.1.1 ge-
nannten Schallimmissionsprognose prognostizierten A-bewerteten (Teil-)Immissi-
onspegel nicht Uberschritten werden. Unter der Voraussetzung der Nichtuber-
schreitung dieser Immissionspegel sind auch héhere Oktavschallleistungspegel
als in Inhaltsbestimmung 2.1.1 angegeben zulassig.

Bis zur Abnahmemessung ist die Windkraftanlage nachts in der Zeit von 22:00 Uhr
bis 06:00 Uhr im SO4 mit einer maximalen Leistung von 5.797 Kilowatt und einer
maximalen Rotorumdrehung von 8,0 Umdrehung pro Minuten zu betreiben.

Die erheblich schallreduzierte Betriebsweise kann entfallen, wenn

« der gemessene Oktavschallleistungspegel einer Vermessung dieses Anlagen-
typs in der genehmigten Betriebsweise inklusive des Zuschlags fur eine Seri-
enstreuung von 1,2 dB(A);

« einer Mehrfachvermessung aus mindestens drei Einzelvermessungen zuzlg-
lich eines Zuschlags entsprechend der im Messbericht ausgewiesenen Serien-
streuung;

« die gemessenen Oktavschallleistungspegel der direkt durch eine einfache Ver-
messung dieser genehmigten Anlage (Abnahmemessung) nachgewiesen ist,

dass die entsprechend Auflage Nummer 2.2.3 berechneten A-bewerteten Immissi-
onspegel die auf Basis der in der Prognose angesetzten Oktavschallleistungspe-
gel Lwao,ok berechneten A-bewerteten Immissionspegel nicht tUberschreiten.

Die unter Inhaltsbestimmung 2.1.1 flr die Nachtzeit festgesetzten Oktavschallleis-
tungspegel Lwa o gelten auch bei Herunterregelungen der Windkraftanlage durch
die Netzbetreiberin (Einspeise-Management — EisMan-Schaltung und Nachfolger).

Sollte die Windkraftanlage von der Netzbetreiberin im Rahmen der EisMan-Schal-
tung vom Netz genommen oder reduziert betrieben werden, ist diese entspre-
chend der vorgelegten Herstellererklarung vom 21. Dezember 2020 zu betreiben.

Vor Aufnahme des eingeschrankten Nachtbetriebs gemal Inhaltsbestimmung
2.1.1 ist durch eine gemal § 29b BImSchG bekanntgegebene Stelle nachzuwei-
sen, dass die Windkraftanlage im gesamten Betriebsbereich der schallreduzierten
Betriebsweise keine immissionsrelevante Tonhaltigkeit aufweist. Die dafur notwen-
digen Rahmenbedingungen sind vorher mit der Genehmigungsbehdrde abzuspre-
chen.

Bescheid Az. G20/2023/081
Betriebsstattennummer 55040224223 Seite 6 von 103



digitale Ausfertigung / Kopie

1.1

1.2

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

Verwaltungskosten

Die Erteilung dieser Genehmigung ist kostenpflichtig. Die Kostenentscheidung er-
geht in einem gesonderten Bescheid.

Nebenbestimmungen
Bedingungen

Gemal § 12 Absatz 1 BImSchG wird diese Genehmigung unter folgenden Bedin-
gungen erteilt:

Erléschen der Genehmigung

Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Bekanntga-
be dieses Bescheides der Betrieb der Anlage entsprechend der Genehmigung auf-
genommen wird.

Diese Frist kann auf Antrag verlangert werden. Der Antrag ist vor Fristablauf zu
stellen.

Ruckbauverpflichtung

Mit der Errichtung der Anlage darf erst begonnen werden, wenn der Ruckbau
durch eine entsprechende Verpflichtungserklarung gesichert und die Sicherung
der Abbruchkosten in Hohe von 604.800,00 € (Sicherheitsleistung) durch die An-
tragstellerin nachgewiesen ist.

Baurecht

Mit der Ausfuhrung des Vorhabens darf erst begonnen werden, wenn der zu
beauftragende Prifingenieur Dr.-Ing. Joachim Scheele in 23701 Eutin, die Freiga-
be fur den Baubeginn erteilt hat.

Zur Sicherung des Ruckbaus der Anlage ist eine Ruckbauverpflichtung geman
§ 35 Absatz 5 Baugesetzbuch (BauGB) in Form einer Baulast einzutragen. Dies
wird durch den Fachdienst Bauordnung vorbereitet und ist vom Antragsteller zu
unterschreiben und zu beglaubigen.

Zur Sicherung der Grundstlcksverhaltnisse gemal} §§ 4, 6 Landesbauordnung SH
(LBO) hat der Bauherr nachzuweisen, dass die verkehrliche Erschliel3ung bis an
die offentliche Verkehrsflache und die Einhaltung von Abstandsflachen dauerhaft
gesichert ist.

Es ist daher schriftlich nachzuweisen, dass im Bereich der fir das Bauvorhaben
notwendigen verkehrlichen Erschlielung, die Zuwegung, als auch die Abstandsfla-
chen, auf anderen als dem eigentlichen Baugrundstiick, sowie die Rotorblattliber-
streichflachen in der Ubernahme, 6ffentlich-rechtlich, durch Eintragung einer Ver-
pflichtungserklarung (Baulast) gesichert ist. Diese Verpflichtungserklarung wird
vom Fachdienst Bauordnung des Kreis Ostholstein vorbereitet.

Bescheid Az. G20/2023/081
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1.3.4

1.4

2.1
2.1.1

Als Nachweis der Grundstlicksverhaltnisse sind daher vollstandige Grundbuch-
auszuge (aktuell, nicht alter als drei Monate) Uber alle betroffenen Grundsticke
(begunstigte und zu belastende) und soweit erforderlich, die notwendigen Ver-
pflichtungserklarungen zur Eintragung von Baulasten vorzulegen. (Mit Vorlage der
Nachweise kdnnen bei der Bauaufsichtsbehdrde die Verpflichtungserklarungen
vorbereitet werden. Entsprechende Lageplane und Katasterplane sind von der
Bauherrin jedoch bereitzustellen.)

Naturschutz

Fir den mit der Errichtung und den Betrieb der Windkraftanlagen einhergehenden
Eingriff in das Landschaftsbild wird eine Ersatzsumme im Sinne des § 15 Absatz 6
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in Verbindung mit § 9 Absatz 4 Landesna-
turschutzgesetz (LNatSchG) erforderlich.

Die Ersatzgeldsumme fur den Eingriff in das Landschaftsbild betragt pro Wind-
kraftanlage 217.797,41 €.

Die Ersatzgeldsumme von insgesamt 435.594,82 € ist spatestens zwei Wochen
vor Baubeginn auf das Konto des Kreises Ostholstein, IBAN: DE77 2135 2240
0000 0074 01 bei der Sparkasse Holstein unter Angabe der AO Nummer:
6.20.2/55.48.05.40-25-0002-55410000.39916212 (bitte unbedingt angeben) zu
uberweisen.

Auflagen

Gemal § 12 Absatz 1 BImSchG wird die Genehmigung mit folgenden Auflagen
verbunden:

Allgemeines

Dieser Bescheid oder eine Kopie des Bescheides sowie eine Ausfertigung der An-
tragsunterlagen sind den Genehmigungs- und Uberwachungsbehdrden auf Ver-
langen vorzulegen.

Folgende Sachverhalte sind dem Landesamt fur Umwelt (LfU) unverzuglich schrift-
lich mitzuteilen:

» der Baubeginn;

» die voraussichtliche Fertigstellung der Anlage spatestens vier Wochen vor der
Inbetriebnahme;

« die Inbetriebnahme der Anlage innerhalb von zwei Wochen nach der Inbetrieb-
nahme;

« die Inbetriebnahme der bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung;
« ein Wechsel der Anlagenbetreiberin;

« die Anderung der Rechtsform der Betreiberin;

Bescheid Az. G20/2023/081
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215

21.7

2.2

2.2.1

222

» der Ruckbau der Anlage;

Fir diese Mitteilungen sind die dieser Genehmigung als Anlage beigefuigten For-
mulare zu verwenden.

Innerhalb von einem Monat nach der Inbetriebnahme (Regelbetrieb) der Wind-
kraftanlage ist der zustandigen Genehmigungsbehodrde das Inbetriebnahmeproto-
koll vorzulegen.

Die Einstellung des Betriebs der hier genehmigten Windkraftanlage ist der Geneh-
migungsbehdrde anzuzeigen. In der Anzeige nach § 15 Absatz 3 BImSchG (Be-
triebseinstellung) ist der voraussichtliche Zeitraum des Ruckbaus der Windkraftan-
lage anzugeben.

Innerhalb eines Jahres nach der Einstellung des Betriebs oder nach Erléschen der
Genehmigung ist die Windkraftanlage zu demontieren, das heif3t, es sind alle
ober- und unterirdischen Anlagen und Anlagenteile (Windkraftanlage und Funda-
ment) sowie die fur die Windkraftanlage erforderliche Infrastruktur (Rohrleitungen,
Strom- und anderen Medienanschlisse, Zuwegungen) vollstandig zu beseitigen.

Die Windkraftanlage ist mit allen Nebeneinrichtungen entsprechend der in Ab-
schnitt V aufgeflhrten Unterlagen zu errichten und zu betreiben, soweit sich aus
den Inhaltsbestimmungen, Bedingungen und den Auflagen nicht Abweichendes er-
gibt.

Uber den geographischen Standort der Windkraftanlage ist ein Nachweis nach
dem amtlichen Lagebezugssystem WGS 84, ETRS 89 durch das zustandige Ka-
tasteramt oder einen offentlich bestellten Vermessungsingenieur zu fuhren. Der
Nachweis ist der zustandigen Genehmigungsbehdérde innerhalb von einem Monat
nach der Inbetriebnahme vorzulegen.

Die Betreiberin hat ein Wartungspflichtenbuch zu fuhren.
Immissionsschutz

Die Betreiberin hat der immissionsschutzrechtlichen Uberwachungsbehérde un-
verzuglich jeden schweren Unfall, Schadensfall oder eine sonstige Stérung des
bestimmungsgemalen Betriebes mit erheblichen Auswirkungen wie zum Beispiel
der Austritt bedeutsamer Mengen an gefahrlichen Stoffen der Windkraftanlage mit-
zuteilen.

Innerhalb eines Jahres nach Inbetriebnahme der Windkraftanlage ist der Geneh-
migungsbehorde der Messbericht Uber die Schallemissionsmessung und Auswer-
tung der genehmigten Anlage nach der Technischen Richtlinie fur Windkraftanla-
gen, Teil 1: Bestimmung der Schallemissionswert (FGW-Richtlinie TR 1, Revision
19, Stand 1. Marz 2021), Férdergesellschaft Windenergie (FGW) e. V. und andere
Erneuerbare Energien von einer nach § 29b BImSchG bekannt gegebenen Mess-
stelle vorzulegen.

Bescheid Az. G20/2023/081
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223

224

2.2.5

2.2.6

Die Bestatigung der Messstelle Uber die Annahme der Beauftragung der Messung
ist der Genehmigungsbehorde innerhalb einer Frist von einem Monat nach Inbe-
triebnahme vorzulegen.

Bei der Abnahmemessung ist der Betriebsbereich so zu wahlen, dass die Windge-
schwindigkeit erfasst wird, in der der maximale Schallleistungspegel erwartet wird.
Der dazu zu erfassende Windgeschwindigkeitsbereich wird entsprechend Num-
mer 3.3 der FGW Richtlinie TR 1 festgelegt.

Die Gesamtunsicherheit darf bei der Abnahmemessung soll + 1,0 dB(A) nicht
Uberschreiten. Zur Ermittlung von Auffalligkeiten, wie beispielsweise die Tonhaltig-
keit, ist der gesamte Windgeschwindigkeitsbereich als Beurteilungsbereich heran-
zuziehen.

Sofern eine Uberschreitung in einer oder mehreren der unter Inhaltsbestimmung
2.1.1 festgesetzten Oktavschallleistungspegel Lwa, ok festgestellt wurde, ist eine er-
neute Schallausbreitungsrechnung nach dem Interimsverfahren durchzufthren.

Bei dieser Neuberechnung ist die obere Vertrauensbereichsgrenze mit einem Ver-
trauensniveau von 90 % mit einer Messunsicherheit von or = 0,5 dB und einer Un-
sicherheit des Prognosemodells von oeiog = 1,0 dB durch einen Zuschlag von ins-

1,28 ,G§r0g+0% =1,43 . L
gesamt dB zu berucksichtigen.

Dabei ist der Nachweis zu flihren, dass die Immissionspegel aus der oben ge-
nannten Neuberechnung nicht gréRer sind als die prognostizierten (Teil-)Immissi-
onspegel dieser Anlage des Schallgutachtens, welches zur Antragstellung vorge-
legt wurde und Bestandteil der Genehmigung ist.

Die Emission darf keine relevante Tonhaltigkeit aufweisen. Falls im Rahmen der
emissionsseitigen Abnahmemessung eine geringe Tonhaltigkeit (K = 2 dB) fest-
gestellt wird, ist im Rahmen einer immissionsseitigen Abnahmemessung deren Im-
missionsrelevanz zu untersuchen. Dabei muss die Messung nur in dem Windge-
schwindigkeits-/Leistungs-/Drehzahlbereich erfolgen, bei dem emissionsseitig die
Tonhaltigkeit festgestellt wurde.

Gerauschverursachende Erscheinungen, die durch nicht bestimmungsgemalien
Betrieb, Verschleil® oder unvorhersehbare Ereignisse entstehen, sind unverziglich
zu beseitigen. Sollten diese Gerausche tonhaltig oder impulshaltig sein, ist die
Windkraftanlage bis zur Reparatur nachts in der Zeit von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr
abzuschalten.

Die Windkraftanlage ist so zu errichten und zu betreiben, dass die Anhaltswerte
des Beiblattes 1 zu DIN 45680, Stand Marz 1997, ,Messung und Bewertung tief-
frequenter Gerauschimmissionen in der Nachbarschaft“ innerhalb der nachstgele-
genen Gebaude in dem am starksten betroffenen Aufenthaltsraum, der Wohnzwe-
cken dient oder eine vergleichbare Schutzwurdigkeit besitzt, bei geschlossenen
Fenstern und Turen nicht Gberschritten werden.
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2.2.7

228

229

2.2.10

2.2.11

Die Betriebszustande der Windkraftanlage sind zu protokollieren. Im Protokoll sind
die Windgeschwindigkeit in Nabenhohe, die Drehzahl, der Leistungsertrag und die
Lichtstarke in Watt pro Quadratmeter jeweils in Abhangigkeit zur Uhrzeit zu erfas-
sen. Die Daten sind mit den gleichen Mitteilungszeitraumen anzugeben, die auch

fur die Leistungskurve verwendet wurden.

Die Protokolle sind mindestens zwolf Monate durch den Betreiber vorzuhalten und
auf Verlangen der zustandigen Immissionsschutzbehorde vorzulegen.

Sollte durch eine Ferniberwachung nur der Hersteller der Windkraftanlage in der

Lage sein, Daten Uber die Betriebsweise der Windkraftanlage abzufragen, so hat

der Betreiber der Anlage sicherzustellen, dass das Landesamt fir Umwelt die er-

forderlichen Daten vom Hersteller genannt bekommt. Es sind alle Daten, Parame-
ter und Einstellungen Uber die Betriebsweise der Windkraftanlage anzugeben, die
fur die klare Einstufung der beantragten Leistungskennlinie notwendig sind.

Die Windkraftanlage ist so zu betreiben und zu unterhalten, dass durch Abschalt-
malinahmen erhebliche Belastigungen der Nachbarschaft durch periodischen
Schattenwurf verhindert werden. Die Beschattungsdauer der Windkraftanlage, un-
ter der Berucksichtigung der Vorbelastung, darf an den im Einwirkbereich liegen-
den schutzbedurftigen Raumen gemal den Hinweisen zur Ermittlung und Beurtei-
lung der optischen Immissionen von Windkraftanlagen des Landerausschusses flr
Immissionsschutz die Immissionsrichtwerte von maximal 30 Minuten am Tag und
maximal 8 Stunden pro Kalenderjahr nicht Gberschreiten.

Der Einwirkbereich dieser Windkraftanlage liegt bezlglich des Schattenwurfs bei
circa 2.500 Meter.

Dort, wo die Richtwerte aufgrund der Vorbelastung schon uberschritten sind, darf
die Windkraftanlage keinen zusatzlichen periodischen Schattenwurf mehr verursa-
chen. Fir die Einstellung der Abschaltzeiten sind insbesondere die Windkraftanla-
gen und Immissionsorte zu berlcksichtigen, die in der Schattenwurfprognose
(DNV — Berichtsnummer: 10491352-A-8-A vom 24. Oktober 2023) angenommen
wurden.

Bei der Festlegung der genauen Abschaltzeiten ist die genaue Ausdehnung am
Immissionsort (zum Beispiel Fenster- oder Balkonflachen oder am Wohnhaus an-
grenzende Terrassen) zu berucksichtigen.

Die ermittelten Daten zur Sonnenscheindauer, Abschalt- und Beschattungszeitrau-
men mussen vor der Steuereinheit Uber zwolf Monate dokumentiert werden. Die
Protokolle missen der zustandigen Immissionsschutzbehorde nach Anforderung
zur Verfugung gestellt werden.

Der Sensor einer lichtgesteuerten Abschalteinrichtung ist regelmafig im Rahmen
der Servicearbeiten an der Windkraftanlage auf Verschmutzung und Beschadigun-
gen zu kontrollieren. Verschmutzungen und Beschadigungen sind unverzuglich zu
beheben.
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2212

2.2.13

2214

2.2.15

2.2.16

2.2.17

23

2.3.1

23.2

2.3.3

Innerhalb einen Monats nach der Inbetriebnahme der Windkraftanlage sind der
Genehmigungsbehorde die Installation und die Inbetriebnahme einer Schattenab-
schaltautomatik schriftlich zu bestatigen.

Von der Herstellerin der Anlage ist eine Fachunternehmererklarung vorzulegen,
wonach ersichtlich ist, wie die Abschaltung der Anlage bezogen auf den jeweiligen
Immissionsort maschinentechnisch gesteuert wird und somit die vorher genannten
Nebenbestimmungen eingehalten werden.

Auf Anforderung der zustandigen Immissionsschutzbehdrde ist ein Nachweis
durch einen Sachverstandigen zu erbringen, dass die Schattenwurfabschaltauto-
matik fachgerecht installiert und funktionsfahig ist und dass die erforderlichen Ab-
schaltzeiten sicher eingehalten werden. Der Untersuchungsumfang ist in Abspra-
che mit der zustandigen Immissionsschutzbehdrde abzustimmen. Die Kosten hier-
fur tragt die Betreiberin.

Bei moglichem Eisansatz und einer damit verbundenen Gefahr des Eisabwurfes
bzw. des Eisfalls sind die in den eingereichten Antragsunterlagen geschilderten
technischen MalRnahmen vollstandig umzusetzen.

Es sind Warnschilder zum moglichen Eisfall der Windkraftanlage mit ausreichen-
dem Abstand von 400 Metern zur Anlage an allen Zufahrten zur Anlage gut sicht-
bar oder an samtlichen Einfahrten zum Windpark anzubringen, sofern die Wind-
parkwege allgemein zuganglich sind.

Lichtblitzen ist unter anderem durch Verwendung von mittelreflektierenden Farben
und Glanzgraden gemaf DIN 67530/ISO 2813-1978 fur alle sichtbaren Wind-
kraftanlagenteile, wie zum Beispiel Rotor, Rotorblatter, Nabe, Gondelgehause oder
Turm, vorzubeugen. Beispielsweise wirde die Farbe Lichtgrau (RAL 7035) mit der
Glanzzahl kleiner 30 % (gemal 1ISO 2813) den Vorgaben entsprechen.

Larm- und erschuitterungsintensive Bauarbeiten dirfen nur an Werktagen zwi-
schen 07:00 und 20:00 Uhr stattfinden.

Abfallrecht

Die durch die Errichtung und den Betrieb der Anlage anfallenden Abfalle sind ord-
nungsgemal zu entsorgen. Die erforderlichen Nachweise sind auf Verlangen vor-
zulegen.

Spatestens mit der Mitteilung Uber die beabsichtigte Betriebseinstellung geman

§ 15 Absatz 3 BImSchG ist der Genehmigungsbehoérde der Verbleib der hierbei
anfallenden Abfalle inklusive der Mengen und Abfallschllssel entsprechend der
Verordnung Uber das Europaische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verord-
nung) sowie gegebenenfalls der Verbleib der Anlage oder von Anlagenkomponen-
ten mitzuteilen.

Bei der Verwendung von Recyclingmaterial gelten die Bestimmungen der Ersatz-
baustoffverordnung (EBV) und somit zu berucksichtigen.
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24

241

242

243

244

245

246

247

248

249

Baurecht

Vor Baubeginn sind nach Maligabe des § 69 LBO die bautechnischen Nachweise,
einschlieBlich Typenprufungen sowie die erforderlichen Baugrundgutachten und
Gutachten zur Standorteignung im Nachweis, fUr die konstruktive Baulberwa-
chung und Konformitatsprifung der Anlagen, durch den zu beauftragenden Prufin-
genieur fur Baustatik, sowie eine Ausfertigung der Genehmigung mit Bauvorlagen,
bei der Unteren Bauaufsichtsbehorde einzureichen.

Mit der Konformitatsprifung und konstruktiven Baulberwachung bis zur Aufnahme
der Nutzung wird das Prifburo flr Baustatik, Dr.-Ing. Joachim Scheele in 23701
Eutin, von der Unteren Bauaufsichtsbehdrde beauftragt.

Die Einhaltung der in den Prufberichten beziehungsweise Prifbescheiden uber
den Nachweis der Standsicherheit aufgefuhrten Auflagen an die Bauausfuhrung ist
im Rahmen der Bauuberwachung und/oder der Bauzustandsbesichtigung zu tber-
prufen (§§ 66, 81, 82 LBO; Richtlinie ,Windenergieanlagen; Einwirkungen und
Standsicherheitsnachweise fur Turm und Grindung®).

Die wiederkehrenden Prufungen sind in regelmafigen Intervallen durch Sachver-
standige an Maschine und Rotorblattern und auch an der Turmkonstruktion durch-
zufuhren (Richtlinie fur Windenergieanlagen Einwirkungen und Standsicherheits-
nachweise fur Turm und Grindung vom Deutschen Institut fur Bautechnik, Fas-
sung Marz 2004 — in Schleswig-Holstein eingefuhrte Technische Baubestimmung,
§ 57 LBO).

Die Bauzustandsanzeigen (Baubeginn, Rohbau, Nutzungsaufnahme) sind dem
Fachdienst Bauordnung und dem Prufingenieur fur Baustatik rechtzeitig nach
Maligabe des § 82 LBO anzuzeigen (Baubeginn mindestens zehn Werktage und
Nutzungsaufnahme mindestens zwei Wochen vorher).

Uber die Einhaltung der Grundrissflachen der baulichen Anlagen und die Festle-
gung seiner Hohenlage nach den genehmigten Bauunterlagen ist ein amtlicher
Nachweis durch das zustandige Katasteramt oder einen offentlich bestellten Ver-
messungsingenieur zu fuhren. Dieser Nachweis ist der unteren Bauaufsichtsbe-
hoérde mit Anzeige zum Baubeginn vorzulegen (§ 72 Absatz 6 und § 81 Absatz 1
LBO).

Die Zufahrt, einschlie3lich Kranaufstellungsflache, ist als Feuerwehrzufahrts- und
Aufstellflachen gemaf der Richtlinie Gber Flachen fur die Feuerwehr (MRFIFw)
herzustellen (§ 5 LBO).

Der Nachweis ist mit einer Anzeige zur Aufnahme der Nutzung in einer schriftli-
chen Erklarung des Herstellers zu erbringen (§ 51 LBO).

Die Windkraftanlage ist am Standort zu kennzeichnen (§72 Absatz 2 LBO).
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2.5
2.5.1

252

2.6

2.6.1

26.2

26.3

Brandschutz

Das vorgelegte generische Brandschutzkonzept fur die Errichtung von Windener-
gieanlagen der Typen Nordex EnVentus vom TUV Siid, Miinchen, vom
31. Mai 2022 mit dem Zeichen IS-ESM 4-MUC/wi ist einzuhalten.

Die Gemeindewehrfuhrung ist Uber die Loschmodalitaten fur die geplante Anlage
sowie Uber die Zufahrtssituation vor Inbetriebnahme zu unterrichten. Ebenso ist
der ortlichen Feuerwehr Gelegenheit zu geben, sich mit der geplanten Anlage vor
Ort vertraut zu machen (§ 51 LBO).

Gewasser- und Bodenschutz

Wird Boden auf dem Baufeld wiederverwendet, dirfen nur natarlicher, gewachse-
ner Boden im Sinne der Bundes-Bodenschutzverordnung (BBodSchV) und Ersatz-
baustoffverordnung BMO und BGO, die den Anforderungen der Ersatzbaustoffver-
ordnung entsprechen, eingebaut werden. Soll aufbereiteter Boden (BMO, BGO-S,
BMO*, BG0*-S) zur Auffillung eingesetzt werden, so bedarf dies der vorherigen
Zustimmung der Unteren Bodenschutzbehorde. In diesem Fall ist die Eignung des
Materials nachzuweisen. Vorzulegen sind:

* Analytik,
« vollstandig ausgefulltes Probenentnahmeprotokoll nach LAGA PN 98,
« Lageplan der Probeentnahme,

» Klassifizierung nach Ersatzbaustoffverordnung.

Die Annahme und der Verbleib des Materials missen nachvollziehbar belegt sein.
Unklarheiten gehen zu Lasten des Unternehmens.

Im Rahmen der Ausfihrungsplanung ist gemaf DIN 19639 ,Bodenschutz bei Pla-
nung und Durchfuhrung von Bauvorhaben® ein Bodenschutzkonzept zu erstellen.

Dieses Konzept soll alle bodenschutzrelevanten Daten zusammenfassen, Auswir-
kungen der Mallnahme beschreiben und konkrete Ma3nhahmen und Zielsetzungen
zum Erhalt oder zur Wiederherstellung der naturlichen Bodenfunktionen enthalten.

Um diese Vorgaben einzuhalten, zu iberwachen und zu dokumentieren ist eine
bodenkundliche Baubegleitung durch eine bodenkundlich ausgebildete Fachper-
son mit entsprechenden beruflichen Qualifikationen vom Vorhabentrager einzuset-
zen und bei der Unteren Bodenschutzbehoérde vorab zu benennen. Die boden-
kundliche Baubegleitung nimmt regelmafig an den Baubesprechungen zur Vorbe-
reitung und wahrend der bodenschutzrelevanten Arbeiten teil und kontrolliert und
dokumentiert die Einhaltung der vorsorgenden Malinahmen. Die bodenkundliche
Baubegleitung ist namentlich zu benennen und der Unteren Bodenschutzbehdrde
spatestens vier Wochen vor Baubeginn mitzuteilen. Die bodenkundliche Baube-
gleitung hat der Unteren Bodenschutzbehorde regelmalig 14tagig zu berichten.

Der Betreiber hat sicher zu stellen, dass bei der Verwendung von per- und polyflu-
orierten Alkylsubstanzen (sogenannte PFAS) diese Stoffe sowohl im Normalbe-
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2.7

2.7.1

2.7.2

273

274

2.7.5

2.7.6

2.7.7

2.7.8

279

2.7.10

trieb als auch bei Havarien (zum Beispiel Brand in der Gondel) nicht in die Umwelt
gelangen konnen. Ein entsprechendes Vorsorgekonzept ist vom Betreiber beizu-
bringen und der Genehmigung beizuftugen.

Naturschutz

Der Baubeginn ist der Unteren Naturschutzbehdrde des Kreises Ostholstein min-
destens eine Woche vorher per E-Mail an naturschutz@kreis-oh.de anzuzeigen.

Die im landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) vom Planungsburo Brandes be-
schriebenen Vermeidungs- und Minderungsmaf3inahmen sind bei der Umsetzung
des Bauvorhabens zu beachten.

Die ErschlieRungsflachen sind auf das zwingend erforderliche Mal zu begrenzen.

Zu Kleingewassern und anderen geschutzten Biotopflachen ist ein Schutzabstand
von mindestens 10 Metern einzuhalten.

Nach Abschluss der Bauarbeiten sind die temporaren Bauflachen, Montage- und
Lagerflachen vollstandig zurickzubauen.

Der Verbleib von Uberschissigem, abzufahrenden Boden ist der Unteren Natur-
schutzbehorde des Kreises Ostholstein nachzuweisen.

Flachenversiegelungen sind nur entsprechend der Vorlage des LBP zulassig.

Knicklberhalter sowie die landschaftsbildpragenden Einzelbaume auf Ackerfla-
chen oder in Baumreihen einschlief3lich ihrer Kronentraufbereiche sind zu erhalten
und durfen nicht beschadigt werden.

Zwischen Knickfuld und Oberkante der Ausschachtung fur die Anlagenfundamente
bzw. zu den Kranaufstellflachen Lagerplatzen, Montageflachen und den Erschlie-
Rungswegen ist ein Mindestabstand von 3 Meter einzuhalten. Generell ist der Ab-
stand zum Knickfu® so zu halten, dass kein Aufplatzen der Knicks erforderlichen
wird und die Kronentraufbereiche evtl. vorhandener GroRbaume im Knick freige-
halten werden.

Aufschittungen und Abgrabungen sowie die Lagerung von Materialien jeglicher
Art im Knickschutzstreifen ist verboten.

Die erforderlichen Kompensationsmalinahmen fir die Beeintrachtigung des Natur-
haushaltes durch die Windkraftanlage sowie fur die Bodenversiegelung innerhalb
des Anlagengrundstticks sind entsprechend den Ausfuhrungen im LBP (Seite 59
ff.) bis zum Baubeginn umzusetzen.

Es besteht ein Bedarf von insgesamt 62.110 Quadratmeter fir zwei Windkraftanla-
gen.

Als Kompensationsmalinahme sind folgende MaRnahmen im LBP angegeben:
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2.7.11

2.7.12

2.7.13

2.7.14

2.7.15

2.7.16

2717

2.7.18

+ KompensationsmalRnahme extensiv genutztes Griinland in der Gemarkung
Stockelsdorf, Flur 1, Flurstick 71 (19.400 Quadratmeter) und Flurstick 75
(42.710 Quadratmeter)

Fir den Bau der Windkraftanlagen ist die Rodung von 135 Meter Knick unver-
meidbar. In Anlehnung an die Durchfihrungsbestimmungen zum Knickschutz ist
ein Ausgleich im Verhaltnis 1:2 zu leisten. Die Knickneuanlage von insgesamt 270
laufenden Meter Knick wird durch die Knickneuanlage auf den Flachen geleistet:

* 130 Meter Knickneuanlage Flurstick 75, Flur 1, Gemarkung Stockelsdorf

* 140 Meter Knickneuanlage Flurstick 96/1, Flur 0, Gemarkung Dissau

Auf dem Flurstick 96/1 befindet sich angrenzend an das Verbandsgewasser an-
mooriger Boden auf einer Lange von 10 Metern. In diesem Bereich ist der Knick
als Feldhecke ohne einen Knickwall anzupflanzen. Auf dem Flurstick 75 angren-
zend an das Gehdlzbiotop befindet sich auf 20 Meter Lange anmooriger Boden. In
diesem Bereich ist der Knick als Feldhecke ohne einen Knickwall anzupflanzen.

Fir die Knickneuanlage ist das beigefugte Merkblatt zu beachten, ebenso durfen
nur gebietseigene Gehdlze aus dem Vorkommensgebiet 1 ,Norddeutsches Tief-
land“ gemal} des Merkblatts zu Knickneuanlagen verwendet werden - bei einge-
schrankter Verflugbarkeit durfen erganzend Forstgehdlze mit ausgewiesenen Her-
kunftsgebieten nach Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG) gepflanzt werden. Der
Zertifizierungsnachweis ist der Unteren Naturschutzbehdrde bei Abnahme vorzule-
gen. Die Fertigstellung ist der Unteren Naturschutzbehorde anzuzeigen.

Uberhalter (mindestens HSt, 2xv. StU 8-10) sind ca. alle 20 Meter zu pflanzen

Die Neuanpflanzungen sind durch Einzaunung wirksam gegen Wildverbiss zu
schutzen und Uber einen Zeitraum von drei Vegetationsperioden ohne Anwendung
chemischer Unkrautvernichtungsmittel zu pflegen. Zur Férderung der Gehdlzent-
wicklung und zum Schutz gegen Krautbewuchs ist die gesamte Pflanzflache mit
Stroh oder ahnlichem Mulchmaterial abzudecken. Wachsen Gehdlze nicht an, so
ist in der folgenden Pflanzperiode eine Nachpflanzung vorzunehmen. Die Einzau-
nung ist nach einer Anwuchsphase von 5 Jahren restlos zu entfernen und ord-
nungsgemaf zu entsorgen.

Vor dem Aufsetzen des Knickwalles muss die Vegetationsdecke zunachst abgetra-
gen werden. Nach der Modellierung des Wallkerns mit Unterboden ist dieser mit
dem zuvor entnommenen Material abzudecken.

Fir die Anlage des Knickwallkorpers ist ausschlieBlich reiner, unbelasteter Boden
zu verwenden.

Sollen Auffullungen mit Fremdboden durchgefuhrt werden, ist die Unbedenklichkeit
des Bodenmaterials sicherzustellen. Das Bodenmaterial muss vollstandig frei von
Stor- und Fremdstoffen sein — auch geringfugige Beimischungen von Bau- und
Kunststoffen, Glas, Keramik, etc. sind unzulassig. Sofern nicht auszuschliel3en ist,
dass die Besorgnis einer schadlichen Bodenveranderung (gemaf § 9 Absatz 1
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2.7.19

2.7.20

2.7.21

2.7.22

2.8

2.8.1

Bundes-Bodenschutzverordnung) besteht, ist der Schadstoffgehalt gemal LAGA
M20 zu ermitteln. Der Nachweis der Unbedenklichkeit des Bodenmaterials ist der
Unteren Naturschutzbehorde vor Anlieferung vorzulegen. Der Termin der Anliefe-
rung ist im Vorfeld rechtzeitig mit der Unteren Naturschutzbehdrde abzustimmen.

Die AusgleichsmalRnahme ist spatestens in der Vegetationsruhezeit nach Beseiti-
gung der beiden Knickabschnitte fertigzustellen. Die Fertigstellung ist der Unteren
Naturschutzbehorde schriftlich anzuzeigen, eine Abnahme ist erforderlich.

Die artenschutzrechtliche Verbotsfrist vom 1. Marz -30. September zur Fallung von
Geholzen und Rodung des Knicks sind zu beachten. Die Knickrodung ist aus
Grinden des Artenschutzes gemal § 39 Absatz 5 BNatSchG in der Zeit vom

1. Oktober bis 28. Februar eines Jahres durchzufihren.

Aus Grunden des Artenschutzes ist vor der Fallung Folgendes zu beachten: Der
betreffende Knickabschnitt ist durch eine fachlich kompetente Person (baubiologi-
sche Begleitung) auf das Vorkommen von Brutplatzen von Végeln oder Lebens-
statten von Fledermausen zu untersuchen. Ebenso ist zu prifen, ob sogenannte
Hautflligler (Bienen, Wespen, Hummeln, Hornissen) oder Haselmause ihre Le-
bensstatte auf den Gehdlzen oder am Boden haben.

Die jeweilige Nutzung der genannten Kompensationsflachen ist mit Hinweis auf

§ 15 Absatz 4 Bundesnaturschutzgesetz durch eine Grundbucheintragung fur die
Dauer der Geltung der Genehmigung und bis zum vollstandigen Abbau der Wind-
kraftanlagen inklusive Rickbau der Fundamente und aller zugehdrigen Nebenan-
lagen rechtlich zu sichern und zu erhalten.

Die im LBP genannten Flursticke bzw. deren Teilflachen sind dergestalt zu belas-
ten, dass spatestens 14 Tage vor Baubeginn in Abteilung Il des Grundbuches an
Rang erster Stelle eine personlich beschrankte Dienstbarkeit gemald § 1090 Bir-
gerliches Gesetzbuch (BGB) zu Gunsten des Kreises Ostholstein bewilligt und
beantragt wird und zwar mit folgendem Inhalt:

,Das X ha grofde Flurstick (bzw. die Teilflache von xxx Quadratmeter), Flur X der
Gemarkung X ist gemal} der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung vom
19.12.2025 (Az.: G20/2023/081) fur die Dauer der Geltung der Genehmigung und
bis zum vollstandigen Abbau der Windkraftanlagen inkl. Rickbau der Fundamente
und aller zugehoérigen Nebenanlagen fur Zwecke des Naturschutzes (z.B. extensi-
ve Grunlandnutzung) zur Verfliigung zu stellen. Alle MalRnahmen, die dieser Ziel-
setzung zuwiderlaufen, sind untersagt. Weitergehende naturschutzrechtliche Re-
gelungen sind zu beachten.”

Artenschutz
Bauausschlusszeit fir Brutvogel und Fledermause

Alle Bautatigkeiten durfen nicht in der Zeit vom 1. Marz bis zum 15. August ausge-
fuhrt werden.
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2.8.2

2.8.3

Eingriffe in Gehdlze durfen nicht in der Zeit vom 1. Marz bis zum 30. September
durchgefuhrt werden.

Eingriffe in Geholze, die sich als Tagesverstecke oder als Wochenstubenquartiere
fur Fledermause eignen, durfen nicht in der Zeit vom 1. Marz bis zum 30. Novem-
ber ausgefuhrt werden. Flr Baume oder Gehdlze mit einem Stammdurchmesser
groflier 50 Zentimeter auf Héhe der Hohle, fir die ein Besatz mit Fledermausen
festgestellt wird, ist eine Fallung zwischen dem 1. Oktober und dem 31. Marz nicht
erlaubt.

Der Baubeginn ist der Oberen Naturschutzbehérde unter Angabe des Aktenzei-
chens spatestens zwei Wochen vorher schriftlich mitzuteilen.

Abweichungsmaoglichkeiten von Bauausschlusszeiten

Abweichungen von den in Auflage 2.8.1 angeordneten Bauausschlusszeiten be-
durfen der vorherigen Zustimmung der Oberen Naturschutzbehdrde. In diesen Fal-
len ist gegentber der Oberen Naturschutzbehdrde spatestens acht Wochen vor
Baubeginn schriftlich darzulegen, welche alternativen Schutzmalinahmen fir Of-
fenlandbruter und Fledermause ergriffen werden konnen, bei deren Ausfihrung
die Zugriffsverbote des § 44 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 5 Nummer 1-3
Bundes-Naturschutzgesetz (BNatSchG) nicht verwirklicht werden (Maldhahmen-
planung). Die Umsetzung der MaRnahmenplanung ist durch eine fachlich qualifi-
zierte Umweltbaubegleitung zu gewahrleisten.

Die Darlegung alternativer SchutzmalRnahmen ist nicht erforderlich, wenn durch
eine fachlich qualifizierte Umweltbaubegleitung ein Negativnachweis Uber das Vor-
kommen der potenziell betroffenen Fledermausarten erbracht wird. Der Negativ-
nachweis ist der Oberen Naturschutzbehdrde ebenfalls acht Wochen vor Baube-
ginn vorzulegen. Die fachliche Qualifikation der Umweltbaubegleitung ist gegen-
uber der Oberen Naturschutzbehdrde schriftlich nachzuweisen.

Abschaltung bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen fir die Art Rot-
milan und Weil3storch

Die Windkraftanlage ist bei Griinlandmahdereignissen, Ernteereignissen und beim
Pfligen im Zeitraum vom 1. April bis 3. August gemaf den nachfolgenden Vorga-
ben abzuschalten. Die Abschaltmalinahmen erfolgen von Beginn des Bewirtschaf-
tungsereignisses bis mindestens 24 Stunden nach Beendigung des Bewirtschaf-
tungsereignisses jeweils von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang.

Die Windkraftanlage ist bei den oben genannten landwirtschaftlichen Bewirtschaf-
tungsereignissen auf den folgenden Flurstiicken gemafl den oben genannten Vor-
gaben abzuschalten.

Gemeinde Stockelsdorf, Gemarkung Dissau, Flur 0, Flurstiuck 111
Gemeinde Stockelsdorf, Gemarkung Dissau, Flur 0, Flurstick 96/1

Gemeinde Stockelsdorf, Gemarkung Dissau, Flur 0, Flurstiick 98
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284

2.8.5

2.8.6

Gemeinde Stockelsdorf, Gemarkung Dissau, Flur 0, Flurstick 100
Sicherung der Malinahme durch Vertragsvorlage

Zur Sicherung des Abschaltmanagements wird der zustandigen Oberen Natur-
schutzbehdrde vier Wochen vor Inbetriebnahme ein rechtskraftiger Vertrag zwi-
schen der einzusetzenden Parkbetreuerin bzw. dem einzusetzenden Parkbetreuer
und den Betreibenden der Windkraftanlage oder zwischen den Flachenbewirt-
schaftenden der abschaltauslosenden Flursticke und den Betreibenden der Wind-
kraftanlage zur Zustimmung vorgelegt. In dem Vertrag verpflichtet sich diese im
falle des in der Auflage definierten anstehenden landwirtschaftsbedingten Ereig-
nisses auf den abschaltauslésenden Flurstiicken zur rechtzeitigen Meldung an die
Betreibenden der Windkraftanlage, sodass eine Abschaltung entsprechend des
Abschaltmanagement erfolgen kann.

Einhaltung des Vertrages

Jede Meldung uber ein Mahd- und Ernteereignis sowie Pflugereignis ist von den
Betreibenden zu dokumentieren und unverzlglich, spatestens jedoch 24 Stunden
nach Beginn, an die Obere Naturschutzbehorde weiterzugeben. Jede Anderung
hinsichtlich des Vertrags oder hinsichtlich des Abschaltmanagements ist unverzig-
lich der Genehmigungsbehdrde und der Oberen Naturschutzbehoérde zur Zustim-
mung mitzuteilen.

Zahlung Baumfalke

Far die mit dem Betrieb der Windkraftanlage potenziell einhergehende Beeintrach-
tigung der in den Antragsunterlagen nicht ausreichend berlcksichtigten nach Ab-
schnitt 1 der Anlage 1 zu § 45b Absatz 1-5 BNatSchG kollisionsgefahrdeten Brut-
vogelart Baumfalke, wird eine Zahlung im Sinne des § 6 Absatz 1 Satz 7 Num-
mer 1 Windenergieflachenbedarfsgesetzes (WindBG) erforderlich. Die Summe in
Hohe von insgesamt 3.240,00 € ist spatestens zwei Wochen vor Inbetriebnahme
und im Anschluss jahrlich fur die Dauer des Betriebs auf das folgende Konto der
Bundeskasse zu Uberweisen:

Empfanger: Bundeskasse Halle/Saale

IBAN: DE38 8600 0000 0086 0010 40

BIC: MARKDEF1860

Bank: Bbk Leipzig (Deutsche Bundesbank Filiale Leipzig)

Kassenzeichen: 1180 0617 1335
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2.8.7

2.8.8

2.8.9

2.8.10

Meldung der Zahlung

Die jahrliche Zahlung in das Artenhilfsprogramm des Bundes ist der Oberen Natur-
schutzbehdrde sowie der Genehmigungsbehoérde unter Nennung des folgenden
Verwendungszwecks:“ AZ: G20/2023/081 — Zahlung AHP [Baumfalke]“ spatestens
zwei Wochen nach Zahlungsausgang anhand eines Kontoauszuges schriftlich
nachzuweisen.

Begrunter Mastfuly

Im MastfuBbereich sind hochwuchsige und geschlossene Formen von ruderalen
Gras- und Staudenfluren gemaf Kartieranleitung und Standardliste der Biotopty-
pen Schleswig-Holsteins (LfU 2023) aufwachsen zu lassen, wenn der Mastful} be-
grunt werden soll und nicht als versiegelte Flache geplant ist. Eine Mahd ist
héchstens einmal im Jahr durchzuflihren, um Gehdlzaufwuchs zu vermeiden. Die
Mahd hat zwischen dem 1. September und dem 28./29. Februar des
Folgejahres/mit Mahd- zu erfolgen.

Um den sicheren Zugang zu den Windkraftanlagen fur Service- und Wartungsun-
ternehmen oder anderen Dritten einwandfrei und ohne gesundheitliche Risiken zu
gewabhrleisten, besteht aus arbeitsschutzrechtlichen Grinden die Mdglichkeit, im
MastfuRbereich die Ruderalbrache im zwingend notwendigen Umfang aul3erhalb
des vorgenannten Zeitraumes freizuschneiden. Die Obere Naturschutzbehorde ist
umgehend Uber die durchgeflihrten MaRnahmen zu unterrichten.

SchutzmalRnahmen Fledermause

Die Windkraftanlage ist im Zeitraum vom 1.Mai bis 30.September in der Zeit von

1 Stunde vor Sonnenuntergang bis 1 Stunde nach Sonnenaufgang bei den folgen-
den Witterungsbedingungen — gemessen als 10 Minuten-Mittelwert auf Gondelho-
he — abzuschalten:

* Windgeschwindigkeiten in Gondelhdhe unterhalb von 6 Meter pro Sekunde

» Lufttemperatur hoher als 10 Grad Celsius
Hohenmonitoring

Der Abschaltalgorithmus ist durch die Durchfihrung eines 2-jahrigen nachgelager-
ten Hohenmonitorings zu Uberprifen. Das Monitoring ist nach den jeweils aktuel-
len Voraussetzungen gemal BMU-Forschungsprojekt (RENEBAT) bzw. den je-
weils aktuellen Vorgaben nach ProBat fur den Zeitraum vom 1. Mai. bis zum

15. Oktober durchzufihren. Ein signifikant erhdhtes Totungsrisiko liegt vor, wenn
die Kollisionsopfer pro Erfassungszeitraum und Windkraftanlage gréRer 1 liegen.
Einzelheiten zur Durchfihrung des Monitorings sind mit der Oberen Naturschutz-
behdrde rechtzeitig abzustimmen. Die Ergebnisse des Gondelmonitorings und
eine Berechnung nach dem ProBat-Tool sind der oberen Naturschutzbehdrde spa-
testens 3 Jahre nach Inbetriebnahme der Windkraftanlage vorzulegen. Auf Basis
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2.8.11

29

2.9.1

dieser Daten wird der Abschaltalgorithmus neu bewertet und soweit erforderlich
geandert.

Kontrolle der Abschaltvorgaben

Die zur Uberwachung der Einhaltung der artenschutzrechtlich bedingten Abschalt-
vorgaben notwendigen Daten sind zu erheben und 5 Jahre vorzuhalten. Die Daten
mussen jederzeit abrufbar sein.

Die Betriebsdaten werden als 10 Minuten-Mittelwerte (SCADA-Standard-Format)
Uber den Abschaltzeitraum fur die Windkraftanlage in digitaler Form als CSV-Datei
abgefragt. Fur die Dokumentation der Abschaltvorgaben sind die Betriebsdaten fiir
eine Windkraftanlage so zu exportieren, dass sie in einem Datenblatt aufgefihrt
sind. Nach dem Export durfen die Dateien nicht mehr verandert werden.

Das Datenblatt muss folgende Angaben enthalten:

« Abgabe als Datei im CSV-Format. Als Feldtrennzeichen ist ein Semikolon zu
benutzen (Standardeinstellung bei MS Excel).

» Fir jede Windkraftanlage ist eine eigene CSV-Datei einzureichen.

» Das Betriebsprotokoll umfasst den vollstandigen von den artenschutzrechtli-
chen Bestimmungen betroffenen Zeitraum.

» Die CSV-Datei enthalt sechs oder sieben Spalten in dieser Reihenfolge: Da-
tum, Uhrzeit, Windgeschwindigkeit, Rotordrehzahl, Leistung und Temperatur.
Die Bezeichnungen der Spaltenlberschriften stehen in der ersten Zeile und
sind frei wahlbar. Der Datenbereich beginnt in der zweiten Zeile.

» Die Spalten sind in folgenden Formaten zu formatieren:

Datum: TT.MM.JJJJ
Uhrzeit: hh:mm:ss

Wind [Meter pro Sekunde (m/s)], Rotordrehzahl [Umdrehung pro Minute
(rpm)], Leistung [Kilowatt pro Stunde (kWh)], Gondelaul3entemperatur
[Grad Celsius (°C)]: Formatierung als Dezimalzahl mit einem Komma als
Dezimaltrennzeichen. Eine einheitliche Anzahl von Nachkommastellen ist
nicht notwendig. Bei ganzen Zahlen kann das Komma entfallen.

Die Zeitraume von landbewirtschaftlichen Ereignissen auf abschaltauslo-
senden Flachen mussen dokumentiert werden und in tabellarischer Form
vorliegen. Folgende Angaben missen enthalten sein: Datum, Bewirtschaf-
tungsform, Uhrzeit Beginn Ereignis, Uhrzeit Ende Ereignis, Flache/Flur-
stuck.

Arbeitsschutz

Die zukunftige Betreiberin ist verpflichtet, die erforderlichen Mal3nahmen des Ar-
beitsschutzes fur die Sicherheit und den Schutz der Gesundheit von Beschaftigten
entsprechend den in der Betriebssicherheitsverordnung — BetrSichV — genannten
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29.2

293

294

allgemeinen Grundsatzen zu gewabhrleisten. Insbesondere hat sie daflir zu sorgen,
dass die Anlage entsprechend den Vorschriften der Betriebssicherheitsverordnung
einschlieBlich ihres Anhangs eingereicht und betrieben wird, so dass von ihr keine
Gefahrdung fur die Sicherheit und die Gesundheit vom Beschaftigten ausgeht.

Die Errichtung der genehmigten Windkraftanlagen ist spatestens zwei Wochen vor
Baubeginn formlos anzuzeigen. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewie-
sen, dass die Bautatigkeiten bereits mit den vorbereitenden Arbeiten (zum Beispiel
Wegebau, Kanalbau) beginnen. Die Anzeige ist an die Staatliche Arbeitsschutzbe-
horde bei der Unfallkasse Nord zu richten und enthalt folgende Informationen:

« Genehmigungsnummer

* Ort der Baustelle

* Name, Anschrift des Bauherrn

* Name, Anschrift des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators
* Beginn, Dauer und groben Zeitplan der Arbeiten

» Notfallkonzept fir die Errichtungsarbeiten

Falls fur die Errichtung eine Vorankindigung gemaf} § 2 Absatz 2 Baustellenver-
ordnung erforderlich ist und diese fristgerecht der Staatlichen Arbeitsschutzbehor-
de bei der Unfallkasse Nord zugesandt wird, kdnnen die oben genannten Informa-
tionen mit der Vorankindigung mitgeteilt werden.

Die Inbetriebnahme der genehmigten Windenergieanlage ist spatestens acht Wo-
chen nach Inbetriebnahme formlos anzuzeigen. Die Anzeige ist an die Staatliche
Arbeitsschutzbehorde bei der Unfallkasse Nord zu richten und enthalt folgende In-
formationen:

* Genehmigungsnummer

» eindeutige Kennzeichnung der Windenergieanlage an der Aulenfassade
* Interne Bezeichnung der Windkraftanlage

* Name, Anschrift des Betreibers

* eingemessene Koordinaten

e Datum der Inbetriebnahme

Jeder Betreiberwechsel ist der Staatlichen Arbeitsschutzbehdrde bei der Unfall-
kasse Nord spatestens zwei Wochen vor Betreiberwechsel formlos anzuzeigen.
Die Anzeige enthalt folgende Informationen:

« Genehmigungsnummer,
« Name, Anschrift der vormaligen Betreiberin/des vormaligen Betreibers,

» Name, Anschrift der zukinftigen Betreiberin/des zukinftigen Betreibers und
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2.9.5

296

210

2.10.1

2.10.2

2.10.3

2104

 Datum des Betreiberwechsels.

Jeder Tausch von GroRkomponenten ist der Staatlichen Arbeitsschutzbehdrde bei
der Unfallkasse Nord spatestens zwei Wochen vor Umsetzung anzuzeigen und
enthalt folgende Informationen:

« Genehmigungsnummer,
« Name, Anschrift der Betreiberin/des Betreibers,
» Beschreibung des Vorhabens (Komponente, Verfahrensweise) und

* Beginn, Dauer und Zeitplan der Arbeiten.

Der Ruckbau der genehmigten Windkraftanlage ist spatestens zwei Wochen vor
Beginn der Riuckbauarbeiten formlos anzuzeigen. Die Anzeige ist an die Staatliche
Arbeitsschutzbehdrde bei der Unfallkasse Nord zu richten und enthalt folgende In-
formationen:

« Genehmigungsnummer,

* Ort der Baustelle,

 Name, Anschrift der Bauherrin/des Bauherrn,

* Name, Anschrift der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatorin/s,
« Kurzbeschreibung der Ruckbaumethode und

* Beginn, Dauer der Arbeiten.

Falls fur den Rickbau eine Vorankindigung gemal § 2 Absatz 2 Baustellenver-
ordnung erforderlich ist und diese fristgerecht der Staatlichen Arbeitsschutzbehor-
de bei der Unfallkasse Nord zugesandt wird, kénnen die oben genannten Informa-
tionen mit der Vorankindigung mitgeteilt werden.

Luftverkehr — zivil

Der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, Postfach 1243, 63225 Langen ist der
Ansprechpartner mit Anschrift und Telefonnummer der Stelle anzugeben, die einen
Ausfall der Befeuerung meldet beziehungsweise fur die Instandsetzung zustandig
ist.

Die Ausflhrung der Tages- oder Nachtkennzeichnung hat entsprechend der Allge-
meinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen (AVV
vom 15. Dezember 2023 BAnz AT 28. Dezember 2023 B4) zu erfolgen.

Die Tages- und Nachtkennzeichnung ist bereits wahrend der Bauphase bei Uber-
schreiten von 100 Meter Uber Grund sicher zu stellen.

Bei Ausfall der Befeuerung ist sicher zu stellen, dass fir die Unterbrechung der
Befeuerung ein Zeitraum von zwei Minuten nicht Gberschritten wird.
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2.10.5 Die Stromversorgung fir die Befeuerung ist durch Vorhalten ausreichender techni-
scher Einrichtungen beziehungsweise Festlegen entsprechender Verfahren und
Ablaufe sicherzustellen. Das entsprechende Konzept fur die Ersatzstromversor-
gung ist der Luftfahrtbehdrde vier Wochen vor Errichtung der Windkraftanlage vor-
zulegen.

2.10.6 Fur die Sichtweitenmessung zur Reduzierung der Nennleistung der Befeuerung
sind nur anerkannte Gerate bei Einhaltung der Vorgaben aus der Allgemeinen Ver-
waltungsvorschrift zulassig. Insbesondere ist darauf zu achten, dass bei Wind-
kraftanlagen-Blocken der Abstand zwischen einer Windkraftanlage mit Sichtwei-
tenmessgerat und Windkraftanlagen ohne Sichtweitenmessgerat maximal
1.500 Meter betragen darf.

2.10.7 Die fir die Veroffentlichung erforderlichen Vermessungsdaten sind durch eine amt-
liche Vermessung zu ermitteln und sowohl der Luftfahrtbehdrde als auch der DFS
(Deutsche Flugsicherung GmbH), Aktenzeichen SH 10659, Postfach 1243, 63202
Langen oder flf@dfs.de unverzuglich, spatestens jedoch vier Wochen nach Errich-
tung der Windkraftanlagen, vorzulegen.

2.10.8 Antrage zur Aufstellung von Kranen fur die Errichtung der Windkraftanlagen brau-
chen nicht erneut vorgelegt werden. Die Zustimmung nach § 14 Luftverkehrsge-
setz (LuftVG) gilt hiermit als erteilt. Auflage 2.10.3 gilt entsprechend.

2.10.9 Da eine Tageskennzeichnung fur die Windkraftanlage erforderlich ist, sind die Ro-
torblatter der Windkraftanlage weild oder grau auszufuhren. Im auf3eren Bereich
sind sie durch 3 Farbfelder von je 6 Meter Lange [a) aul3en beginnend mit 6 Meter
orange — 6 Meter weil® — 6 Meter orange oder b) aulen beginnend mit 6 Meter rot
— 6 Meter weild oder grau — 6 Meter rot] zu kennzeichnen. Hierfur sind die Farbto-
ne verkehrsweil® (RAL 9016), grauweild (RAL 9002), lichtgrau (RAL 7035), achat-
grau (RAL 7038), verkehrsorange (RAL 2009) oder verkehrsrot (RAL 3020) zu ver-
wenden. Die Verwendung entsprechender Tagesleuchtfarben ist zulassig.

2.10.10 Aufgrund der beabsichtigten Hohe der Windkraftanlage ist das Maschinenhaus auf
halber Hohe rickwartig umlaufend mit einem mindestens 2 Meter hohen orange/
roten Streifen zu versehen. Der Streifen darf durch grafische Elemente und bzw.
oder konstruktionsbedingt unterbrochen werden. Grafische Elemente durfen maxi-
mal ein Drittel der Flache der jeweiligen Maschinenhausseite beanspruchen.

2.10.11 Der Mast ist mit einem 3 Meter hohen Farbring in orange/rot, beginnend in 40 Me-
ter Uber Grund oder Wasser, zu versehen. Bei Gittermasten muss dieser Streifen
6 Meter hoch sein. Die Markierung kann aus technischen Grinden oder bedingt
durch ortliche Besonderheiten versetzt angeordnet werden.

2.10.12 Am geplanten Standort kdnnen abhangig von der Hindernissituation erganzend
auch Tagesfeuer (Mittelleistungsfeuer Typ A, 20 000 Candela, gemaR ICAO An-
hang 14, Band |, Tabelle 6.1 und 6.3 des Chicagoer Abkommens) gefordert wer-
den, wenn dies fur die sichere Durchfihrung des Luftverkehrs als notwendig er-
achtet wird. Das Tagesfeuer muss auf dem Dach des Maschinenhauses gedoppelt
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installiert werden. AuRerhalb von Hindernisbegrenzungsflachen an Flugplatzen
darf das Tagesfeuer um mehr als 50 Meter uberragt werden.

2.10.13 Die Nachtkennzeichnung von Windkraftanlagen mit einer maximalen Héhe von bis
315 Meter Uber Grund oder Wasser erfolgt durch Feuer W, rot.

In diesen Fallen ist eine zusatzliche Hindernisbefeuerungsebene, bestehend aus
Hindernisfeuer am Turm auf der halben Hohe zwischen Grund oder Wasser und
der Nachtkennzeichnung auf dem Maschinenhausdach erforderlich. Sofern aus
technischen Grinden notwendig, kann bei der Anordnung der Befeuerungsebene
um bis zu 5 Meter nach oben oder unten abgewichen werden. Dabei missen aus
jeder Richtung mindestens zwei Hindernisfeuer sichtbar sein. Ist eine zusatzliche
Infrarotkennzeichnung (AVV, Anhang 3) vorgesehen, ist diese auf dem Dach des
Maschinenhauses anzubringen.

2.10.14 Es ist (zum Beispiel durch Doppelung der Feuer) daflur zu sorgen, dass auch bei
Stillstand des Rotors sowie bei mit einer Blinkfrequenz synchronen Drehzahl min-
destens ein Feuer aus jeder Richtung sichtbar ist.

2.10.15 Der Einschaltvorgang erfolgt grundsatzlich Uber einen Dammerungsschalter ge-
mal der Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthinder-
nissen, Nummer 3.9.

2.10.16 Sofern die Vorgaben (Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von
Luftfahrthindernissen, Anhang 6) erflllt werden, kann der Einsatz einer bedarfsge-
steuerten Nachtkennzeichnung erfolgen. Dies ist der zustandigen Luftfahrtbehérde
anzuzeigen.

2.10.17 Das Feuer W, rot ist so zu installieren, dass immer mindestens ein Feuer aus jeder
Richtung sichtbar ist. Gegebenenfalls missen die Feuer gedoppelt, jeweils ver-
setzt auf dem Maschinenhausdach — nétigenfalls auf Aufstdnderungen — ange-
bracht werden. Dabei ist zu beachten, dass die gedoppelten Feuer gleichzeitig
(synchron blinkend) betrieben werden. Das gleichzeitige Blinken ist erforderlich,
damit die Feuer der Windkraftanlage wahrend der Blinkphase nicht durch einen
Fligel des Rotors verdeckt werden.

2.10.18 Die Blinkfolge der Feuer auf Windkraftanlagen ist zu synchronisieren. Die Taktfol-
ge ist auf 00.00.00 Sekunde gemafl Coordinated universal time (UTC) mit einer
zulassigen Null-Punkt-Verschiebung von £ 50 Millisekunde zu starten.

2.10.19 Fur die Ein- und Ausschaltvorgange der Nachtkennzeichnung bzw. Umschaltung
auf das Tagesfeuer sind Dammerungsschalter, die bei einer Umfeldhelligkeit von
50 bis 150 Lux schalten, einzusetzen.

2.10.20 Bei Ausfall der Spannungsquelle muss sich die Befeuerung automatisch auf ein
Ersatzstromnetz umschalten.

2.10.21 Mehrere in einem bestimmten Areal errichtete Windkraftanlagen kdénnen als Wind-
kraftanlagen-Blocke zusammengefasst werden. Grundsatzlich bedirfen nur die
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Anlagen an der Peripherie des Blocks, nicht aber die innerhalb des Blocks befindli-
chen Anlagen, einer Kennzeichnung durch Feuer fur die Tages- und Nachtkenn-
zeichnung. Uberragen einzelne Anlagen innerhalb eines Blocks signifikant die sie
umgebenden Hindernisse, so sind diese ebenfalls zu kennzeichnen. Bei einer Ge-
fahr fUr die Sicherheit des Luftverkehrs untersagt die zustandige Landesluftfahrt-
behdrde die Peripheriebefeuerung und ordnet die Befeuerung aller Anlagen an.

2.10.22 Bei Feuern mit sehr langer Lebensdauer des Leuchtmittels (zum Beispiel Leucht-
diode (LED)) kann auf ein ,redundantes Feuer® mit automatischer Umschaltung
verzichtet werden, wenn die Betriebsdauer erfasst und das Leuchtmittel bei Errei-
chen des Punktes mit 5 % Ausfallwahrscheinlichkeit getauscht wird. Bei Ausfall
des Feuers muss eine entsprechende Meldung an den Betreiber erfolgen.

2.10.23 Stoérungen der Feuer, die nicht sofort behoben werden kénnen, sind der NOTAM-
Zentrale in Langen unter der Rufnummer 06103-707 5555 oder per E-Mail
notam.office@dfs.de unverziglich bekannt zu geben. Der Ausfall der Kennzeich-
nung ist so schnell wie moglich zu beheben. Sobald die Storung behoben ist, ist
die NOTAM-Zentrale unverzuglich davon in Kenntnis zu setzen. Ist eine Behebung
innerhalb von zwei Wochen nicht mdglich, ist die NOTAM-Zentrale und die zustan-
dige Genehmigungsbehdrde nach Ablauf der zwei Wochen erneut zu informieren.

2.10.24 Fur den Fall einer Storung der primaren elektrischen Spannungsversorgung muss
ein Ersatzstromversorgungskonzept vorliegen, das eine Versorgungsdauer von
mindestens 16 Stunden gewahrleistet. Im Fall der geplanten Abschaltung ist der
Betrieb der Feuer bis zur Wiederherstellung der Spannungsversorgung sicherzu-
stellen. Die Zeitdauer der Unterbrechung zwischen Ausfall der Netzversorgung
und Umschalten auf die Ersatzstromversorgung darf 2 Minuten nicht tGberschrei-
ten. Diese Vorgabe qilt nicht fur die Infrarotkennzeichnung.

2.10.25 Eine Reduzierung der Nennlichtstarke beim Tagesfeuer und ,Feuer W, rot®, ist nur
bei Verwendung der vom Deutschen Wetterdienst anerkannten meteorologischen
Sichtweitenmessgeraten madglich. Installation und Betrieb haben nach den Bestim-
mungen des Anhangs 4 der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung
von Luftfahrthindernissen zu erfolgen.

2.10.26 Die in den Auflagen geforderten Kennzeichnungen sind nach Erreichen einer Hin-
dernishéhe von mehr als 100 Meter Gber Grund zu aktivieren und mit Notstrom zu
versorgen.

2.10.27 Sollten Krane zum Einsatz kommen, sind diese ab 100 Meter tGiber Grund mit einer
Tageskennzeichnung und an der héchsten Stelle mit einer Nachtkennzeichnung
(Hindernisfeuer) zu versehen.

2.10.28 Da die Windkraftanlage aus Sicherheitsgriinden als Luftfahrthindernis verdffent-
licht werden muss, sind

1. mindestens sechs Wochen vor Baubeginn das Datum des Baubeginns und

2. spatestens vier Wochen nach Errichtung die endgultigen Vermessungsdaten
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zu Ubermitteln, um die Vergabe der ENR-Nummer und die endgiltige Veroffentli-
chung in die Wege leiten zu kdnnen.

Diese Meldung der endgultigen Daten, ausschliel3lich Gber E-Mail flf@dfs.de um-
fasst dann die folgenden Details:

a) DFS-Bearbeitungsnummer,

b) Name des Standortes,

c) Art des Luftfahrthindernisses,

d) geografische Standortkoordinaten [Grad, Minute und Sekunde mit Angabe des
Bezugsellipsoids (Bessel, Krassowski oder WGS 84 mit einem GPS-
Empfanger gemessen))],

e) Hohe der Bauwerksspitze [Meter Uber Grund],
f) Hohe der Bauwerksspitze [Meter Uber Normalnull, Hohensystem: DHHN 92],

g) Art der Kennzeichnung [Beschreibung].

2.10.29 Soll die Aktivierung der Nachtkennzeichnung bedarfsgesteuert erfolgen, ist die ge-

plante Installation der Luftfahrtbehorde vor Inbetriebnahme der bedarfsgesteuer-
ten Nachtkennzeichnung anzuzeigen und hierbei sind, gemaf Anhang 6 Punkt 3
der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (AVV) zur Kennzeichnung von Luftfahrthin-
dernissen vom 15. Dezember 2023 BAnz AT 28. Dezember 2023 B4, folgende Un-
terlagen vorzulegen:

a) Nachweis der Baumusterprufung gemall Anhang 6 Nummer 2 der AVV durch
eine vom Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur benannte
Stelle,

b) Nachweis des Herstellers und bzw. oder des Anlagenbetreibers tUber die
standortbezogene Erflllung der Anforderungen auf Basis der Prifkriterien nach
Anhang 6, Nummer 2 der AVV.

2.10.30 Nach Anhang 6 Punkt 1 der AVV zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen

211

2.11.1

212

2.12.1

vom 15. Dezember 2023 (BAnz AT 28. Dezember 2023 B4) ist die Nachtkenn-
zeichnung mit einer dauerhaft aktivierten Infrarotkennzeichnung geman Artikel 1
Teil 2 Nummer 3.6 der AVV zu kombinieren.

Luftfahrt — militarische

Der Baubeginn und die Fertigstellung sind dem Bundesamt fur Infrastruktur, Um-
weltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Infra | 3, per E-Mail
(baiudbwtoeb@bundeswehr.org) mit den endgtltigen Daten: Art des Hindernisses,
Standort mit geografischen Koordinaten in WGS 84, Héhe tUber Erdoberflache und
Gesamthohe Uber NHN anzuzeigen.

Gasunie

Samtliche Malknahmen im Schutzstreifen der Erdgastransportleitung bzw. der Ka-
bel sind in Anwesenheit eines Gasunie-Mitarbeiters durchzufuhren. Dabei ist der
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2.12.2

2123

2124

2125

2.12.6

2127

zustandige Leitungsbetrieb bereits Uber Arbeiten im Naherungsbereich ab ca.
50 Metern zur Erdgastransportleitung bzw. Kabel zu informieren.

Ein Gasunie-Mitarbeiter wird die Lage des Schutzstreifens ermitteln, kennzeichnen
und die vor Ort tatigen Personen einweisen. Hierfur fallen keine Kosten an. Es ist
jedoch unbedingt erforderlich, rechtzeitig, spatestens funf Werktage vor Beginn
jeglicher Mallinahmen im Schutzstreifenbereich, Kontakt zu folgendem Leitungsbe-
trieb aufzunehmen:

Gasunie Deutschland Transport Services GmbH
Standort Eckel

Vaenser Dorfstrale 45

21244 Buchholz in der Nordheide

Eine Anderung der Lage und Art der Windkraftanlage muss erneut mit der Gasu-
nie abgestimmt werden.

Gasunien-Anlagen sind in einem Schutzstreifen verlegt. Der gesamte Schutzstrei-
fen ist als Bauverbotszone auszuweisen, so dass zur Gewahrleistung der Sicher-
heit der Anlagen sowie deren Uberwachungs-, Instandsetzungs- und Reparatur-
zwecken eine jederzeitige Befahrung maoglich ist. Samtliche Einwirkungen, die die
Sicherheit der Anlagen gefahrden, sind im Schutzstreifen untersagt. Der freie Zu-
gang zu den Anlagen muss auch wahrend der Bauphase jederzeit gewahrleistet
sein.

Krane und Arbeitsbihnen sind aul3erhalb des Schutzstreifens der Gasunie-Anla-
gen aufzustellen. Freischwebende Lasten durfen ohne Zustimmung von Gasunie
nicht innerhalb des Schutzstreifens bewegt werden. In Abstimmung mit der Gasu-
nie-Aufsicht kdnnen SicherheitsmalRnahmen (zum Beispiel Baggermatratzen) fest-
gelegt werden, die eine Abweichung von diesen Vorgaben ermdglichen.

Eventuell erforderliche temporare Uberfahrten sind in Abstimmung mit dem zu-
standigen Standort festzulegen und durch geeignete Malinahmen zu sichern. Per-
manente Uberfahrten sind gesondert zu beantragen. Hierfiir werden ein Bodengut-
achten und eine genaue Beschreibung der Lage und Hohe sowie des Ausbaus der
geplanten Uberfahrt benétigt.

Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen sind aulerhalb des Schutzstreifens der Gasu-
nie-Anlagen durchzufihren.
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Hinweise
Allgemeines

Dieser Bescheid ergeht unbeschadet der behdrdlichen Entscheidungen, die nach
§ 13 BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen werden.

Die Sicherheitsleistung kann erbracht werden in den von § 232 des Burgerlichen
Gesetzbuches vorgesehenen Formen sowie durch andere Sicherungsmittel, die
geeignet sind, den angestrebten Sicherungszweck zu erfullen.

Sicherungsleistungen sind beispielsweise:

« Selbstschuldnerische Bankburgschaft,

» Sparbuch oder Kontoverpfandung,

* Hinterlegung von Geld (pfandungs- und insolvenzsicher),

« Konzernburgschaft.

Ein Wechsel der Anlagenbetreiberin sowie gegebenenfalls eine Anderung an der
Rechtsform der Betreiberin ist gegentiber dem Landesamt fur Umwelt schriftlich
mit dem in der Anlage beigefugtem Formular ,Betreiberwechsel mitzuteilen.

Die Inbetriebnahme der Windkraftanlage ist erfolgt, sobald erstmalig elektrische
Energie in ein Stromnetz abgeflhrt wurde.

Anderungen der Lage, Beschaffenheit oder des Betriebes, die sich auf irgendeine
Weise auf die Umwelt auswirken kénnen, durch die jedoch keine nachteiligen Um-
weltauswirkungen hervorgerufen werden, missen beim Landesamt fur Umwelt
nach § 15 BImSchG angezeigt werden. Die geplante Anderung ist mindestens ei-
nen Monat, bevor mit der Anderung begonnen werden soll, schriftlich anzuzeigen.
Das Landesamt prift dann, ob die Anderung einer Genehmigung bedarf, das heift
ob die Anderung wesentlich ist.

Soweit erforderlich, kdnnen gemaf} § 17 Absatz 1 BImSchG auch nach Erteilung
dieses Bescheides nachtragliche Anordnungen zur Errichtung und zum Betrieb der
Anlage getroffen werden.

Die Genehmigung erlischt gemal} § 18 Absatz 1 Nummer 2 BImSchG, wenn die
Anlage wahrend eines Zeitraumes von mehr als drei Jahren nicht mehr betrieben
worden ist und vor Ablauf keine Verlangerung dieser Frist beantragt wurde.

Die Verpflichtung zum Rickbau von Windkraftanlagen nach § 35 Absatz 5 Satz 2
und 3 BauGB entsteht:

« mit dem in der Anzeige Uber die Betriebseinstellung (dauerhafte Nutzungsauf-
gabe) an die Genehmigungsbehdrde zum nach § 15 Absatz 3 BImSchG ge-
nannten Zeitpunkt,

* mit dem Erléschen der Genehmigung nach § 18 Absatz 1 BImSchG oder
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3.1

3.2

4.2

4.3
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* mit der Bestandskraft des Widerrufs der Genehmigung nach § 21 Absatz 1
BImSchG,

da mit der Einstellung der dauerhaften Nutzung die Privilegierung aus § 35 Absatz
1 Nummer 5 BauGB erlischt.

Abfallrecht

Bei Einsatz von mineralischen Ersatzbaustoffen zur Befestigung z. B. von Stellfla-
chen und Zufahrten oder als Unterbau flir Gebaude sind die Regelungen der Er-
satzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) zu beachten.

Baurecht

Die konstruktive Bautiberwachung durch den zu beauftragenden Prifingenieur flr
Baustatik ist hinsichtlich der Typenprifungen in Konformitat der Anlagen und der
jeweiligen Grindungsart durchzufuhren. Der Prufauftrag muss vor Baubeginn vom
Fachdienst Bauordnung erteilt werden.

Die Prifintervalle hierfur ergeben sich aus den gutachterlichen Stellungnahmen
zur Maschine. Sie betragen hochstens zwei Jahre, durfen jedoch auf vier Jahre
verlangert werden, wenn durch von der Herstellerfirma autorisierte Sachkundige
eine laufende (mindestens jahrliche) Uberwachung und Wartung der Windenergie-
anlage durchgefuhrt wird. Gemal Richtlinie ,Windenergieanlagen; Einwirkungen
und Standsicherheitsnachweise fur Turm und Grandung® sind die Durchfuhrung
der wiederkehrenden Prufungen nach Abschnitt 13 der Richtlinie in Verbindung mit
dem begutachteten Wartungspflichtenbuch (siehe 4.1 zu Abschnitt 3, Buchstabe L
der Richtlinie); sowie die Einhaltung der in den Gutachten nach 3.1 bis 3.3 formu-
lierten Auflagen sicherzustellen.

Gewasser- und Bodenschutz

Um den Vorsorgegrundsatzen der §§ 1,4 und 7 des Bundes-Bodenschutzgesetzes
nachzukommen ist der ,Leitfaden zum Bodenschutz beim Bauen“ des Landes
Schleswig-Holstein zu beachten.

Bodenverdichtungen und Bodenversiegelungen sind zu vermeiden oder zu mini-
mieren. Minimierungs- und Vermeidungsmaoglichkeiten, insbesondere bei den Zu-
wegungen, sind zu prufen sowie die Unvermeidlichkeit zu erlautern. Die Prifung
der Eingriffe und Beeintrachtigungen in Bdden sind der Unteren Bodenschutzbe-
hdérde zur Verfigung zu stellen. (§ 2 Absatz 1 Landesbodenschutzgesetz).

Der Abtrag von Oberboden muss ruckschreitend mit Raupenbaggern erfolgen.
Das Abschieben ist nicht zulassig 8DIN 19639, 6.3.6). Wird Boden zwischengela-
gert, sind die Vorgaben der DIN 19731, Punkt 7.2 zu beachten. Wird Boden auf
dem Baufeld wiederverwertet, sind die DIN 19731 und die Ersatzbaustoffverord-
nung sowie die Bundes-Bodenschutzverordnung zu beachten.

Eine Verwertung von Uberschissigem Boden aulerhalb des Plangebietes in Form
einer Verfullung oder Aufschuttung bedarf in der Regel einer naturschutzrechtli-
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4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.1

4.12

4.13

4.14

chen Genehmigung, sobald die Menge 30 Kubikmeter oder 1.000 Quadratmeter
Uberschreitet.

Gemal § 2 des Landesbodenschutz- und Altlastengesetzes (LBodSchG) sind An-
haltspunkte fur das Vorliegen einer schadlichen Bodenveranderung oder Altlast
unverzuglich der Unteren Bodenschutzbehorde mitzuteilen.

Bei dauerhafter Aufgabe der Nutzung ist die Anlage gemaf Erlass zum Vollzug der
Ruckbauverpflichtung § 35 Absatz 5 Satz 2 BauGB vollstandig zuriickzubauen und
die Flache zu entsiegeln.

Die Rickbauanzeige hat auch bei der Unteren Bodenschutzbehdrde zu erfolgen.

Die geplanten Anlagen liegen im Trinkwassergewinnungsgebiet des Wasserwer-
kes Il (Riesebusch) der Stadtischen Betriebe Bad Schwartau. Das Durchstol3en
der Deckschicht oder das Vermindern der Machtigkeit der Deckschicht, die dem
Schutz des Grundwasserleiters dient, welcher zur Trinkwasserversorgung benutzt
wird, ist zu vermeiden.

Erdaufschlisse sind gemal §49 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ab einer Tiefe
von 10 Metern (§40 Landeswassergesetz) oder bei Erschliefung von Grundwas-
ser bei der Unteren Wasserbehorde mindestens einen Monat vor Beginn der Ar-
beiten anzuzeigen.

Sollten Grundwasserhaltungen fir die Bauzeit notwendig sein, stellen sie eine Be-
nutzung des Grundwassers gemaf Wasserhaushaltsgesetzes dar und sind daher
gemal} Wasserhaushaltsgesetz erlaubnispflichtig. Ein entsprechender Antrag ist
mindestens einen Monat vor Beginn der Arbeiten einzureichen.

Das anfallende Niederschlagswasser von verdichteten und versiegelten Flachen
im Plangebiet ist schadlos abzuflihren. Hierzu bedarf es Angaben, insbesondere
ist aufzuzeigen, mit welchen geeigneten technischen MalRnahmen eine Beein-
trachtigung der Schutzguter Boden und Wasser vermieden bzw. minimiert wird.

Fir die Einleitung des Niederschlagswassers in den Untergrund ist eine wasser-
rechtliche Erlaubnis nicht erforderlich, wenn das Niederschlagswasser mit ver-
gleichbarer Belastung wie in reinen Wohngebieten bis zu einer befestigten Flache
von 1.000 Quadratmetern anfallt und Uber eine belebte Bodenzone versickert wird.
Die Wasserbehorde kann Anordnungen zum Schutz des Grundwassers treffen.

Der Nachweis der schadlosen Versickerung gemaf dem DWA (Deutsche Vereini-
gung fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.) Arbeitsblatt 128-1 ist gegen-
uber der Unteren Wasserbehorde des Kreises zu erbringen.

Falls von versiegelten Flachen gezielt Niederschlagswasser in ein Gewasser oder
ins Grundwasser eingeleitet wird, so ist entsprechender Antrag auf wasserbehord-
liche Erlaubnis gemal §§ -10, 13 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) bei der Unteren
Wasserbehorde des Kreises zu stellen.
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Falls Kreuzungen unter oder iber dem Gewasser zum Beispiel durch Versor-
gungsleitungen oder Uberwegungen liber Gewasser notwendig sein sollte, so ist
ein Antrag auf Genehmigung einer Anlage am Gewasser gemal} § 23 Landeswas-
sergesetz (LWG) bei der Unteren Wasserbehorde des Kreises Ostholstein zu stel-
len. Hier ist vorrangig die Durchgangigkeit des Gewassers zu gewahrleisten bzw.
zu verbessern.

Falls sich im Plangebiet Kleingewasser befinden, durfen diese nicht durch die vor-
gesehenen Baumalinahmen beeintrachtigt werden. Es sollte ein Abstand von funf
Metern von den Ufern vorgesehen werden.

Weiterhin sind praventive Malinahmen (zum Beispiel Verwallung) wahrend der
Baumalnahme vorzusehen, um Schadstoff- und Sedimenteintragungen in die Ge-
wasser (Kleingewasser sowie Flieigewasser) zu verhindern.

Falls durch die Baumalinahme Verbandsgewasser tangiert werden sollten, sind
Abstande von mindestens sechs Metern beidseitig der Boschungsoberkante von
Verbandsgewassern bzw. sechs Meter beidseitig der Rohrachse bei verrohrten
Gewassern und Rohrleitungen laut Satzung der Wasser- und Bodenverbande ein-
zuhalten.

Naturschutz

Ggf. erforderlich werdende Abweichungen von den oben genannten Auflagen zu
den Ausgleichsflachen, zur Umgebungsgestaltung oder zum Baufeld sind mit der
Unteren Naturschutzbehorde im Vorwege abzustimmen.

Far die Eingriffe durch weitere Erschlieliungsmaflnahmen (zum Beispiel Zuwe-
gung, Leitungsverlegungen zum nachstgelegenen Umspannwerk, Bodenbewe-
gungen usw.) ist eine gesonderte Genehmigung bei der Unteren Naturschutzbe-
hérde zu beantragen. Die erforderlichen Kompensationen sind durch einen geson-
derten LBP zu ermitteln und mit dem Antrag auf naturschutzrechtliche Genehmi-
gung einzureichen.

Vor Baubeginn ist zu prifen, ob fur die Anlieferung der Rotoren und Mastkompo-
nenten von der Autobahn bis zum Aufstellort der Einzelanlagen ggf. zusatzliche
Knickabschnitte auf den Stock gesetzt oder Baume gefallt werden missen. Wenn
StralRenbaume an Kreis- Landes- oder Bundesstral3en betroffen sind, ist die Mal3-
nahme vor der Anlieferung mit dem LBV abzustimmen.

Fir ggf. zusatzlich erforderlich werdende Abweichungen von den gesetzlich vorge-
schriebenen Knick- und Rodungszeiten ist bei der Unteren Naturschutzbehorde
ein Antrag auf Befreiung von den Verboten des § 39 Absatz 5 BNatSchG zu stel-
len.

Far Gewasserverrohrungen ist eine eigenstandige wasserrechtliche Genehmigung
erforderlich, die bei der Unteren Wasserbehorde des Kreises Ostholstein einzuho-
len ist.
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Bei Bauarbeiten im Bereich von Baumen und Geholzen ist die DIN 18920 ,Schutz
von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei Baumalinahmen®
und der RAS-LP 4 zu beachten.

Arbeitsschutz

Die Einhaltung und Umsetzung der staatlichen Arbeitsschutzvorschriften liegt in
der Eigenverantwortung des Betreibers bzw. des Arbeitgebers. Die einschlagigen
staatlichen Arbeitsschutzvorschriften sind unabhangig vom Genehmigungsbe-
scheid zu beachten und einzuhalten.

Die Betreiberin hat eine Gefahrdungsbeurteilung gemaf § 3 BetrSichV durchzu-
fuhren und das Ergebnis zu dokumentieren.

Die Anlagenkennzeichnung sollte auch schon wahrend der Errichtung der Wind-
kraftanlage von der Zuwegung aus lesbar an den Anlagen angebracht werden.

Der Aufzug ist gemaf §§ 15 und 16 BetrSichV vor Inbetriebnahme und in der Fol-
ge wiederkehrend durch Sachverstandige einer zugelassenen Uberwachungsstel-
le (ZUS) fiir Uberwachungsbediirftige Anlagen zu priifen.

Der Aufzug soll Uber eine Hol- bzw. Notholfunktion im Turmful} verflgen.

Wenn die Windkraftanlage nicht den grundlegenden Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzanforderungen nach Anhang | der Maschinenrichtlinie bzw. Maschinen-
verordnung entspricht, sind wirksame Vorkehrungen zum Schutz der Sicherheit
und Gesundheit von Personen auf Grundlage einer Gefahrdungsbeurteilung durch
den Betreiber zu treffen (§ 4 BetrSichV).

Der Betreiber hat sicherzustellen, dass er vom Hersteller Uber Sicherheitsmeldun-
gen (Saftey Alerts) fur seinen Anlagentyp und den darin verbauten Anlagenteilen
wie zum Beispiel Aufzugsanlage umgehend informiert wird. Auf Grundlage der
Saftey Alerts mussen durch den Betreiber unverzuglich geeignete Malnahmen zur
Abwendung von Gefahren fur die Sicherheit und Gesundheit eigener oder Be-
schaftigter anderer Unternehmen ergriffen werden.

Die Anzahl und Positionierung der Anschlagpunkte muss den vorgesehenen Ar-
beitsablaufen, ergonomischen Grundsatzen und den Vorgaben aus dem Rettungs-
konzept fur eine unverzigliche technische und medizinische Rettung entsprechen.
Hierbei ist zu beachten, dass die Beschaftigten und Einsatzkrafte zwischen den
Anschlagpunkten keine ungesicherten Wege zurtcklegen durfen/missen. An-
schlagpunkte sind gemaf DIN EN 795 zu kennzeichnen. Prifbescheinigungen
sind auf der Anlage vorzuhalten.

Der Betreiber hat gemafl § 11 BetrSichV sicherzustellen, dass Beschaftigte und
andere Personen bei einem Unfall oder bei einem Notfall unverziglich gerettet
und arztlich versorgt werden konnen.

Auf Basis der Gefahrdungsbeurteilung muss der Betreiber ein Rettungskonzept fur
das Retten aus allen Teilen der Anlage erstellen. Die Anforderungen der DGUV
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6.10

7.1

7.2

8.1

Regel 112-199, der DGUV Information 203-007, DIN EN 50308 und IEC TS
61400-30 sind zu berucksichtigen.

Die vom Hersteller Ubersendeten Rettungs- und Evakuierungskonzepte des ge-
wahlten Anlagentyps ersetzen nicht das projektspezifische Rettungskonzept, soll-
ten aber fUr die Erstellung des Rettungskonzeptes mit herangezogen werden.

Den Einsatzkraften der Feuerwehr, der nachstgelegenen Hohenrettungsgruppe
und des Rettungsdienstes bzw. der koordinierenden Leitstelle sind mindestens fol-
gende Informationen zur Verfigung zu stellen:

» Lageplan der Windkraftanlage mit Identifikationsnummer, Anfahrtsskizze, Koor-
dinaten;

* Technische Angaben zur Anlage wie Anlagentyp, Nabenhohe, Rotordurchmes-
ser, Hochspannungsfuhrende Teile;

» Gegebenenfalls Notfallkontakt mit Zugangsberechtigung zur Windkraftanlage

Die Einzelheiten sind mit den o6rtlich zustandigen Einsatzkraften rechtzeitig vor Er-
richtungsbeginn abzustimmen.

Fur die Errichtung und den Ruckbau sind die Vorgaben der Baustellenverordnung
zu berucksichtigen. Auf die Vorankundigung gemal} § 2 Absatz 2 Baustellenver-
ordnung, den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan gemal § 2 Absatz 3 Bau-
stellenverordnung den/die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator/in ge-
mal § 3 Absatz 1 Baustellenverordnung sowie die Unterlage fur spatere Arbeiten
gemal § 3 Absatz 2 Nummer 2 Baustellenverordnung wird hingewiesen. Die zu-
standige Behdrde ist die Staatliche Arbeitsschutzbehdrde bei der Unfallkasse
Nord.

Luftverkehr - zivil

Sollte eine Installation und ein Probebetrieb der BNK erforderlich sein, um der ge-
nannten Nachweisflihrung nachzukommen, so bestehen aus Sicht der Luftfahrtbe-
horde keine Bedenken gegen dieses Vorgehen. Entscheidend ist, dass die Inbe-
triebnahme der BNK er nach Vorlage der genannten Unterlagen erfolgt.

Bei Nichteinhaltung der Auflagen behalt sich die Luftfahrtbehdrde eine Prifung ge-
mal § 315 Strafgesetzbuch (StGB) auf gefahrlichen Eingriff in den Luftverkehr vor.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Veranderung der Leuchtstarke und
Leuchtrichtung der Kennzeichnung einen gefahrlichen Eingriff in den Luftverkehr
darstellt und geman § 315 StGB mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu
zehn Jahren bestraft werden kann.

Luftverkehr — militarisch

Da bauliche Hindernisse mit einer Bauhdhe von uber 100 Meter Gber Grund ge-
maf § 14 LuftVG der luftfahrtrechtlichen Zustimmung bedirfen, werden etwaige
militarisch flugbetriebliche Einwande/Bedenken Uber das Beteiligungsverfahren
der zivilen Luftfahrtbehorde geltend gemacht.
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Bei Anderung der Bauhdhe, des Bautyps oder der Standortkoordinaten ist das
Bundesamt fur Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
erneut zu beteiligen.

Gasunie

Die Kosten fur eventuelle SchutzmalRnahmen/Gutachten sind vom Verursacher zu
tragen.

Gasunie ist von allen Kosten, die in Folge der Baumalinahmen entstehen kénnten
(zum Beispiel in Gestalt nachtraglich erforderlicher Sicherungsmalinahmen an de-
ren Anlagen oder im Vergleich zum ursprunglichen Zustand erhéhter Aufwendun-
gen bei Reparatur-, Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten) freizuhalten.

Die betroffene Anlagen sind dem Anhang zu entnehmen.

Die Angaben in den Planen zu Lage und Verlauf der Gasunie-Anlagen sind so lan-
ge als unverbindlich anzusehen, bis sie in der Ortlichkeit durch einen Beauftragten
der Gasunie Deutschland bestatigt werden.

Suchschlitze und Querschlage sind vom Antragsteller unter Gasunie-Aufsicht
durchzufthren.

Telekommunikation

Es besteht keine Verpflichtung seitens der Telekom Windkraftanlagen an das 6f-
fentliche Telekommunikationsnetz der Telekom anzuschliel3en. Gegebenenfalls ist
dennoch die Anbindung an das Netz der Telekom auf freiwilliger Basis und unter
der Voraussetzung der Kostenerstattung durch den Vorhabentrager moglich. Hier-
zu ist jedoch eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung des Vorhabentra-
gers mit der Deutschen Telekom Technik GmbH erforderlich.

Deutsche Bahn

Fir die Nutzung von Bahnlibergangen mit Schwerlasttransportern ist eine geson-
derte Priafung erforderlich.

Die Bahnubergange sind gegebenenfalls nicht fur die Achslasten der Schwerlast-
transporter ausgelegt, sodass SicherungsmalRnahmen (Beweissicherungsverfah-
ren, Lastverteilungsplatten, baubetriebliche Sperrungen etc.) erforderlich werden.

Da die Planung und Durchfuhrung der Sicherungsmaf3inahmen eine gewisse Vor-
laufzeit bendtigen, ist eine frihzeitige Beantragung der Nutzung bei der DB Infra-
GO AG zwingend notwendig.

Alle hieraus entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Antragstellers bzw. seiner
Rechtsnachfolger.
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Denkmalschutz

Es wird auf § 15 Denkmalschutzgesetz (DSchG) verwiesen: Wer Kulturdenkmale
entdeckt oder findet, hat dies unverzuglich unmittelbar oder Gber die Gemeinde
der oberen Denkmalschutzbehérde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht fernen
fur die Eigentumerin oder den Eigentimer und die Besitzerin oder den Besitzer
des Grundstlicks oder des Gewassers, auf oder in dem der Fundort liegt, und fur
die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund
gefuhrt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die Ubri-
gen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstatte
in unverandertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder
Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spates-
tens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.

Archaologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche
Zeugnisse wie Veranderungen und Verfarbungen in der naturlichen Bodenbe-
schaffenheit.

Wasser- und Bodenverband Bargeraue

Der Verfugungsstreifen von 5 Metern ab Boschungsoberkante bei offenen Gewas-
sern und von 6 Metern beidseitig der Rohrleitungsachse von Rohrleitungen ist von
Bauwerken (einschliellich Zaunen) und Bewuchs freizuhalten. Grundlage hierfur
ist der § 6 der Satzung des Wasser- und Bodenverbandes Stockelsdorf.

Auch fur Flachen, die auRerhalb des Aufstellungsortes der Windkraftanlagen lie-
gen (beispielsweise Ausgleichsflachen), sind die satzungsrechtlichen Vorgaben

(Einhaltung des Verfugungsstreifens usw.) an den Gewassern des Wasser- und

Bodenverbandes Stockelsdorf einzuhalten.

Die jederzeitige Erreichbarkeit der Gewasser fur Unterhaltungsarbeiten tGber eine
an das offentliche Wegenetz angeschlossene Zuwegung muss auch im Zuge der
Malnahmenumsetzung gewahrleistet sein.

Eine oberirdische Kreuzung von Rohrleitungen des Verbandes durch eine Zuwen-
dung ist nur zulassig, wenn entsprechende Rohrleitungsabschnitte vorher durch
Schwerlastrohre ausgetauscht worden sind.

Durch die geplanten Anlagen dtirfen sich auch wahrend der Bauzeit keine nachtei-
ligen Auswirkungen fur An-, Ober- und Unterlieger ergeben.

Eine Beeintrachtigung der Verbandsgewasser ist auch im Zuge der Bauphase
auszuschlie3en und geeignete VerhinderungsmalRnahmen zu treffen.

Es wird darauf hingewiesen, dass Kreuzungen von Gewassern und Rohrleitung
unterirdisch in einem Abstand von mindestens 1,5 Metern unter den Gewasser-
bzw. Rohrleitungssohlen zu erfolgen haben. Die Ausflhrung ist in einem Protokoll
zu dokumentieren und dem Wasser- und Bodenverband (WBV) Bargeraue auszu-
handigen.
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13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

13.13

14.

141

14.2

15.

15.1

15.2

Eine Parallelverlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen innerhalb des unter
Punkt 1 genannten Verfugungsstreifen ist nicht zulassig.

Der Genehmigungsinhaber hat Stromleitungen unentgeltlich nach Aufforderungen
durch den WBYV Bargeraue auler Betrieb zu nehmen, sofern es fur die Durchfih-
rung des Verbandsunternehmens notwendig ist.

Der Genehmigungsinhaber hat auf Verlangen des WBYV Bargeraue die Lage von
Stromleitungen unentgeltlich ortlich anzuzeigen, sofern dies fur die Durchfihrung
des Verbandsunternehmen notwendig ist.

Die jederzeit Erreichbarkeit der Gewasser fur Unterhaltungsarbeiten Uber eine an
das offentliche Wegenetz angeschlossene Zuwegung muss gewahrleistet sein.

Mehrkosten, die sich durch die genehmigten Anlagen im Zuge der zuklnftigen Ge-
wasserunterhaltungsarbeiten ergeben, sind durch den Genehmigungsinhaber zu
tragen.

Sollte das verbandseigene Flurstuck genutzt werden, so ist nach Genehmigung,
aber vor Mallnhahmenumsetzung, ein Gestattungsvertrag mit dem WBV Bargeraue
abzuschlief3en.

Wasser- und Schifffahrtsamt Ostsee

Anlagen und ortsfeste Einrichtungen aller Art durfen gemal} § 34 Absatz 4 des
BundeswasserstralRengesetzes (WaStrG) weder durch |hre Ausgestaltung noch
durch ihren Betrieb zu Verwechslungen mit Schifffahrtszeichen Anlass geben, de-
ren Wirkung beeintrachtigen, deren Betrieb behindern oder Schiffsfihrer durch
Blendwirkungen, Spiegelungen oder anders irrefiUhren oder behindern.

Von der Wasserstral3e aus sollen ferner weder rote, gelbe, grine und blaue noch
mit Natriumdampf-Niederdrucklampen direkt leuchtende oder indirekt beleuchten-
de Flachen sichtbar sein.

Landesamt fiir Bergbau, Energie und Geologie

Sofern im Zuge des geplanten Vorhabens Baumalnahmen erfolgen, wird auf Hin-
weise und Informationen zu den Baugrundverhaltnissen am Standort auf den NI-
BIS-Kartenserver verwiesen. Die Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrundver-
haltnissen ersetzen keine geotechnische Erkundung und Untersuchung des Bau-
grundes bzw. einen geotechnischen Bericht. Geotechnische Baugrunderkundun-
gen/-untersuchungen sowie die Erstellung des geotechnischen Berichts sollten ge-
malf der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils gul-
tigen Fassungen erfolgen.

Sofern Hinweise zu Salzabbaugerechtigkeiten und Erddlaltvertragen fur Sie rele-
vant sind, beachten Sie bitte unser Schreiben vom 4. Marz 2024 (unser Zeichen:
LID.4-L67214-07-2024-0001).
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16.

16.1

16.2

17.

171

17.2

18.

18.1

TenneT

Sollten beim Transport die geforderten Mindestabstande zu den unter Spannung
stehenden Leiterseilen unterschritten werden (zum Beispiel bei einem Schwer-
transport mit Uberhdhen), ist der Transport rechtzeitig (mindestens vier Wochen
vorher) mit der TenneT abzustimmen.

Es wird auf die erhohte Gefahr bei Arbeiten in der Nahe der Hochstspannungsfrei-
leitung hingewiesen.

Landesbetrieb StraBenbau und Verkehr Schleswig-Holstein

Erforderlich werdende Zufahrten (geplante Ein- und Ausfahrt) zu Stralen des ortli-
chen Verkehrs (hier: Landesstral3e 184) ist durch eine Sondernutzungserlaubnis
zu regeln. Dies gilt fir temporar fur die Bauphase notwendige sowie fur dauerhaft
fur den Betrieb der Anlage erforderliche Zufahrt.

Dem Antrag auf Sondernutzungserlaubnis ist im Vorwege an den Landesbetrieb
StraRenbau und Verkehr Schleswig-Holstein, Standort Libeck, Jerusalemsberg 9,
23568 Lubeck zu stellen.

Diesem sind aussagekraftige Entwurfsunterlagen zur verkehrlichen Anbindung an
die Landesstral’e 184 vorzulegen. Dieser Unterlage ist mindestens die genaue
Lage der gewiunschten Zufahrt unter Angabe des Strallenkilometers anzugeben
und eine bemalite Zeichnung mit Angaben zur Entwasserung und ggf. erforderli-
cher Rodungsarbeiten oder Baumfallarbeiten beizulegen.

Fir die Durchfuhrung von GrofRraum- und Schwertransporten bedarf es einem An-
trag auf Sondergenehmigung nach § 29 Absatz 3 Strallenverkehrsordnung.

Dieser Antrag (,VEMAGS") ist friihzeitig beim Landesbetrieb Strallenbau und Ver-
kehr einzuholen.

Eventuell ist auch ein Beweissicherungsverfahren sinnvoll, da es durch diese
Maflinahme zu einer erheblichen Mehrbelastung kommt.

Trave Netz

Zum jetzigen Zeitpunkt ist der NetzverknUpfungspunkt (Umspannwerk Bad
Schwartau West) noch nicht festgelegt.
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Vv Entscheidungsgrundlagen / Antragsunterlagen
Nachfolgend aufgeflhrte Unterlagen sind Bestandteil des Genehmigungsbeschei-
des.
Zwei Ordner:
Lfd. Nr. Dokumentenname Seiten
Kapitel 0
1. WP_Curau_BImSchAntrag_Deckblatt 1
2. WP_Curau_BImSchAntrag_Inhalt 2
3. WP_Curau_BImSchAntrag_Register 61
Kapitel 1
4. ELIA 1.1 VB1 signed 6
5. ELIA 1.1 VB2 signed 6
6. 1.2 - Vorhabenkurzbeschreibung WP Curau 4
7. 1.3_AllgDatenschutz 1
8. 1.4 Kostenliibernahme signed 1
Kapitel 2
9. 2.1 Topographische Karte 1
10. 2.2_Standortplanung WP Curau 1
11. 2.3.2.1 Eigentumer Nachweisblatt FS 96_1 2
12. 2.3.2.2 Eigentumer Nachweisblatt FS 98 1
13. 2.3.2.3 Eigentumer Nachweisblatt FS 100 1
14. 2.3.3 Liegenschaftskarte 1
15. f_Lageplan VB1 1
16. f_Lageplan VB2 1
17. EnVentus-V162-Seitenansicht 1
18. Turbine-Ubersichtszeichnung 1
19. Zeichnung-Legende-deutsch 2
20. F-Plan Stockelsdorf 1
21. Angaben stadtebaulicher Vertrag 1
22. 2.9.1 Sichtachsenpriufung 11
23. 2.9.2 Lubecker Altstadt Sichtachsen 45
Kapitel 3
24. Aufbau-und-Energiefluss-4MW-und-EnVentus 4
25. Datenblatt E6 einer Erzeugungsanlage HV V162-7.2MW 5
26. Datenblatt E8 einer Erzeugungsanlage MV V162-7.2MW 5
27. Eigenverbrauch-von-Vestas-Windenergieanlagen 2
28. 0030-5775_2-DE_Avanti_Fallschutzsystem_Anleitung 17
29. 0040-0154.V04-Notbeleuchtung-an-WEA---Allgemeine-Spezifi- 3
kation-(0040-0154)
30. 0040-0154_4-DE_AIlg_Spez_Notbeleuchtung 3
31. 0049-8136_1-DE_Star_Liftket_Betriebsanleitung 40
32. 0056-9736_2-DE_Power_Climber_SD4_CE_Certificate_Z21- 2
412-170-A_TST_LDST
33. 0076-7080_0-DE_Allg_Spez_Akkukasten_Beleuchtungssys- 3
tem
34. 0079-1597.V06-MOeE-18-EZE-0042-08-V1.0-EnVentus-V162- 4
V172 — 6.8--7.2MW-Prototype-Declaration-(0079-
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1597)

35. 0092-6117_1-DE_Anleitung_Aufzug_SD4_TST 31

36. 0110-4483.V09-Herstellererklaerung-zur-Gultigkeit-von-beste- 8
henden-Dokumenten-flr-die-EnVentus-Plattform-
V162-und-V172

37. Abschatzung-Referenzenergieertrag-V162-7.2MW 3

38. Allgemeine-Beschreibung-EnVentus 43

39. Rotorblatttiefen-an-Vestas-Windenergieanlagen 4

40. Formular_3.3_GliederungAnlagenteile 1

41. Formular_3.4_Betriebsgebdude WEA_VB1 1

42. Formular_3.4_Betriebsgebdude WEA_VB2 1

3.5 Stoffangaben

43. 0027-8080.V08-Mobil-DTE-10-Excel-32---EG-Sicherheitsda- 14
tenblatt-(0027-8080)

44, 0038-7779.V05-Shell-Gadus-S5-T460-1.5-Sicherheitsdaten- 20
blatt-(0038-7779)

45. 0043-7822.V04-Shell-Oemala-S4-WE-320_DE---EG-Sicher- 20
heitsdatenblatt-(0043-7822)

46. 0043-8178.V06-Klueberplex-BEM-41-141_DE---EG-Sicher- 20
heitsdatenblatt-(0043-8178)

47. 0043-8182.V07-Klueberplex-BEM-41-132_DE---EG-Sicher- 22
heitsdatenblatt-(0043-8182)

48. 0043-8195.V07-Klueberplex-AG-11-462_DE---EG-Sicherheits- 27
datenblatt-(0043-8195)

49. 0043-8197.V06-Oeptigear-Synthetic-CT-320_DE---EG-Sicher- 13
heitsdatenblatt-(0043-8197)

50. 0043-8202.V05-Texaco-Delo-XLC-AntifreezeCoolant-PRE-MI- 19
XED-50-50-DE---EG-Sicherheitsdatenblatt-(004 3-
8202)

51. 0043-8204.V07-Mobilgear-SHC-XMP-320-Sicherheitsdaten- 13
blatt-(0043-8204)

52. 0043-8205.V06-Shell-Oemala-S4-WE-150_DE---EG-Sicher- 20
heitsdatenblatt-(0043-8205)

53. 0043-8207.V01-Shell-Spirax-S6-TXME_DE---EG-Sicherheits- 20
datenblatt-(0043-8207)

54. 0043-8208.V03-Shell-Spirax-S2-ATF-AX-DE---EG-Sicherheits- 21
datenblatt-(0043-8208)

55. 0043-8211.V06-SKF-LGWM-1-Sicherheitsdatenblatt-(004 3- 8
8211)

56. 0043-8223.V05-Texaco-Rando-WM-32-DE---EG-Sicherheits- 11
datenblatt-(0043-8223)

57. 0076-5693.V03-Mobil-SHC-524--EG-Sicherheitsdatenblatt- 14
(0076-5693)

58. 0076-5694.V03-MIDEL-7131---Sicherheitsdatenblatt-(0076- 8
5694)

59. 0091-4022.V04-3M-Novec-1230-Fire-Protection-Fluid-DE--- 18
EG-Sicherheitsdatenblatt-(0091-4022)

60. 0100-9996.V00-Envirotemp-360-Fluid-DE---EG-Sicherheitsda- 10
tenblatt-(0100-9996)

61. 0110-6261.VO1-ENVIROeTEMP-FR3--SDS---Sicherheitsda- 7

Bescheid Az. G20/2023/081
Betriebsstattennummer 55040224223

Seite 40 von 103



digitale Ausfertigung / Kopie

tenblatt-(0110-6261_DE)
62. 0110-6263.V01-MIDEL-eN-1204-DE-(0110-6263_DE) 8
63. 0110-6264.V01-MIDEL-eN-1215-DE-(0110-6264_DE) 9
Kapitel 4
64. 4.5.1_Leistungsspezifikation 35
65. 0117-3576.V00-Eingangsgroessen-fuer-Schallimmissionspro- 6
gnosen-V162-6.8-7.2MW
66. Formular_4.5_BetriebszustandEmissionen_WEAVB1 1
67. Formular_4.5_BetriebszustandEmissionen_WEAVB2 1
68. 2024-64 Schallimmissionsprognose 47
69. 2024-64 Schattenwurfprognose 99
Kapitel 5
70. 5.4_Stellungnahmen_Trudelbetrieb 1
71. 0048-5257.V01-Sagezahn-Hinterkante---technische-Beschrei- 4
bung-fuer-Kunden-(0048-5257)
72. F_Fledermausschutzsystem 6
73. Verpflichtungserklarung signed 8
74. VOB-Vestas-Schattenwurf-Abschaltsystem 6
Kapitel 6
75. Formular_6_Anlagensicherheit 1
Kapitel 7
76. 0040-0191 V02_Allgemeine Angaben zum Arbeitsschutz 5
77. 0059-0581 V05_Vestas-Arbeitsschutz-HSE-Handbuch 139
78. Vorbereitendes Arbeitsschutzkonzept Curau 9
Kapitel 8
79. 0112-4707.V00-Herstellkosten-V162-7.2MW-119m 2
80. 0112-4708.V00-Rohbaukosten-V162-7.2MW-119m 2
81. 0112-4710.V00-Rueckbaukosten-V162-7.2MW-119m 2
82. Rickbauverpflichtung signed 1
Kapitel 9
83. 0120-9342.V02-Angaben-zum-Abfall-EnVentus-Mk1-V162- 10
V172--7.2MW-(0120-9342)
84. Formular_9.1_Abfall 1
Kapitel 10
85. Formular_10.12_Niederschlagsentwasserung 1
Kapitel 11
86. Angaben-Wassergefaehrdende-Stoffe-EnVentus-V162-V172 7
87. Formular_11.1_BeschreibungWassergefahrdendeStoffe 1
88. Umgang-wassergefaehrdende-Stoffe-Enventus-V162 11
Kapitel 12
89. VordruckeLandesbauordnung_AnlageVB1 5
90. VordruckeLandesbauordnung_AnlageVB2_ 5
91. Formular_12.2 Baubeschreibung 2
92. 12.5.1 WP_Curau_Feuerwehrplan 1"
93. 12.5.2 WP_Curau_Feuerwehrplan Karte 1
94, 12.5.3 Allgemeine Beschreibung EnVentus Brandschutzkon- 23
zept
95. 12.5.4 generisches Brandschutzkonzept 16
96. 12.5.5-Zutritts-,Evakuierungs-,Flucht---und-Rettungsanwei- 60
sung
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97. 12.5.6-Evakuierungs-,Flucht---und-Rettungsplan-EnVentus- 6
(0093-8199)
98. Angaben Typenprifung 1
99. Eigentimernachweise 1
100. Nutzungsvertrag Dirk Kayser_zensiert 26
101. Nutzungsvertrag Olaf Stammer_zensiert 26
102. Nutzungsvertrag Silke Stammer_zensiert 26
Kapitel 13
103. Formular_VB1_13.1 3
104. Formular_VB2_13.1 3
105. Formular_VB1_13.2 1
106. Formular_VB2_13.2 1
107. 22 1360 _OHS_ Curau_Dissau_HM 19
108. 24 1749 Curau Dissau_UEB_Fachgutachten_Voegel B- 44
NatSchG_20240308
109. 24 1749 Curau_Dissau_UEB_ASB_20240308 108
110. LBP WP Curau Stand 08.09.2025 66
Kapitel 14
111. 0016-1661 V19_Allgemeine Informationen Uber die Umwelt- 13
vertraglichkeit von Vestas WEA
112. Angaben Formular UVP 1
113. Bismarck-Wind GmbH & Co0.KG zur Anlage VB1_V1_21-06- 1
2023 Formular_14-1
114. Bismarck-Wind GmbH & Co.KG zur Anlage VB2 _V1_21-06- 1
2023 Formular_14-1
Kapitel 15
115. Formular_15.1_Chemikalien 1
Kapitel 16
116. Datenblatt Luftfahrtbehdrde 2
117. PR3_OHS_081 3
118. Regionalplan WP Curau 1
119. Allgemeine-Spezifikation-Vestas-Eiserkennung 9
120. Blitzschutz und elektromagnetische Vertraglichkeit 19
121. Certificates_75138 Rev7_Weidmueller BLADE_Control 5
122. Risikoanalyse Eisfall WEA Curau 60
123. 08822_Rev.01 WP Curau-Dissau 30
124. 240529 [17-SE-2023-291_Rev.01_Curau 34
125. Baugrubenabnahme 1
126. Baugrubenabnahme 1
127. Projektspezifische-Beispiele 10
128. Zeichnungen-Kranstellflachen 70
129. Zeichnungen-Kurvenradien 3
130. Zuwegung-und-Kranstellflachen 28
131. Allgemeine Spezifikationen fir Gefahrenfeuer, Sichtweitensen- 12
sor
132. Allgemeine Spezifikation UPS flir Flugbefeuerung 9
133. BNK signed 2
134. Tages--und-Nachtkennzeichnung 35
135. Angaben Baulasten 1
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136. Berechnung der Baulasten 1

137. Rotortiefen Abstandsflachen 4
Weiteres

138. Vollmacht signed 1

B Begrindung

| Sachverhalt / Verfahren
1. Antrag nach § 4 BImSchG

Die Firma Bismarck-Wind GmbH & Co. KG, Schonauer Weg 23 in 21465 Reinbek
hat mit Datum vom 14. Juli 2023 beim Landesamt fur Umwelt den Antrag auf eine
Neugenehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Windkraftanlage des Typs
Vestas V162 EnVentus 7.2 mit einer Nabenhohe von 119 Metern, einem Rotor-
durchmesser von 162 Metern, einer Gesamthohe von 200 Metern und einer Nenn-
leistung von 7,2 Megawatt gestellt.

Der vorgesehene Standort der ortsfesten Anlage befindet sich in der Gemeinde
Stockelsdorf, Gemarkung Dissau, Flur O, Flurstiick 98.

Mit der beantragten Genehmigung sollen folgende MalRnahmen realisiert werden:
* Herstellung des Fundaments (Flachgrindung),
» Errichtung einer Windkraftanlage,

» Integration der Nachtkennzeichnung der Windkraftanlage in ein System der
bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung.

2, Genehmigungsverfahren

Die beantragte Errichtung und der Betrieb der Windkraftanlage des Typs Vestas

V162 EnVentus 7.2 am oben angegebenen Standort bedarf einer Genehmigung

nach § 4 BImSchG, da das Vorhaben in besonderem Malie geeignet ist, schadli-
che Umwelteinwirkungen hervorzurufen oder in anderer Weise die Allgemeinheit
oder die Nachbarschaft zu gefahrden, erheblich zu benachteiligen oder erheblich
zu belastigen.

Bei der beantragten Anlage handelt es sich um eine Anlage zur Nutzung von
Windenergie mit einer Gesamthohe von mehr als 50 Meter.

Sie fallt daher unter die Nummer 1.6.2 des Anhangs 1 der Vierten Verordnung zur

Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung tber genehmi-
gungsbedurftige Anlagen — 4. BImSchV), so dass gemal § 2 Absatz 1 Nummer 1a
der 4. BImSchV ein férmliches Genehmigungsverfahren (mit Offentlichkeitsbeteili-

gung) durchgefuhrt wurde.

Gemal § 2 Nummer 3 der Landesverordnung Uber die zustandigen Behorden
nach immissionsschutzrechtlichen sowie sonstigen technischen und medienuber-
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greifenden Vorschriften des Umweltschutzes (ImSchV-ZustVO) ist das LfU die zu-
standige Behorde fur die Durchfihrung des Genehmigungsverfahrens.

2.1 UVP-Pflicht

Gemal § 6 Absatz 1 des WindBG ist eine Umweltvertraglichkeitsprifung im Ge-
nehmigungsverfahren nicht erforderlich, da bei der Ausweisung der Windenergie-
gebiete eine Umweltprufung nach § 8 Raumordnungsgesetz (ROG) durchgefuhrt
wurde.

2.2 Erfordernis einer Vertraglichkeitsprifung nach § 34 BNatSchG

Nach § 34 Absatz 1 BNatSchG sind Projekte vor ihrer Zulassung auf ihre Vertrag-
lichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura-2000-Gebiets zu Uberprifen, wenn
sie einzeln oder im Zusammenhang mit anderen Projekten geeignet sind, das Ge-
biet erheblich zu beeintrachtigen.

Fir die FFH-Vertraglichkeit sind nur diejenigen Wirkfaktoren von Bedeutung, die
sich auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebiets und die fur sie mafigeblichen Be-
standteile auswirken kdnnen.

Im Einwirkbereich des beantragten Vorhabens befinden sich keine Natura-2000-
Gebiete. Eine Vertraglichkeitsprufung ist nicht erforderlich.

2.3 Behordenbeteiligung

Nach Prifung der eingereichten Antragsunterlagen auf Vollstandigkeit wurden ge-
maf § 10 Absatz 5 BImSchG und § 11 der Verordnung Uber das Genehmigungs-

verfahren (9. BImSchV) von folgenden Behdrden, deren Aufgabenbereiche durch

das Vorhaben berthrt werden, Stellungnahmen zum Genehmigungsantrag einge-
holt:

* Kreis Ostholstein mit den Fachbereichen:

— Bauaufsicht,

— Brandschutz,

— Wasserrecht,

— Naturschutzrecht,
— Abfallrecht,

— Bodenschutz,

— Denkmalschutz;

 Gemeinde Stockelsdorf;
* Obere Naturschutzbehorde, Flintbek;

« Landesamt fur Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung des Landes
Schleswig-Holstein (Untere Forstbehorde), Eutin;

* Bundesamt fur Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundes-
wehr, Bonn;
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Landesbetrieb fur StralRenbau und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein —
Luftfahrtbehodrde, Kiel;

Landesbetrieb fur StralRenbau und Verkehr, Niederlassung Lubeck;
Fernstralen-Bundesamt, Leipzig;

DEGES Deutsche Einheit, Berlin;

Autobahn GmbH des Bundes, Hamburg;

Staatliche Arbeitsschutzbehorde bei der Unfallkasse Nord, Standort Libeck;
Landesamt fur Denkmalpflege, Kiel;

Archaologisches Landesamt, Schleswig;

Deutsche Telekom Technik GmbH, Lubeck;

Ericsson Services GmbH, Disseldorf;

Wasser- und Bodenverband Stockelsdorf und Bargeraue, Eutin;
Dataport, Hamburg;

Trave Netz, Lubeck;

Gasunie, Hannover;

Eisenbahn-Bundesamt, Schwerin;

Deutsche Bahn AG, Hamburg;

Landesamt fur Bergbau, Energie und Geologie, Hannover;
Wasser- und Schifffahrtsamt Ostsee, Libeck;

Untere Denkmalschutzbehoérde der Hansestadt Lubeck, Libeck;
Deutscher Wetterdienst, Hamburg;

Denkmalschutz der Stadt Lubeck, Libeck.

Die von diesen Behdrden eingegangenen Stellungnahmen wurden im Genehmi-
gungsbescheid unter anderem in Form von Nebenbestimmungen und Hinweisen
berucksichtigt.

2.4 Unterrichtung der Umweltverbande

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurden Kurzbeschreibungen des ge-
planten Vorhabens an die folgenden anerkannten Naturschutzverbande versandt:

Arbeitsgemeinschaft der nach § 29 BNatSchG anerkannten Verbande, Kiel;

Bund fur Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Landesverband
Schleswig-Holstein e. V., Kiel;
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2.5

2.6

2.7

2.8

» Naturschutzbund Deutschland (NABU), Landesverband Schleswig-Holstein
e. V., Neumunster.

Von den Naturschutzverbanden wurden Bedenken gegen das Vorhaben erhoben.
Diese werden unter 3 ausfuhrlich aufgeflhrt.

Bekanntmachung / Auslegung

Nach § 10 Absatz 3 BImSchG hatte das Landesamt fur Umwelt das Vorhaben in
seinem amtlichen Veroffentlichungsblatt und auf seiner Internetseite 6ffentlich be-
kannt zu machen.

Diese o6ffentliche Bekanntmachung erfolgte am 17. Marz 2025:
* im Amtsblatt Schleswig-Holstein

* im Internetportal BOB-SH BImSchG unter BimSchG.Bob-sh.de

Antrag und Antragsunterlagen, aus denen sich die Angaben zur Art, zum Umfang
und zu moglichen Auswirkungen des geplanten Vorhabens ergeben, lagen in der
Zeit von 25. April 2025 bis 8. Mai 2025 im Internet unter BimSchG.Bob-sh.de oder
zur Einsicht aus.

Einwendungen

Innerhalb der Einwendungsfrist in der Zeit vom 25. April 2025 bis 8. Mai 2025 sind
gegen das Vorhaben Einwendungen eingegangen.

Die Einwendungen wurden bei der Entscheidung uber die Genehmigungsfahigkeit
des beantragten Vorhabens durch die Genehmigungsbehorde bericksichtigt.

Erdrterungstermin

Das Landesamt fur fur Umwelt hat gemaR § 12 Absatz 1 der 9. BImSchV entschie-
den, dass kein Erorterungstermin durchgefuhrt wird. Diese Entscheidung wurde
am 18. August 2025 offentlich bekannt gemacht.

Anhorung

Die Antragstellerin wurde gemal} § 87 Landesverwaltungsgesetz Schleswig-Hols-
tein am 19.12.2025 zum Genehmigungsbescheid angehort.

Redaktionelle Anderungen wurden vorgenommen.
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3. Behandlung der Einwendungen

Im Rahmen der Offentlichkeitsbeteiligung sind 12 Einwendungen fristgerecht ein-
gegangen. Dabei waren viele gleichlautende Einwendungen dabei.

Die Einwendungen wurden nicht in einem Erorterungstermin behandelt, sondern
sind Gegenstand diesen Bescheides.

01 Auswirkung auf Abstandsregelungen zukiinftiger Planungen:

Durch die jetzt beantragten Windkraftanlagen wirde als Konsequenz der Ge-
meinde Stockelsdorf im Rahmen der Gemeindedffnungsklausel durch die
Vorbelastung die Moglichkeit gegeben werden, weitere Windkraftanlagen in
der Potentialflache um das Vorranggebiet herum mit einem Mindestabstand
von 800 Metern bzw. 400 Metern zu planen. Ohne die Vorbelastung durch
die jetzt beantragten Anlagen mussten die Planungen der Gemeinde Sto-
ckelsdorf einen Mindestabstand von 1000 Meter bzw. 500 Meter einhalten.

Die Region ist bereits durch bestehende Windparks und Hochspannungsilei-
tungen stark beansprucht. Die beantragten Windkraftanlagen wtirden diese
Belastung weiter verstarken. Eine Genehmigung kdénnte zudem als Praze-
denzfall dienen, kunftig Mindestabstande weiter zu reduzieren.

Ergebnis:

Die geplanten Windkraftanlagen haben eine Gesamthdhe von 200 Metern,
gemal den Festsetzungen im Landesentwicklungsplan darf der Abstand zu
Wohnbebauungen im AuRenbereich die 3-fache Anlagenhdhe betragen (Hier
600 Meter) und im Innenbereich die 5-fache Anlagenhéhe (Hier 1000 Meter).
Beide Abstande werden eingehalten.

Bei der neuen Windenergie-Regionalplanung ist der Abstand nicht mehr
1.000 Metern sondern nur noch 800 Meter zu Siedlungsbereichen. Der Regi-
onalplanentwurf wurde am 29.07.2025 vom Kabinett beschlossen, aktuell
lauft das Anhérungsverfahren. Darin wird zu sehen sein, wie an dieser Stelle
die landesplanerische Entscheidung ausgefallen ist.

Zum Genehmigungszeitpunkt gilt die Teilaufstellung des Regionalplans fir
den Planungsraum Il (Windenergie an Land), dieser ist seit dem 31. Dezem-
ber 2020 in Kraft. Insofern ist dieser verbindlich.

02 Die Burgermeisterin versicherte vor ca. einem Jahr, dass sie sich auch in Zu-
kunft dafiir einsetzen werde, dass keine weiteren Windkraftanlagen auf dem
Gebiet gebaut werden. Da die Ortschaften bereits Uber alle Malien belastet
sind mit einem groRen Windpark, mit einem 14ha grolten Umspannwerk und
einer massiv die Landschaft beeintrachtigenden 380KV- Trasse mit sehr ho-
hen Masten.

Ergebnis:

Die Standortgemeinde hat die Planungshoheit fur ihr Gebiet (Artikel 28, Ab-
satz 2 Grundgesetz) und kann ihr Einvernehmen entweder erteilen oder auch
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verweigern, bzw. unter bestimmten Umstanden die Entscheidung Uber ein
Vorhaben zuruckstellen lassen.

Diese gemeindliche Selbstverwaltungsgarantie findet ihre Auspragung auch
in § 36 BauGB, wonach Uber die Zulassigkeit von bestimmten Vorhaben im
Einvernehmen mit der Standortgemeinde zu entscheiden ist. Das gemeindli-
che Einvernehmen der Standortgemeinde ist fur die Entscheidung Uber die
Antrage von grundsatzlicher Bedeutung. Das verfassungsrechtlich verbirgte
Recht auf Regelung malfigeblicher Sachverhalte in der Gemeinde bleibt un-
angetastet und die Genehmigungsbehdrde ist grundsatzlich an Entscheidun-
gen uber das gemeindliche Einvernehmen gebunden. Das gemeindliche Ein-
vernehmen wurde am 14.04.2025 erteilt.

03 Havarierisiken:

Nach unseren Informationen sind Windkraftanlagen des Herstellers Vestas
besonders haufig von Havarien betroffen. Dokumentiert sind fir den Zeit-
raum 2020-2023 16 Falle von Gondel bzw. Rotorblattabwurf und 26 Brandfal-
le.

Ergebnis:

Abfallende Fligel und Brande kénnen bei dem Betrieb von Windkraftanlagen
vorkommen, bezogen auf den hohen Anlagenbestand sind diese Stoérung je-
doch noch relativ selten und in ihren Auswirkungen lokal begrenzt.

04 Havarieereignis Brand:

Ein Brand eines Rotorblatts aus CFK (Carbonfaserverstarkter Kunststoff) —
also CFK- oder GFK-Blatter (glas- oder kohlefaserverstarkt) — stellt eine
hochproblematische Gefahrenquelle dar, sowohl gesundheitlich, umwelttech-
nisch als auch technisch.

Folgende Gefahren bestehen:
1. Toxische Rauchgase — akute Lebensgefahr

CFK besteht aus Kohlenstofffasern in einer Polymermatrix (Epoxidharz, Poly-
esterharz, ggf. Flammschutzmittel und Additive). Bei einem Brand entstehen
hochgefahrliche Stoffe:

» Kohlenmonoxid (CO) — akut giftig, geruchlos;

« Zyanwasserstoff (HCN) — sehr giftig, entsteht bei unvollstandiger Ver-
brennung von stickstoffhaltigen Harzen;

* Feinstaub und lungengangige Carbonfasern — bei thermischem Zerfall
entstehen faserartige Partikel, die ahnlich wie Asbest wirken kdénnen;

« Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) — krebserregend;
» Dioxine und Furane (bei halogenhaltigen Additiven);

2. Umweltgefahren — kontaminierter Boden, Wasser, Luft
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 Asche und Ruckstande enthalten nicht abbaubare Fasern und toxische
Verbrennungsprodukte;

* Ablagerung in Béden oder Wasserlaufen kann langfristige Belastungen
verursachen;

* Fasern kdnnen Uber die Luft kilometerweit getragen werden;

* Je nach Anlage auch PFAS-RUckstande mdglich, falls fluorhaltige Be-
schichtungen verwendet wurden (z. B. fir Erosionsschutz).

3. Mechanische Gefahren durch zerberstende Rotoren
* Rotorblatter aus CFK kdnnen bei Brand explosionsartig versagen;
» Splitter und Faserfragmente kdnnen:
* mehrere Hundert Meter weit fliegen;
« Personen und Objekte treffen.

* Brande in der Umgebung ausldsen (bei trockener Vegetation).
Ergebnis:

Zu 1. Aus Sicht der Brandschutzdienststelle besteht keine akute Lebensge-
fahr bei dem Brand eines Rotorblattes, das sich die Anlagenteile in einer der
betreffenden Windkraftanlagen hohen Héhe befinden und davon auszugehen
ist, dass bei einem Brand die Rauchgase aufsteigen und nicht zu Bodendri-
cken. Des Weiteren weisen die Anlagen einen ausreichenden Abstand zu
den nachsten Bebauungen auf.

Zu 2. Bei einem Brand entstehen grundsatzlich toxische Verbrennungspro-
dukte und Asche die in die Umwelt freigesetzt werden. Dies ist ebenfalls bei
einem Scheunen Brand, einem Industrial Brand sowie bei einem Brand eines
Einfamilienhauses zu erwarten.

Zu 3. Bei dem Versagen von Rotorblattern bzw. beim Abbrand wird es zu ei-
nem Abbruch des besagten Rotorblattes kommen welches zu Boden fallen
wird. Sollte ein Melder innerhalb der Windkraftanlage Auffalligkeiten in Form
von Warme oder Rauch melden wird die Anlage per Fernschaltung abge-
stellt. Des Weiteren wird auf die bauaufsichtlichen Abstandsflachen hingewie-
sen. Die zustandige Feuerwehr, welche bei einem Brand durch eine besetzte
Stelle alarmiert wird und die entsprechenden Bereiche weitraumig absperrt,
um der Gefahr durch herabfallende Bauteile entgegenzuwirken, wird vorab in
die vor Ort befindlichen Gegebenheiten eingeflhrt.

05 Havarie auf3er Brand:

Das im Auftrag der Unternehmen und Verbande SL Naturenergie GmbH,
Bundesverband WindEnergie e. V., DGMK e. V., GASCADE Gastransport
GmbH, ONTRAS Gastransport GmbH, Thyssengas GmbH, Exxon Mobil Pro-
duction Deutschland GmbH, Neptune Energy Deutschland GmbH, Vermilion
Energy Germany GmbH & Co. KG, Wintershall Dea Deutschland GmbH und
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Enercon GmbH erstellte Gutachten der Firma Veenker Ingenieure vom
15.12.2020 mit dem Titel ,Windenergieanlagen in Nahe von Schutzobjekten
Bestimmung von Mindestabstanden® (nachfolgend Havariegutachten) zeigt
auf, welche Mindestabstande zur Vermeidung von Havarierisiken einzuhalten
sind.

»Ist der Abstand zwischen einer sich im Betrieb befindenden Windkraftanlage
und einem Schutzobjekt gering, so kann sich eine Gefahrdung des Schutzob-
jektes ergeben. Diese Gefahrdung ist durch die folgenden Schadensszenari-
en beschrieben:

» Abwurf eines Rotorblattes oder Teilen davon;
» Abwurf und Fall von Eisfragmenten;

» Abwurf des gesamten Maschinenhauses;

* Umkippen des gesamten Turmes.

Zur Verringerung dieser Gefahrdungspotenziale sind in der Regel Mindestab-
stande zwischen einer Windkraftanlage und dem Schutzobjekt einzuhalten.
Die Definition dieser Mindestabstande erfolgt unter anderem aus sicherheits-
technischen Uberlegungen. Ziel ist hierbei die Begrenzung des technischen
Risikos auf ein Mal3, welches fur sich im Umkreis befindliche Personen oder
fur die Umwelt vertraglich ist.“ (Havariegutachten Seite 14)

Als Gefahrdung wird bezeichnet ,der Aufprall eines Teiles der Windkraftanla-
ge auf dem Gelande oberhalb eines eingeerdeten Schutzobjektes bzw. dem
Schutzobjekt selbst. (Havariegutachten Seite 15)

Die aufgeflihrten Sicherheitsabstande sind fir realistische Tatbestande ermit-
telt worden.

,Das deterministische Konzept gibt einen Sicherheitsabstand zwischen dem
Beanspruchungszustand und einem gesellschaftlich akzeptierten Grenzwert
an. Insbesondere gilt, dass bei diesem Konzept der gefahrliche Zustand als
absolut und immer vorhanden vorausgesetzt wird.“ (Havariegutachten Seite
24)

Die beiden beantragten Windkraftanlagen gehéren mit einer Nabenhdhe von
119m und einem Rotordurchmesser von 162 Meter zur Klasse 5 (Havariegut-
achten Seite 62)

In Anlage A25 Seite 200 des Havariegutachtens ist fur alle Schutzobjekte
eine Unbedenklichkeitsgrenze fur die maximale praktische Wurfweite fur die
Klasse 5 bei einer Nabenhdhe von 112 Metern mit 910 Metern definiert.

Das heil’t, dass alle Schutzguter (unter anderem Mensch und Tier) einer sehr
hohen Gefahrdung bei Havarien ausgesetzt sind, wenn Sie sich innerhalb
dieses Abstands regelmafig aufhalten.

Dieser Tatbestand gilt insbesondere fir Wohngebaude und Stalle.
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Innerhalb dieser gefahrdeten Bereiche befinden sich Wohngebdude und Stal-
le an der Pohnsdorfer Landstralde 1, in Curaufelde und Hahnenkamp.

Ergebnis:

Den Antragsunterlagen liegt eine Risikoanalyse zum Eisfall bei (Frey Ingeni-
eurbiro — WE2024-05-21. Demnach unterschreitet eine der beiden Anlagen
den Mindestabstand von 1,5x(NH+RD) zu 6ffentlichen Verkehrsflachen (hier:
L184) — Ergebnis: Unkritischer Bereich — Voraussetzung ist die Installation
zweier voneinander unabhangigen Systeme zur Eisansatzerkennung.

Den Antragsunterlagen liegt ein Gutachten zur Standorteignung von Wind-
energieanlagen nach DIBt 2012 bei (I117-Wind — 117-SE-2023-291 Rev. 01).
Demnach gibt es keine Einschrankungen fir die Standsicherheit. Ein Restri-
siko ist bei jeder Technischen Einrichtung vorhanden.

Die Abstandsflachen waren im vereinfachten Verfahren nicht zu prifen. Das
Havariegutachten ist zu beachten.

06 Sicherheitsrisiken durch chinesische Technik:

Der Einsatz chinesischer Technik in kritischer Infrastruktur wie Windparks hat
in Deutschland politische Diskussionen ausgelOst. Es bestehen Bedenken
hinsichtlich moglicher Sicherheitsrisiken, insbesondere im Hinblick auf Spio-
nage und Sabotage. Das Bundesinnenministerium und andere Stellen haben
ihre Besorgnis Uber die Integration chinesischer Technologie in deutsche
Energieprojekte geauldert.

Folgende Risiken bestehen im Einzelnen:
1. Cybersicherheitsrisiken
Manipulation & Fernzugriff

Chinesische Hersteller liefern oft Steuerungssysteme, Sensorik, Software
und Kommunikationstechnik. Diese Systeme kdnnten durch Hintertiren
(Backdoors) gezielt ferngesteuert oder manipuliert werden. Ein gezielter Ein-
griff (z. B. Abschaltung oder Datenverfalschung) kénnte die Stromversorgung
destabilisieren.

Uberwachung & Datenabfluss

Sensoren, Betriebsdaten, Standortinformationen oder Leistungswerte konn-
ten an Server aulierhalb der EU Ubertragen werden. Es besteht die Gefahr
der industriellen Spionage oder militarisch relevanter Datenerfassung (z. B.
Windprofil-Daten, Standortnetzwerke).

2. Strategische Abhangigkeit

Bei zunehmendem Einsatz chinesischer Technik entsteht eine technologi-
sche Abhangigkeit von chinesischen Lieferketten. Dringend notwendige Er-
satzteile, Wartung oder Systemupdates kdnnten bei geopolitischen Spannun-
gen gezielt verzégert oder verweigert werden. Ahnlich wie bei Huawei im 5G-
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Netz kdnnte es zu plétzlichen VerbotsmalRnahmen oder Lieferstopps kom-
men.

3. Technologische Blackouts & Sabotagegefahr

Im Fall einer politischen oder militarischen Eskalation (z. B. Taiwan-Konflikt
oder durch einen Handelskrieg zwischen USA und China) kdnnten Anlagen
mit chinesischen Komponenten gezielt sabotiert oder deaktiviert werden.
Windkraftanlagen sind Teil der kritischen Energieinfrastruktur — ihre Stérung
hatte direkte Auswirkungen auf Netzstabilitdt und Versorgungssicherheit.

4. Rechtliche & regulatorische Unsicherheiten

Viele chinesische Firmen unterliegen direkter staatlicher Kontrolle — teils mit
gesetzlicher Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit dem chinesischen Ge-
heimdienst. In Deutschland gibt es keine einheitlichen Vorschriften, um die
Nutzung auslandischer Technik in kritischer Infrastruktur praventiv zu begren-
zen.

Windkraftanlagen, die auf auslandischer — insbesondere chinesischer —
Technologie basieren, bergen erhebliche Risiken in Bezug auf Manipulation,
Fernzugriff und technologische Abhangigkeit. Die Steuerungssysteme konn-
ten Ziel von Cyberangriffen werden, was die Versorgungssicherheit gefahr-
det.

Ergebnis:

Die beflirchteten Probleme sind zurzeit nicht relevant. Unabhangig davon
werden die Windkraftanlagen rund um die Uhr durch die technische Betriebs-
fuhrung Uberwacht. Es gibt zu dem keine gesetzlich geforderten MaRnahmen
die Anlagen vor Hackerangriffen zu schitzen, da die Folgen diesbezuglich
auch eher gering sind.

07 Gefahrstoffe:

PFAS (Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) sind eine Gruppe von men-
schengemachten Chemikalien. PFAS sind chemisch so stabil, dass sie in der
Umwelt und im menschlichen Kérper kaum abgebaut werden. Sie kdnnen
sich Uber Jahre oder Jahrzehnte anreichern — sowohl in Béden, Gewassern
als auch im Gewebe von Menschen und Tieren.

Studien zeigen, dass PFAS mit verschiedenen gesundheitlichen Problemen
in Verbindung stehen kdnnen, u. a.:

» Krebserkrankungen (z. B. Nieren- und Hodenkrebs);
e Leber- und Nierenschaden;

* Hormonelle Stérungen;

« Beeintrachtigung des Immunsystems;

* Fruchtbarkeitsprobleme;

Bescheid Az. G20/2023/081
Betriebsstattennummer 55040224223 Seite 52 von 103



digitale Ausfertigung / Kopie

* Entwicklungsstorungen bei Foten und Kleinkindern.

PFAS koénnen sich uber Luft, Wasser und Nahrung verbreiten. Sie wurden
bereits in entlegenen Gebieten wie der Arktis und in menschlichem Blut welt-
weit nachgewiesen — auch bei Menschen, die weit entfernt von Herstellungs-
oder Anwendungsorten leben.

Besonders besorgniserregend ist die Verunreinigung von Trinkwasserquel-
len. In einigen Regionen (auch in Deutschland) wurden erhdéhte PFAS-Werte
festgestellt. Der Korper nimmt diese Stoffe gréfltenteils Gber Nahrung und
Wasser auf.

Windkraftanlagen enthalten PFAS (Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen).
Diese Chemikalien werden in verschiedenen Komponenten eingesetzt, ins-
besondere in den Rotorblattern und anderen Bauteilen.

Verwendung von PFAS in Windkraftanlagen

Rotorblatter: PFAS, wie PTFE (Polytetrafluorethylen), werden als Trennmittel
bei der Herstellung von Rotorblattern verwendet. Sie erleichtern das Abzie-
hen der Form nach dem Aushéarten des Verbundmaterials. Zudem dienen
PFAS-haltige Schmiermittel und Dichtungen der Langlebigkeit und Funktio-
nalitat der Anlagen.

Elektrische Komponenten: In Schaltanlagen von Windkraftanlagen kommen
PFAS-haltige Isoliergase zum Einsatz, um Lichtbogen zu verhindern und die
Sicherheit zu gewahrleisten.

Weitere Anwendungen: PFAS finden sich auch in Dichtungsringen, Gleitla-
gern und anderen Bauteilen, die hohe chemische und thermische Bestandig-
keit erfordern.

Die Verwendung von PFAS in Windkraftanlagen fuhrt zu Umweltbedenken,
insbesondere hinsichtlich der Freisetzung dieser langlebigen Chemikalien.
Durch Erosion und Abrieb kdnnen PFAS in die Umwelt gelangen. Einige Stu-
dien schatzen, dass pro Windrad uUber die Lebensdauer von 20 Jahren meh-
rere Tonnen PFAS und andere toxische Chemikalien freigesetzt werden
konnten.

Die EU diskutiert derzeit Gber ein mdgliches Verbot von PFAS.

Folgendes in der Anlage 03 dargestellten in den beantragten Windkraftanla-
gen enthaltenen Produkte enthalt PFAS Seite 362: 3M™ Novec™ 1230 Fire
Protection Fluid: Enthaltener PFAS-Stoff:1,1,1,2,2,4,5,5,5-Nonafluor-4-(triflu-
ormethyl)-3-pentanon (CAS-Nummer: 756-13-8)

Das Produkt wird als Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 3 - Aquatic
Chronic 3; H412 eingestuft.

Folgende mdgliche Gefahren gehen von diesem Produkt im Falle einer Ha-
varie aus:

1. Umweltgefahren (insbesondere Boden & Wasser)
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* Persistenz in der Umwelt:
Der enthaltene Stoff (CAS 756-13-8) ist ein perfluoriertes Keton, das
nicht oder nur extrem langsam biologisch abbaubar ist.

* Mobilitat im Boden:
Aufgrund seiner chemischen Struktur ist Novec 1230 sehr wasserldslich
— Gefahr der Versickerung ins Grundwasser.

» Kontamination von Wasserlaufen:
Bei Regen oder Loschwassereintrag kann es leicht in Bache, Teiche
oder Grundwasser gelangen. Selbst kleinste Mengen kdnnen dort lang-
fristig persistieren.

«  Okotoxikologische Bewertung laut Dokument (Seite 12—13):

» Flr Wasserorganismen wird der Stoff als potenziell schadlich mit
Langzeitwirkung eingestuft (Aquatic Chronic 3).

» Sehr geringe biologische Abbaubarkeit laut OECD-Tests (0 % in 28
Tagen).

2. Gesundheitsgefahren bei Freisetzung
« Einatmen von Dampf/Aerosol bei Havarie (zum Beispiel Brand):

* Der Stoff ist nicht akut toxisch, kann aber bei starker Konzentration rei-
zend wirken.

» Bei Zersetzung (Brandfall) entstehen gefahrliche Zersetzungsprodukte
wie:

* Fluorwasserstoff (HF);
» Perfluorisobutylen (PFIB) — ein hochtoxisches Reizgas;
« Kohlenstoffoxide.

* Haut- oder Augenkontakt:

» Kkeine starke akute Gefahr laut Sicherheitsdatenblatt, aber dennoch
sind Schutzausristung und Dekontaminierung empfohlen.

3. Technische & Entsorgungsprobleme

Aufwendige Reinigung und Sanierung:
Eine Kontamination durch Novec 1230 im Boden oder Grundwasser ist
schwer zu entfernen. Es bedarf spezieller Entsorgungswege fur PFAS.

Im Regelbetrieb und bei Wartungsevents kdnnen Gefahren entstehen.

1. Undichte Stellen oder Leckagen:

Selbst kleinste Mengen, die entweichen und in den Boden oder das Wasser
gelangen, kdnnen dauerhaft Umweltschaden verursachen, weil:

» der Stoff nicht abbaubar ist;
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» er sich in der Umwelt verteilen und verbreiten kann;

* bei wiederholten Wartungseinsatzen eine kumulative Belastung entste-
hen kann.

2.Abluft / Verdampfung in die Umgebung:
Der Stoff kann bei Entliftung oder Wartung emittiert werden

TKP (Trikresylphosphat) ist ein organisches Phosphorsaureester-Gemisch,
das vor allem als Additiv in Schmierstoffen und Hydraulikdlen eingesetzt wird.
Es ist aufgrund seiner toxischen Eigenschaften sowohl im Regelbetrieb als
auch bei Havarien potenziell gefahrlich.

Folgendes in der Anlage 03 dargestellten in den beantragten Windkraftanla-
gen enthaltenen Produkte enthalt TKP Seite 176: Produkt: MOBIL SHC 524.

Es bestehen gesundheitliche Gefahren chronischer Art im Regelbetrieb bei
Wartung, Leckagen oder falscher Handhabung

Reproduktionstoxizitat (H360):

TKP ist in bestimmten Isomer-Mischungen daflr bekannt, die Fruchtbarkeit
zu beeintrachtigen oder die Entwicklung des Fotus zu storen.

—>Risiko fir Menschen, die tber langere Zeit mit dem Stoff in Bertihrung
kommen (zum Beispiel Uber Haut oder Einatmen von Aerosolen).

Neurotoxizitat:

Besonders ortho-substituierte Isomere von TKP kénnen neurologische Scha-
den verursachen — bekannt als Organophosphat-induzierte Neurotoxizitat
(OPIDN).

Diese Form der Toxizitat kann irreversibel sein und tritt ggf. zeitverzogert auf.

Folgende Gefahren bestehen bei einer Havarie (zum Beispiel Leck, Brand,
Systemausfall)

1. Freisetzung in die Umwelt

« TKP ist schwer abbaubar — Langzeitwirkung bei Boden- oder Wasser-
freisetzung

« Gefahr der Bioakkumulation in Wasserorganismen und Storung von
aquatischen Okosystemen

» Hohe Toxizitat fur Fische und wirbellose Tiere
2. Brandgefahr & Zersetzungsprodukte

« TKP ist brennbar — im Brandfall entstehen:

* Phosphoroxide

* reizende Dampfe und Rauch

* mogliche Freisetzung toxischer Pyrolyseprodukte
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3. Exposition fir Menschen vor Ort

« Einatmen von Dampfen oder Aerosolen bei Leckagen oder Branden —
akute Symptome:

* Reizung der Atemwege

« Kopfschmerzen, Schwindel

» bei hohen Dosen neurologische Effekte
Ergebnis:

Nach aktuellen Stand wird sich mit dem Thema nicht befasst. Durch Einfuh-
rung einer neuen Auflage ist in dem Bereich nun eine Vorsorge und Nach-
weispflicht entstanden.

08 Umazingelung:

Durch die beantragten Windkraftanlagen kommt es zu einer Umzingelungs-
wirkung fr einzelne Standorte in den umliegenden Gemeinden. Die Kriterien
Horizontverschmutzung und Landschaftsverriegelung sind relevant bei der
Ermittlung von Auswirkungen von Windkraftanlagen auf die Schutzguter
Landschaft bzw. Mensch.

Die Umfassung bzw. Umzingelung von Ortslagen durch Windenergieanlagen
verursachen eine optisch bedrangende Wirkung auf Anwohner.

Von unserem Haus aus haben wir bereits jetzt in Std-Sud-West Richtung die
Windkraftanlage am Krumbecker Hof, in Richtung West-Sud-West die 20
Windkraftanlagen in Obernwohlde und in Richtung West die 6 Windkraftanla-
gen des Windparks im Blickfeld, die bereits jetzt eine bedriickende und
bedrangende Wirkung ausuben.

Die beantragten Windkraftanlagen wirden jetzt in Richtung Sud-Ost dazu-
kommen.

Die von unserem Haus aus sichtbaren 380 kV-Leitungen verbinden diese
beiden Gebiete, sodass ein nicht zulassiger Abdeckungswinkel von 135 Grad
als Horizontverschmutzung entsteht.

Die von unserem Haus ebenfalls sichtbare 380 kV-Leitungen mit ihren spezi-
ell im Kreuzungsbereich mit der Autobahn A20 besonders hohen Masten
schlielen direkt an die Windkraftanlagen an und fuhren weiter zur Autobahn
A20. Damit ware das Dorf faktisch von allen Seiten umzingelt. Eine weitere
Horizontverschmutzung ist nicht zumutbar. Sie wurde einen Akt vollkommen
rucksichtsloser Planung gegenuber den Einwohnern Krumbecks darstellen.

Ergebnis:

Die Frage der Umfassung bzw. Umzingelung wurde bei der Festlegung des
Vorranggebietes geprift und abgewogen. Sie wurde noch als vertretbar an-
gesehen.
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09 Wertverlust:

Die Bewohner eines Hauses in der Dorfschaft Dissau in der Gemeinde Sto-
ckelsdorf. Sollten die Anlagen genehmigt werden, kommt es zu einer nicht
unerheblichen Wertminderung des Hauses/Grundstiickes.

Die Grundsteuerbeitrage mussten neu berechnet werden, was zu Einnahme-
verlusten der Gemeinde fuhrt.

Ergebnis:

Jeder Eigentimer muss damit rechnen, dass sich um seine Immobilie herum
planerische Entwicklungen vollziehen. Diese ergeben sich aus rechtmafig
zulassigen Planungen oder Einzelbaumalinahmen. Es gibt keinen Anspruch
auf Unveranderbarkeit der Umgebung, diese ist vielmehr im Rahmen recht-
mafiger Planungen hinzunehmen und dem Eigentum immanent (Sozial-
pflichtigkeit). Wertminderungen sind hinzunehmen, wenn sich das Vorhaben
im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften bewegt. Dies ist Ausdruck der Sozi-
albindung des Art. 14 Grundgesetzes.

10 Larm:

Die in Anlage 04 enthaltene Schallimmissionsprognose ist unvollstandig. Sie
bertcksichtigt nicht die schalltechnisch relevanten 6 Windkraftanlagen des
Windparks Cashagen, und die schalltechnisch relevanten 4 in Bau befindli-
chen Windkraftanlagen des Windparks Rohlsdorf, die in geringerem Abstand
als mehrere der berucksichtigten Windkraftanlagen liegen und auf einige Im-
missionspunkte relevante Auswirkungen haben.

Die Schallimmissionsprognose muss erneut unter Beriicksichtigung aller re-
levanten Schallemissionsquellen erstellt werden.

Bereits jetzt sind wir als Burger der Gemeinde Stockelsdorf von den Larm-
emissionen des Windparks Obernwohlde und Cashagen stark betroffen. Der
in Bau befindliche Windpark Rohlsdorf erhéht die Belastungen.

Weitere Schallemissionsquellen in unmittelbarer Nahe unseres Hauses wer-
den uns zusatzlich belasten.

Insbesondere Dissau wird besonders stark belastet. Dort liegt fast der ge-
samte Ort in der Nachtbelastung oberhalb von 40dB(A), dem Grenzwert fur
allgemeine Wohngebiete. Da aber nur das Wohngebiet ,An der Sandkuhle®
als allgemeines Wohngebiet eingestuft ist, wird nur dort der zulassige Grenz-
wert um ein dB(A) nachts Uberschritten.

Wir empfehlen, sofern die beiden beantragten Windkraftanlagen ansonsten
genehmigungsfahig sind, zum Schutz der betroffenen Menschen einen abge-
riegelten Nachtbetrieb als Auflage zu erteilen, um Birgern, die in Dorf/Misch-
gebieten wohnen, nicht gegenuber Burgern in allgemeinen Wohngebieten zu
benachteiligen.

Die Dauerexposition von Schall von weiteren Emmissionsquellen verletzt un-
ser Grundrecht auf Unversehrtheit.
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Die niedrigeren Grenzwerte zur Nachtzeit sollen den Schlaf des Menschen
schitzen. Menschen, die in Schichtarbeit arbeiten, missen zu anderen Zei-
ten Schlaf finden und werden durch die Larmquellen zu Ihrer Schlafenszeit
ubermafig belastet.

Es ist im Ubrigen nicht nachzuvollziehen, warum Schweinswalen und See-
hunden der Larm, der den Menschen zugemutet wird, nicht zugemutet wer-
den kann und somit auf der Ostsee keine Windkraftanlagen errichtet werden
konnen. Zitat aus der Teilfortschreibung zum Thema ,Windenergie an Land*
des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein — Fortschreibung 2021
Erster Entwurf Juni 2024 S. 8 ,Die bereits durch den internationalen Schiffs-
verkehr massiv larmbelasteten Bereiche der schleswig-holsteinischen Ostsee
(insbesondere die Bereiche der Kieler Férde, des Fehmarnbelts und der Li-
becker Bucht) wirden durch zusatzliche massive Verlarmung durch die Er-
richtung und den Betrieb von WEA im Kustenmeer weiter belastet und als Le-
bensraum der Meersauger Schweinwal und Seehund deutlich entwertet wer-
den.”

Ergebnis:

Die Vorbelastung im Schalltechnischen Gutachten vom 15.10.2024 mit der
Berichtsnummer 2024-64 wird von uns als richtig und ausreichend angese-
hen. Der Windpark Stockelsdorf-Obernwohlde hat eine Entfernung von
ca.2,6 Kilometer. Die Windkraftanlage Krumbeker Hof hat eine Entfernung
von ca. 4 km. Die aufgefuhrten Anlagen bei Cashagen liegen in ca. 4,9 km
Entfernung und die Windkraftanlagen in Rohlsdorf liegen in ca. 5 km Entfer-
nung.

Gemal TA Larm Nummer 6 Ziffer 6.1 handelt es sich um Immissionsrichtwer-
te fur Immissionsorte auRerhalb von Gebauden und nicht um Grenzwerte.
Der Unterschied liegt darin, dass Grenzwerte verbindliche Hochstwerte sind,
die nicht Uberschritten werden durfen, wahrend Richtwerte unverbindliche
Empfehlungen sind, die eingehalten werden sollen. In der Gemeinde Dissau
wurden zwei Immissionsorte (10) festgelegt 011 und 1012, der 1011 erhalt
gemal Schalltechnische Prognose eine Gesamtbelastung von 37 dB(A) bei
einem Immissionsrichtwert von 45 dB(A). Beim 1012 ist eine Gesamtbelas-
tung von 41 dB(A) zu verzeichnen, der Immissionsrichtwert von 40 dB(A)
wird durch die Bestandsanlagen vollstandig ausgeschopft. Der Immissions-
richtwert wird somit um ein dB(A) Uberschritten. Damit ist sichergestellt, dass
die Uberschreitung im Sinne des Abschnitts 3.2.1, Absatz 3 der TA Larm
nicht mehr als ein dB(A) betragt und ist somit genehmigungsfahig.

Schall breitet sich in Wasser schneller und uber weitaus groReren Distanzen
aus als an Land, gerade auf der Nordhalbkugel sind Schiffe die Hauptquelle
von Unterwasserlarm tiefer Frequenzbereiche. Dieser Unterwasserlarm kann
negative Auswirkungen auf die Meereslebewesen haben. Er kann zum Bei-
spiel den Kommunikationsradius von Walen und Robben massiv verkleinern,
ihre Fahigkeit, Fressfeinde zu erkennen, einschranken und zur Vertreibung
aus wichtigen Lebensraumen flhren. Der ausgehende Larm und die Empfan-
ger Mensch und Meerestiere sind somit nicht vergleichbar.
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11  Schatten:

Erfahrungen aus dem Windpark Obernwohlde zeigen, dass dort bereits jetzt
erheblicher Schattenwurf stattfindet.

Die zulassige Beschattungsdauer von 30 Stunden pro Jahr wird bereits durch
bestehende Anlagen an vielen Immissionsorten Uberschritten (Anlage 04
Schattenwurfprognose Seite 15)

An einer Reihe weiterer Immissionsorte kommt es additiv zur Vorbelastung
durch die beantragten beiden Windkraftanlagen zu Uberschreitungen. (Anla-
ge 04 Schattenwurfprognose Seite 15)

Durch die beiden beantragten Windkraftanlagen kommen somit massive Be-
lastungen dazu, die zu regelmafRigen Abschaltungen in den ersten Stunden
nach Sonnenaufgang und in den letzten Stunden vor Sonnenuntergang fuh-
ren mussen.

Sofern die beantragten Windkraftanlagen genehmigungsfahig sind, muss si-
chergestellt werden, dass die notwendigen Abschaltungen gemalf Schatten-
prognose (Anlage 05 Seite 51ff) vorgenommen werden und fir jeden der Im-
missionsorte dokumentiert werden.

Desweiteren sollten Entschadigungen der betroffenen Burger vorgegeben
werden, wenn die Abschaltungen nicht eingehalten werden.

Der Schlagschatten der Windkraftanlage ist bei entsprechendem Sonnen-
stand noch auf meiner Wiese abends sichtbar, obwohl die Abstande groler
sind. Ich sage es gerade heraus: Das macht einen irre! Eine Entspannung
nach Feierabend ist so jetzt schon kaum maglich!

Ergebnis:

Soweit Belastigungen durch Schattenwurf nicht erheblich sind, sind sie zulas-
sig. GemalR der LAl Hinweise zum Schattenwurf bei Windkraftanalgen liegt
die zumutbare Grenze bei 30 Minuten am Tag bzw. 8 Stunden pro Jahr. Hier-
bei wird auch die Vorbelastung berlcksichtigt.

Im gegenstandlichen Genehmigungsbescheid sind entsprechend Auflagen
formuliert zum Schutz des Schattenwurfes. Durch das verbaute Schattenab-
schaltmodul sind die Abschaltzeiten bezogen auf die konkreten Immissions-
orte zu paramentieren.

12 Infraschall:

Durch den Betrieb sind schadliche Umwelteinwirkungen durch tieffrequente
Gerausche zu erwarten, deshalb mussen nach Nr. 7.3 Abs. 2 TA Larm geeig-
nete Minderungsmafl3nahmen geprift werden.

In den Antragen sind keine Informationen zu entsprechenden Prufungen zu
finden. Diese sind nachzureichen und im Genehmigungsprozess zu beruck-
sichtigen.
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Folgende Hinweise zur Beurteilung von tieffrequenten Gerauschemissionen
sollten beachtet werden:

1. Kdrperschallibertragung

Der Begriff der Korperschallibertragung wird in Nr. 6.2 TA Larm wegen des
"oder" nicht auf die Schallausbreitung innerhalb von Gebauden beschrankt.
Es ist also immer auch die Gefahr der Kdrperschallibertragung durch den
Baugrund zu prufen. Sie ist bei tieffrequenten Schallquellen (vgl. Nummer
A.1.5 des Anhangs der TA Larm) besonders leicht gegeben. Die Schalldam-
mung der Fenster am Immissionsort, auf die der Betreiber keinen Einfluss
hat, ist dabei nicht ausschlaggebend. Als Abhilfe kommen in der Regel
schwingungsdampfende MalRnahmen an der Quelle in Frage, die im Verant-
wortungsbereich des Betreibers liegen.

2. Luftschallibertragung

Die Schalldammung aller Ublichen Fenster ist im tieffrequenten Bereich eher
gering. Deshalb sind bei besonders tieffrequentem Luftschall Minderungs-
mafRnahmen an der Quelle vordringlich. Die Nichtliberschreitung der Immissi-
onsrichtwerte AulRen nach Nummer 6.1 der TA Larm reicht hier nicht aus (vgl.
Einleitung zur DIN 45680).

3. Berlcksichtigung tieffrequenter Gerausche gemaf TA Larm

Nummer A 1.5 TA Larm verweist auf die DIN 45680, Ausgabe Marz 1997, die
Hinweise zur Ermittlung und Bewertung tieffrequenter Gerausche enthalt.

Die uberarbeitete DIN 45680 wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2025
veroffentlicht und muss dementsprechend bei der Anlagengenehmigung
beachtet werden. Quelle zum Veroffentlichungsdatum:

https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nals/aktuelles-zum-
stand-der-e-din-45680-953500

Die beantragten Windkraftanlagen sind wegen der zu erwartenden Emission
gesundheitsgefahrdenden Infraschalls nicht zu genehmigen.

Ergebnis:

Zu 1: Die Ziffer 6.2 der TA Larm gibt einen A-Bewerteten Immissionsrichtwert
vor, der fur das Gesamtgerausch gilt, dieser kann nicht mit tieffrequenten Ge-
rauschen nach Ziffer 7.3 bzw. Anhang A 1.5 vermischt werden. Tieffrequente

Gerausche sind laut TA Larm nach der DIN 45680 und Beiblatt 1 zu bewerten
und haben mit dem Immissionsrichtwert aus Nummer 6.2 nichts zu tun.

Zu 2: Die Schallddmmung in tieffrequenten Bereichen ist generell ein sehr
unbekannter Parameter, allerdings auch was die Hauswande oder das Dach
betrifft. Die reine Raumgeometrie hat zudem ebenfalls starken Einfluss auf
tieffrequente Gerausche innerhalb von Gebauden. Es ist allerdings nicht zu
beobachten, dass es durch die zahlreich vorhandenen Windkraftanlagen zu
Richtwertlberschreitungen durch Korperschall kommt — weder Tieffrequent
nach DIN 45680 noch nach Ziffer 6.2 innerhalb.

Zu 3: Laut TA Larm A.1.5 ist die DIN 45680, Ausgabe Marz 1997 samt Bei-
blatt 1 heranzuziehen. Inwieweit eine neuere Ausgabe anzuwenden ware,
ware dann erst im Detail zu klaren, sofern diese vorliegt.
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass nicht davon auszugehen ist,
dass es zu schadlichen Umweltauswirkungen durch tieffrequente Gerausche
kommen wird, dementsprechend werden im Genehmigungsverfahren auch
keine geeigneten Minderungsmalinahmen gepruft. Es gibt, nach unserem
Wissensstand, keine bekannten belastbaren Studien oder Quellen, aus de-
nen hervorgeht, dass durch Infraschall von Windkraftanlagen Gesundheits-
gefahren oder schadliche Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG aus-
gehen.

Bezuglich der Ausbreitung des Korperschalls kann auf die Messungen von
Erschitterungen verwiesen werden. So wird in einem Bericht vom TremAc
ausgefuhrt (Seite 35 im Bericht vom 03.06.2020) ,, Weder die Simulationser-
gebnisse noch die durchgeflihrten Messungen lassen erwarten, dass Boden-
erschutterungen im Umfeld von WEA Amplituden erreichen, die fur den Men-
schen spurbar sind, geschweige denn fur Gebaude schadlich sein kdnnen.”

Das LUBW kommt im Bericht (iber die Ergebnisse des Messprojektes 2013-
2015 mit Stand Februar 2016 (3. Auflage. Februar 2020) ebenfalls zum glei-
chen Ergebnis und fihrt weiterhin zur allgemeinen Frage der Messbarkeit fol-
gendes aus (Fazit auf Seite 51) ,, Die von Windkraftanlagen ausgehenden
Schwingungen im Boden sind messtechnisch nachweisbar. Bereits in weni-
ger als 300 m Abstand von der Anlage sind sie so weit abgesunken, dass sie
sich aus dem (liberall permanent vorhandenen Grundrauschen nicht mehr
herausheben. An Wohngebé&uden sind keine relevanten Erschlitterungsein-
wirkungen zu erwarten.”

Des Weiteren zeigt das Urteil des OVG NW AZ.: 22 D 227/23.AK vom
15.11.2024 folgendes auf.

"In der Rechtsprechung des erkennenden Gerichts und - soweit ersichtlich -
aller anderen Obergerichte ist geklért, dass Infraschall - wie auch tieffrequen-
ter Schall - durch Windenergieanlagen im Allgemeinen unterhalb der Wahr-
nehmungsschwelle des menschlichen Gehérs liegt und nach dem bisherigen
Stand wissenschatftlicher Erkenntnisse grundsétzlich nicht zu Gesundheits-
gefahren flihrt.

[..]

Samtliche Studien, die die Klagerin aufgefuhrt hat oder die dem Senat ander-
weitig bekannt sind, sind allenfalls Teil des wissenschaftlichen Diskurses, er-
geben allerdings bisher keinen begrindeten Ansatz fir relevante tieffrequen-
te Immissionen oder Infraschall durch Windenergieanlagen oder nachweisba-
re gesundheitsschadliche Auswirkungen. Neuere Erkenntnisse, die eine an-
dere Bewertung rechtfertigen kénnten, enthalt der Vortrag der Klagerin nicht.

]

Neuere Erkenntnisse, die eine andere Bewertung rechtfertigen konnten, ent-
halt der Vortrag der Klagerin nicht.

[.]
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Sie zeigt auch nicht auf, dass schadliche Umweltauswirkungen auf ihre
Grundstlcke durch Korperschall zu erwarten waren. Ihre diesbezuglichen
umfangreichen Ausfuhrungen bleiben im Wesentlichen abstrakt,

[..]

und gehen nicht Uber die bereits in friheren Verfahren vom Prozessbevoll-
machtigten der Klagerin vorgetragenen und nicht zuletzt vom erkennenden
Gericht erschopfend behandelten Vermutungen hinaus.

[.]

Es ist auch nichts dafur ersichtlich, dass die Auswirkungen von Infraschall,
der in Gebauden durch bodengeleiteten Korperschall erzeugt wird, anders zu
bewerten sein kdnnten als diejenigen von luftgeleitetem Infraschall.”

13  Emissionen von Luftdruckpulsen:

Im Nachlauf einer Windkraftanlage ist ein Mechanismus der Stromungsme-
chanik zu beachten. Die Druckanderungen entstehen unvermeidbar durch
das getaktete Abbremsen des Stromungsfeldes. Allein aus den unterschiedli-
chen Geschwindigkeiten im Stromungsfeld (ein Teil des Windes geht nahezu
ungehindert zwischen den Flugeln durch, der andere Teil wird durch die Flu-
gel umgeleitet und verliert dadurch an Geschwindigkeit) muss mit Staudruck-
unterschieden im Nachlauf des Rotors von mehr als 100 Pascal gerechnet
werden.

Das erklart auch, dass durch diese kraftigen Druckanderungen im Nahfeld
der Fledermaus die Lungengefale bis zur Verblutung zerstort werden.

Dieses ist auch der Grund warum zwischen Windkraftanlagen ein Sicher-
heitsabstand eingehalten wird, damit die Luftdruckpulse die benachbarte
Windkraftanlagen nicht durch Ermidungsbriiche vorzeitig schadigen.

Weitere Belege zum gepulsten Stromungsfeld folgen aus den Computersi-
mulationen des Nachlaufs der Windkraftanlagen einschlagiger Unternehmen.

Auch Messungen zu einem Windradmodell im Windkanal bestatigen ein im
Takt von einer Sekunde wechselndes Druckfeld, gemessen in Pascal im
Druck-Zeitverlauf.

Die Computersimulationen belegen weiterhin die gerichtete Abstrahlung die-
ses pulsierenden Stromungsfeldes.

Dieses Stromungsfeld bewirkt Uber das unmittelbare Nahfeld der Wind-
kraftanlagen weit hinaus ein vollig anderes Ausbreitungsverhalten als von
tieffrequentem Schall und Infraschall bekannt ist.

Ein Gutachten zu Luftdruckpulsen fehlt in der Beantragung. Dieses sind
nachzureichen und im Genehmigungsprozess zu berucksichtigen.

In diesem Gutachten missen folgende Fragen beantwortet werden:
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» Wie hoch sind die pulsartigen Luftdruckanderungen im Druck-Zeit-Verlauf,
angegeben in Pascal im gerichteten Nachlauf der beantragten Wind-
kraftanlage, abhangig von Entfernung und

» Betriebszustanden der Anlagen, insbesondere im oberen Leistungsbe-
reich der Anlagen und im Aufpunkt des Stromungsfeldes, wo das getakte-
te Stromungsfeld erstmalig den Boden beruhrt?

* Welche Luftdruckanderungen im Sekundenbereich angegeben in Pascal
sind ohne gesundheitliche Auswirkungen fur den Menschen. Welche
Grenzwerte haben Einfluss auf die Genehmigung der beantragten Wind-
kraftanlagen.

* Welcher Mindestabstand zwischen den beantragten Windkraftanlagen
und den Immissionsorten stellt sicher, dass diese Grenzwerte nicht tber-
schritten werden.

Ergebnis:

Dass die Windkraftanlagen gegenseitig betrachtet werden und es rechne-
risch zu keinem gegenseitigen Einfluss kommt ergeht aus dem beigefugten
Turbulenzgutachten mit der Berichtsnummer: 117-SE-2023-291 Revision 01
vom 20. Juni 2024. Die Standsicherheit ist somit gegeben.

Die Auswirkung der Turbulenzen auf Végel und Fledermause werden in ar-
tenschutzrechtlichen Fachbeitragen behandelt.

Der Einflussbereich der Nachlaufstromung dehnt sich bei Windkraftanlagen
nicht Uber die nach hinten verlangerte Rotorflache hinaus aus. Menschen
und Gebaude sind nicht betroffen.

14 Antragsdokument:

Unter der Zwischenuberschrift FAUNA finden sich Aussagen, die auf fehler-
haften Gutachten im artenschutzrechtlichen Bereich beruhen.

Die Aussage ,Auf Basis der vorhandenen faunistischen Kartierungen ist das
Vorhaben mit dem Artenschutzrecht vereinbar® ist damit falsch. (Seite 1 2 An-
tragsdokument)

Ergebnis:

Der Artenschutz wird unter den nachfolgenden Einwendungen betrachtet.
Nichts desto trotz fallt das gegenstandliche Genehmigungsverfahren unter
den §6 WindBG, gemal} Absatz 1 entfallt eine Umweltvertraglichkeitsprifung
sowie eine artenschutzrechtliche Prifung.

15 Zerstorung der Natur:

Die VERORDNUNG (EU) 2024/1991 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS
UND DES RATES vom 24. Juni 2024 Uber die Wiederherstellung der Natur
und zur Anderung der Verordnung (EU) 2022/869 setzt zeitlich gestaffelte
qualitative und quantitative Ziele fiir die Wiederherstellung von Okosystemen
und zur Bekampfung des Biodiversitatsverlusts. Durch sie werden die Mit-
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gliedstaaten verpflichtet, in allen Lebensraumen — von Land- Uber Kisten-
bis hin zu SuRwasser- und Meeresokosystemen — Wiederherstellungsmal3-
nahmen zu ergreifen und diese mittels eines nationalen Wiederherstellungs-
plans verbindlich zu planen.

Die beantragten Windkraftanlagen sind zu dieser EU Verordnung, die fir die
Bundesrepublik Deutschland verpflichtend umgesetzt werden muss, kontra-
produktiv.

Die Errichtung weiterer 200 Meter hoher Windkraftanlagen hat weitreichende
Auswirkungen auf das gesamte Umfeld. Diese Hohe entspricht ungefahr ei-
nem 70-stockigen Gebaude und verandert die Landschaft nicht nur optisch,
sondern auch okologisch in erheblichem Male.

Erstens wirkt sich die Errichtung dieser Windkraftanlagen auf das Land-
schaftsbild aus. Durch ihre enorme Hohe sind die Windrader aus grofl3er Ent-
fernung sichtbar, sie Uberragen mit ihrer Hohe sogar den Funkturm Stockels-
dorf mit 158 Meter und pragen das bereits durch den bestehenden Windpark
Obernwonhlde, das im Bau befindliche Umspannwerk und die 380 kV-Leitung
stark beeinflusste Erscheinungsbild zusatzlich. Sie verandern die Wahrneh-
mung der bisher landwirtschaftlich gepragten Landschaft in die einer industri-
ell genutzten Region, was wirkungsvolle Folgen fur das Landschaftserleben,
das durch Naturerfahrungen gepragte individuelle Wohlgefihl und den Land-
schaftscharakter der gesamten Region hat.

Zweitens haben diese weiteren Windkraftanlagen erhebliche 6kologische
Auswirkungen. Der Bau erfordert umfangreiche Eingriffe in den Boden und
die Vegetation, da Fundamente, Zufahrtswege und Stromleitungen geschaf-
fen werden mussen. Diese Bauarbeiten kdnnen zu langfristigen Veranderun-
gen der Bodenstruktur, Wasserhaushaltes und lokalen Okosysteme fiihren.
Insbesondere kann es zu Beeintrachtigungen der Lebensraume von Tier-
und Pflanzenarten kommen, die durch die Veranderungen in ihrem naturli-
chen Umfeld bedroht werden.

Darlber hinaus wirken die beantragten Windkraftanlagen auch in der Luft,
insbesondere auf Végel und Fledermause, die durch die Rotorblatter gefahr-
det sind. lhre Errichtung in diesem Gebiet mit hoher Biodiversitat kann somit
erheblich zum Ruckgang gefahrdeter Arten beitragen.

Das geplante Vorhaben verstof3t aullerdem gegen Natur- und Artenschutz-
recht (§ 44 BNatschG und EU-Vogelschutzrichtlinie).

Das Bundesnaturschutzgesetz legt in § 44 fest, dass es grundsatzlich verbo-
ten ist, wildlebende Tiere zu téten oder ihre Lebensstatten zu zerstoéren. Die-
ses Verbot schutzt unter anderem Vogelarten, Fledermause und andere Tie-
re, die durch menschliche Aktivitaten gefahrdet werden kénnten. In der Pra-
xis fuhrt dieses Verbot jedoch haufig zu Konflikten, besonders bei der Pla-
nung und Genehmigung von Windkraftanlagen, wo die Gefahr besteht, dass
Vogel und Fledermause durch die Rotoren getotet werden. Im Zuge der No-
vellierung des Bundesnaturschutzgesetzes wurde das strikte Totungsverbot
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im Jahr 2022 in bestimmten Fallen gelockert. Diese Anderung erlaubt es nun
unter bestimmten Voraussetzungen, geschutzte Arten zu toten oder zu verlet-
zen, wenn dies fur Ubergeordnete offentliche Interessen notwendig erscheint,
beispielsweise fur den Ausbau erneuerbaren Energien.

Die Lockerung des Verbots ist an Auflagen gekntipft. So missen Alternativen
gepruft und mogliche negative Auswirkungen auf die betroffenen Arten mini-
miert werden. Zudem mussen Kompensationsmal3nahmen ergriffen werden,
um den Verlust von Lebensraumen auszugleichen.

Aus den Antragen ist nicht erkennbar, dass diese Auflagen ausreichend be-
rucksichtigt wurden. Eine entsprechende Erteilung dieser Auflage vor Geneh-
migung der Anlagen ist erforderlich.

Ich mochte dringend appellieren, wir missen unsere Natur/Tiere/Umwelt und
auch uns als Menschen schitzen. Das Landschaftsbild unserer schonen Re-
gion, schon stark durch die in Bau befindliche 380 kV Trasse beeintrachtigt,
nun die Planung der hohen Windkraftrader (héher als der Funkturm Stockels-
dorf), der Landschaftscharakter wird total zerstort, was doch nicht im Interes-
se des Landes sein kann.

Die Energiewende kann nicht nur zum groéften Teil im schonen Schleswig-
Holstein umgesetzt werden, das Thema muss bundesweit ganzheitlich be-
trachtet werden. Es werden immer mehr Windkraftrader gebaut, aber die er-
forderliche Infrastruktur fehlt, da wird der zweite vor dem ersten Schritt ge-
macht.

Ergebnis:

Die vorliegende Planung befindet sich in einem gemal} Regionalplan des
Landes Schleswig-Holsteins ausgewiesenen Windvorranggebiet und ist da-
mit vorrangig fur die Nutzung der Windenergieerzeugung vorgesehen.

Die genannte Verordnung Uber die Wiederherstellung der Natur und zur An-
derung der Verordnung (EU) 2022/869 und ihre Umsetzung ist unabhangig
von der vorliegenden BImSchG-Planung und kann auch nicht auf dieser Ebe-
ne bearbeitet werden.

Der erhebliche Eingriff in das Landschaftsbild, der durch Windkraftanlagen
entsteht, wird durch eine Ersatzgeldzahlung nach § 15 Absatz 6 BNatSchG
kompensiert (siehe Erlass Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsre-
gelung bei Windkraftanlagen, MELUND 2017).

Die Eingriffe in die Natur und Landschaft werden durch Fachgutachten, wie
unter anderem im Landschaftspflegerischer Begleitplan, beschrieben und
kompensiert. Grundlage hierflr sind der Erlass ,Anwendung der naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung bei Windkraftanlagen“ (MELUND 2017).

16 Einschrankung der Funktion von Ausgleichsflachen:

In unmittelbarer Nahe der geplanten beiden Windkraftanlagen sind im Rah-
men des Aufbaus des Windparks Obernwohlde Ausgleichsflachen eingerich-
tet worden
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Flurstiick 249 und Flurstlick 248, Flur 0879/0880/0979, Gemarkung Curau /
Dissau der Gemeinde Stockelsdorf: Hier wurden rund 7,017 Hektar Intensi-
vacker zu einem artenreichen Grunland gemal} Vertragsnaturschutz ,Weide-
wirtschaft” entwickelt.

Flurstiick 173/31, Flur 000, Gemarkung Curau der Gemeinde Stockelsdorf:
Hier wurden rund 8,6347 Hektar Intensivacker zu einem artenreichen Grin-
land gem. Vertragsnaturschutz ,Weidewirtschaft® entwickelt.

Das Ziel den Artenreichtum durch diese Flachen zu erhdhen, wird durch jetzt
beantragten Windkraftanlagen gefahrdet.

Ergebnis:
Die Ausgleichsflachen werden nicht von der Windkraftplanung tberplant.

Bei einem Teil der Ausgleichsflachen handelt es sich um Ablenkflachen. Die Pru-
fung und Bewertung, ob die Funktion der Ablenkflachen unter diesen Bedin-
gungen noch gegeben ist, obliegt dem LfU.

Das Flurstiick 173/31, Flur 000, Gemarkung Curau gibt es nicht, daher kann
dazu keine Stellungnahme abgegeben werden. Es ist eine Konkretisierung
der Lage und Korrektur der Flursticksangabe vorzunehmen.

17 Verlust landwirtschaftlicher Anbauflachen:

Durch den Bau der beiden bestehenden Windkraftanlagen auf bestehender
landwirtschaftlich genutzter Flache gehen Anbauflachen fur die Landwirt-
schaft und damit fur die Produktion von notwendigen Nahrungsmitteln fur die
Bevolkerung verloren

Des Weiteren gehen landwirtschaftlich genutzte Flachen durch die Umwid-
mung intensiv genutzter Flachen fur die Erzeugung von Nahrungsmitteln in
extensiv genutzte Ausgleichsflachen fur die vorgenommene Zerstérung von
Biotopen verloren.

Durch diese Malinahmen wachst die Abhangigkeit Deutschland vom Ausland
in Bezug auf die Versorgung mit Lebensmitteln.

Der Bau von Windkraftanlagen flhrt zur Umwandlung von produktivem Acke-
rland in technische Infrastruktur und Ausgleichsflachen. Das gefahrdet die re-
gionale Nahrungsmittelproduktion und erhoht die Importabhangigkeit
Deutschlands.

Ergebnis:

Dem Ausbau Erneuerbarer Energien wurde mit § 2 des Erneuerbare-Energi-
en-Gesetzes 2023 ein Uberragendes offentliches Interesse zugesprochen.
Damit sind Erneuerbare Energien in der SchutzglUterabwagung von vorrangi-
gem Belang. Die Auswirkungen auf die Nahrungsmittelproduktion obliegt
nicht der naturschutzrechtlichen und -fachlichen Prifung durch die Untere
Naturschutzbehérde bzw. generell ist dies nicht Bestandteil des BImSchG-
Verfahrens fur Windkraft.
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18 Schitzenswertes Geotop:

Der Uberwiegende Teil des Vorranggebietes in dem die beiden beantragten
Windkraftanlagen liegen (rund 92% der Flache) liegt innerhalb einer schut-
zenswerten Morane, einer Gletscherrandlage zwischen Pohnsdorf und Hors-
dorf. Die Morane ist Uber das Landschaftsbild erkennbar und zuganglich.

In den Erlauterungen des Landschaftsrahmenplans fur den Kreis Ostholstein
aus 2003 heil’t es zu der Morane, dort beziffert mit Nummer 7.8: "Als am
Gletscherrand entstandene, in Wallen und kuppigen Strukturen angeordnete
Ablagerungen mit vielfaltiger Materialzusammensetzung, liefern diese vom
Gletscher verfrachteten Sedimente das beste Zeugnis dynamischer Auswir-
kungen des Inlandeises. Sie sind von stark landschaftspragendem Charak-
ter."

Die Morane gehort gemal Ziffer 4.2.10 der Erlauterungen des Landschafts-
rahmenplans zu den herausragenden Geotopen in Schleswig-Holstein. Eine
Bebauung mit Windkraftanlagen sollte dort nicht zulassig sein.

Ergebnis:

Da Geotope nach dem Landesnaturschutzgesetz Schleswig-Holstein keine
Schutzgebietskategorie sind, liegt die Zustandigkeit fur Geotope nicht bei der
Unteren Naturschutzbehorde. Die Erhaltungsverpflichtung ergibt sich aus den
Landschaftsrahmenplanen, fur die die Landesplanung zustandig ist. Die Zustan-
digkeit daftir wird demnach bei der Landesplanung gesehen._

Die Frage der Betroffenheit des Geotops wurde bei der Festlegung des Vor-
ranggebietes gepruft und abgewogen. Sie wurde noch als vertretbar angese-
hen. Ob dieser Belang darUber hinaus Relevanz bei der Genehmigungsent-
scheidung hat, muss vom LfU erganzend gepruft werden.

19 Haselmaus:

Die in der Anlage 13 des Antrags beigefugte Haselmauskartierung enthalt
Fehler in Bezug auf die jetzt ausgewiesene Planung.

« Die Haselmauskartierung basiert auf einer anderen Anlagenplanung (3
Anlagen) und Platzierung der Anlagen auf den betroffenen Flursticken.

* In der Haselmauskartierung liegt die vom Rotor Uberstrichene Flache
der Windkraftanlage auf3erhalb der Knicks. In den jetzt vorliegenden An-
tragen Uberstreicht die eine Anlage (VB2) einen der Knicks.

* In der Haselmauskartierung kreuzt die Zuwegung die Knicks an zwei
Stellen. Die jetzt vorliegenden Genehmigungsantrage fuhren die Zuwe-
gung direkt an einem langen Knick entlang. Dadurch besteht die Gefahr
die dort vorkommenden Arten zu toten.

Die jetzt geplante Zuwegung lauft zwischen VB1 und VB2 an einem in der
Haselmauskartierung nicht untersuchten Knick entlang.
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Das knickahnliche Gehdlz an der abweichend zur Planung 2021 jetzt geplan-
ten Zuwegung von der L184 ist nicht auf Haselmausnester untersucht wor-
den.

Laut Haselmauskartierung Seite 14 beziehen sich die Aussagen des Berichts
,hur auf die untersuchten Gehdlzabschnitte. Sollten die Planungen geandert
werden und andere Geholzabschnitte betroffen sein, bedarf es einer erneu-
ten Untersuchung.”

Insofern muss vor Genehmigung der Anlagen und deren ausgewiesenen Zu-
wegung erst eine erneute Haselmauskartierung erfolgen.

Ergebnis:

Nachfolgende Kommentare beziehen sich nur auf das direkte Umfeld der An-
lage. FUr die Zuwegung liegt die Zustandigkeit bei der Unteren Naturschutz-
behdrde.

Zu 1.: Das ist korrekt. Die nach der neuen Planung weiteren betroffenen
Strukturen wurden jedoch im LBP und ASB betrachtet.

Zu 2.: Das ist korrekt. Allerdings wurde dieser Knick auf Haselmause unter-
sucht, ohne Nachweis eines Individuums dieser Art.

Zu 3: Die Zuwegung ist nicht Gegenstand dieses Genehmigungsverfahrens,
es handelt sich dabei um ein gesondertes Verfahren bei der Unteren Natur-
schutzbehdrde des Kreises Ostholstein.

20 Ornithologisches Fachgutachten:

Auf der Seite 23 des in Anlage 13 enthalten Ornithologischen Fachgutach-
tens wird in Absatz 2 das Gebiet falsch beschrieben: Das Gebiet liegt nicht
westlich der Ortschaft Dissau, nicht norddstlich der Ortschaft Curau und nicht
sudostlich der Ortschaft Pohnsdorf.

Die Pohnsdorfer LandstralRe verlauft im ostlichen Bereich des Untersu-
chungsgebietes und nicht wie beschrieben im westlichen Bereich.

Die Aussage in Absatz 3 ,Die meisten Knicks im UG befinden sich westlich
der L185" ist ebenfalls unrichtig. Westlich der L185 befinden sich keinerlei
Knicks.

Es kann also bezweifelt werden, ob die vorgenommenen Untersuchungen
tatsachlich im betroffenen Vorranggebiet vorgenommen wurden. Eine so
mangelhafte Ortskenntnis spricht jedenfalls dagegen, dass die Untersuchun-
gen Uberhaupt stattgefunden haben.

Ergebnis:

In den nachfolgenden Punkten werden die Fragestellungen zum ornithologi-
schen Fachgutachten erlautert.
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21 Seeadler

Im Hobbersdorfer Gehege in ca. 6 Kilometer Entfernung von den Standorten
der zu genehmigenden beiden Windkraftanlagen befindet sich ein aktuell be-
wohnter Seeadlerhorst.

Dieser wird in der Tabelle auf Seite 31 des Gutachtens nicht erwahnt.

Das Seeadlerpaar ist regelmafig im Umkreis von 5 Kilometer der geplanten
Windkraftanlagen beim Flug zu beobachten.

Schon haufiger konnten wir direkt hinter unserem Grundstlick Seeadler se-
hen, die offensichtlich auf Nahrungssuche waren.

Auch am, 29.04.2025, 14.45 Uhr, konnten wir ein Seeadlerparchen auf dem
Feld, das sich zwischen dem Wohngebiet Sandkuhle und dem Grundstiick
der Firma Schwartz in Dissau/Ortseingang aus Richtung Obernwohlde kom-
mend, befindet, sichten.

Das Ornithologische Fachgutachten erwahnt den Seeadler nicht.
Ergebnis:

In Tabelle 3.1 auf Seite 31 werden 2 Seeadlerbrutplatze aufgeflihrt. Der Brut-
standort mit der Bezeichnung Bezeichnung ,Hemmelsdorfer See“ in ca. 5.5
Kilometer Entfernung befindet sich im Hobbersdorfer Gehege.

22 Rohrweihe

Die streng geschutzte Art Rohrweihe (Circus aeroginosus) ist in hohem Malde
im relevanten Umkreis um die geplanten Windkraftanlagen vorhanden und
regelmafdig zu beobachten.

Die Aussage auf Seite 40 des Ornithologischen Fachgutachtens ,Eine Betrof-
fenheit der Rohrweihe ist nur anzunehmen, wenn die geplante Windkraftanla-
ge einen unteren Rotordurchgang kleiner 30 Meter aufweisen (Anlage 1, Ab-
schnitt 1 zu § 45b Absatz 1 bis 5 BNatSchG). Der untere Rotordurchgang
liegt bei 38 Metern, eine Kollisionsgefahr fur die Rohrweihe als einzige vor-
kommende kollisionsgefahrdete Vogelart kann somit ausgeschlossen wer-
den® ist falsch.

In der Balzzeit und bei Kédmpfen um Reviere sind Rohrweihen haufig auch in
Flughohe von 100-200 Metern unterwegs.

Somit ist ein Kollisionsrisiko gegeben. Die Genehmigung der beantragten
Windkraftanlagen ist deshalb abzulehnen.

NaBu Seite 31: Es wird hier von pauschalen Behauptungen, dass die im un-
mittelbaren Bereich der geplanten Windkraftanlagen Uber mehrere Jahre mit
Brutverdachte nachgewiesenen Rohrweihe bei einer Rotorunterkante groRer
30 Meter durch die geplante héhere Rotorunterkante nicht gefahrdet sei und
kein signifikant erhohtes Kollisionsrisiko bestande.
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Diesem widersprechen wir ausdrucklich.

In ornithologischen Fachkreisen ist bekannt, dass die Balz und Revierstreitig-
keiten der Rohrweihe in HOhen von wesentlich mehr als 30 Meter bis zum
500 Meter Hohe stattfindet. Da es sich bei balzenden Tieren an angestamm-
ten Brutplatzen wie in diesem Falle meist um die langjahrigen Reviervogel
handelt, welche auf dem Zug jedes Jahr hierher zuriickkehren, besteht daher
durch die hier geplante Errichtung ein signifikantes Kollissionsrisiko und die
Gefahr des Verlustes eines langjahrigen Brutplatzes.

Ergebnis:

Die Nestkartierungen fanden in den Jahren 2019, 2021 und 2022 statt. Da
die festgestellten Brutstandorte im Nahbereich aus dem Jahr 2019 stammen
und in den folgenden Jahren keine weiteren Neststandorte in diesem Bereich
festgestellt wurden, geht die Oberen Naturschutzbehdérde nicht von einer Be-
troffenheit der Art aus. Es handelt sich hier um Ackerbruten, dauerhaft geeig-
nete Brutstandorte in Rohrichtflachen existieren nicht.

Bei einem unteren Rotordurchgang gréRer 30Meter ist fur die Arten Wiesen-
weihe, Rohrweihe und Uhu gemal Anlage 1 § 45b BNatSchG im zentralen
Prufbereich und im erweiterten Prufbereich keine Beeintrachtigung gegeben.
Da sich das Flugverhalten der Rohrweihe in Brutplatznahe jedoch anders
verhalt und Flugbewegungen auch in grof3eren Hohen auftreten, hatte dies
bei Vorhandensein eines Brutplatzes im Nahbereich artenschutzrechtliche
Auflagen zur Folge. Dies ist in dem vorliegenden Fall jedoch nicht gegeben.

23 Rotmilan

Die streng geschutzte Art Rotmilan (Milvus milvus) ist in hohem MalRe im Ge-
biet vorhanden und wird regelmaRig gesichtet.

Er kreist schon seit Jahren regelmafRig Uber unserem Grundstick und dem
angrenzenden Feld.

Es sind 2 Rotmilanhorste in einem Abstand von 3,5 Kilometer bzw. 4,5 Kilo-
meter zu den geplanten Windkraftanlagen bekannt und dokumentiert

Nordwestlich des Vorranggebietes PR3 OHS 081 liegen in einer Entfernung
zwischen 600 Metern und 1,9 Kilometer 16,1121 Hektar multifunktionale Ab-
lenkflachen fir den Rotmilan, die im Zuge der BImSchG-Genehmigung flr
Windkraftanlagen in den Vorranggebieten PR3 OHS 080 und PR3 SEG 028
erforderlich wurden. Damit sollte ein Totungsrisiko von Rotmilanen durch die
Windkraftanlagen in diesen Vorranggebieten verhindert werden. Mit einer
Genehmigung der beantragten beiden Windkraftanlagen wirden zukunftig 2
Gefahrentrager im potenziellen Beeintrachtigungsbereich um die genehmig-
ten und eingerichteten Ablenkflachen liegen. Damit wirde das Totungsrisiko
fur den Rotmilan gegenuber der Ist-Situation erhoht.

Die Begrindung in der Landesplanung bei der Freigabe als Vorrangflache,
dass die Ablenkflachen von den bekannten Rotmilanhorsten in der Umge-
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bung aus ohne Querung der Flache OHS 081 erreicht werden kénnten, ist
nicht zulassig.

Es kann dem Rotmilan seitens des Menschen nicht vorgeschrieben werden,
wo er zu fliegen hat.

Aufgrund der Gefahren fur den Rotmilan ist eine Genehmigung der beantrag-
ten Windkraftanlagen deshalb abzulehnen.

Am 22.04. wurde unter einer Windkraftanlage im Windpark Dissau/Obern-
wohlde in ca. 2 Kilometer Entfernung von den geplanten Windkraftanlagen
ein toter Rotmilan aufgefunden. Fachleute haben die Todesursache als
Schlag von einem Rotorblatt eingeordnet.

Ergebnis:

Im LBP wurde eine landbewirtschaftungsbedingte Abschaltung als Mal3nah-
me zum Schutz des Rotmilans beantragt. Die Abschaltung bei Bewirtschaf-
tungsereignissen tragt laut dem Gesetzgeber regelmaRig zur Senkung des
Kollisionsrisikos bei. Durch die Abschaltung der Windenergieanlage wahrend
und kurz nach dem Bewirtschaftungsereignis wird demnach eine wirksame
Reduktion des temporar deutlich erhéhten Kollisionsrisikos erreicht, insbe-
sondere fur den Rotmilan. Diese Ma3hahme wurde festgelegt.

24  Storch

Die Aussage im Ornithologischen Fachgutachten ,Gemaf der Datenrecher-
che (LANIS SH & LFU (2023), OAGSH/ORNITHO.DE/DDA (2022)) und eige-
ner Kartierung sind im 2,0 Kilometer -Radius um die geplanten Windkraftan-
lagen keine Neststandorte des Weil3storch bekannt.“ (Seite 26 des Ornitholo-
gischen Fachgutachtens) ist falsch.

Im Bereich der Flurstiicke 356 und 375 der Gemeinde Dissau befindet sich
ein regelmalig bewohntes Weillstorchhorst. Die Entfernung zu den Wind-
kraftanlagen betragt weniger als 1.500 Metern. Dieses ist im Zuge der Stel-
lungnahmen zum aktuell geltenden Regionalplan auch gemeldet worden.

Der Sachverhalt ist erneut zu priufen und bei Vorhandensein eines aktiven
Storchennestes im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zu bericksichti-
gen.

Eine Anwohnerin aus Dissau hat uns Fotos aus diesem Jahr gezeigt, in de-
nen ein Weilstorchenpaar auf der genannten Flache beim Hochzeitstanz zu
beobachten ist.

Bei Bedarf reichen wir die Fotos gerne nach.
Ergebnis:

Der Standort des Weil3storchhorstes wurde in Abbildung 3.2 des Ornithologi-
schen Fachgutachtens dargestellt, in Text und Tabelle jedoch nicht erwahnt.
Es wurde Kontakt zum regionalen Weilstorchbetreuer aufgenommen, der
Standort des Horstes wurde durch eine Ortsbegehung bestatigt. Eine Mel-
dung zu einer Brut liegt der Oberen Naturschutzbehoérde nicht vor und konnte
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zu diesem Zeitpunkt im Jahr auch nicht mehr nachgewiesen werden. Da zum
Schutz des Rotmilans eine Abschaltung wahrend landbewirtschaftender Er-
eignisse festgelegt wurde, profitiert hiervon auch der Weil3storch.

25 Kranich

Auf dem Flurstick 375 der Gemeinde Dissau sind regelmafRig Kraniche zu
Gast, die Ihre Nistplatze im Curauer Moor haben. Die Flugroute dieser Krani-
che fuhrt genau uber die Flache, die durch die jetzt beantragten Windkraftan-
lagen bebaut wird. Es besteht grof3e Kollisions- und Tétungsgefahr beim An-
und Abflug.

Fotos kdonnen bei Bedarf nachgereicht werden.

Der Sachverhalt ist zu prifen und bei Bestatigung im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens zu bertcksichtigen.

Ergebnis:

991 m ostlich der geplanten Windkraftanlagen in einem fur Kraniche interes-
santen Biotoptypenkomplex aus einem Stillgewasser mit angrenzenden Wei-
denbruchwald und artenreichen Flutrasen wurde im Jahre 2019 ein Brutver-
dacht festgehalten. Wahrend der Kartierung in 2021 wurde keine Anwesen-
heit des Kranichs festgestellt. Das Vorhaben liegt aul3erhalb des flir diese Art
storrelevanten Bereichs von 500 Meter um Windkraftanlagen.

26 Zugvogelrouten und Tagvogelzug

Der internationale Vogelzug ist eines der faszinierendsten und 6kologisch be-
deutsamsten Naturphadnomene der Welt. Jedes Jahr legen Millionen von Vo-
geln beeindruckende Distanzen zurlick, um zwischen ihren Brut- und Uber-
winterungsgebieten zu pendeln. Dieser saisonale Massenflug erstreckt sich
zumeist Uber tausende Kilometer, und umfasst eine Vielzahl von Vogelarten,
die aus ganz unterschiedlichen Regionen der Erde stammen.

Die Bedeutung des Vogelzugs reicht weit Uber das reine Naturphanomen hin-
aus! Okologisch gesehen spielen Zugvogel eine entscheidende Rolle im glo-
balen Gleichgewicht. Sie tragen zur Verbreitung von Pflanzenarten bei, in-
dem sie Samen uber grof3e Entfernungen transportieren. Auch bei der Kon-
trolle von Insektenpopulationen sind Zugvogel von zentraler Bedeutung, da
viele von ihnen Insekten fressen, die unreduziert, in den jeweiligen Okosyste-
men zu Problemen fluhren kénnen.

Wissenschaftlich bieten Zugvogel wertvolle Daten flr das Verstandnis von
Klimawandel, Habitatveranderungen und anderen globalen Umweltprozes-
sen. lhre Routen und das Timing ihrer Wanderungen sind oft prazise an jah-
reszeitliche Bedingungen angepasst, und Veranderungen in diesen Mustern
konnen fruhe Indikatoren fur grof3ere okologische Verschiebungen sein.

Die weitere Lebensraumzerstérung durch die beiden beantragten Wind-
kraftanlagen bedrohen die Zugrouten vieler Arten.
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Genau an der Stelle, an der die Windkraftanlagen geplant sind, treffen zwei
wesentliche Landvogelzugrouten zusammen und zwar der Fehmarn-Land-
weg (,Vogefluglinie®) und der Mecklenburger Kistenweg und vereinen sich.

Im Bereich Stockelsdorf befinden sich weitere Zugkorridore
* Der baltische Wasserweg
* Der Mecklenburger Wasserweg

Diese Zugkorridore sind geografisch bedingt und bestehen daher schon seit
Jahrhunderten und so auch heute noch.

Diese Zugkorridorgrenzen sind nicht starr zu verstehen, wie zum Beispiel bei
einer Autobahn, sondern sie kdnnen sich seitlich je nach Wetterlage (Wind,
Temperaturen etc.) um Kilometer verschieben.

Entsprechendes Kartenmaterial reichen wir gerne nach.

Im Herbst sind Trupps Uber dem Stockelsdorfer Gemeindegebiet von tber 50
Rotmilanen und Wespenbussarden keine Seltenheit und Trupps tber 100 In-
dividuen durchaus vorkommend.

Die Gesamtmassen des herbstlichen Vogelzuges werden durch die erfolgen-
den Planzugbeobachtungen, welche digital gemeldet werden, heutzutage gut
dargestelit.

So sind gehen zum Beispiel Tagesrekorde beim Landvogelzug auf der Vogel-
fluglinie bei Neustadt in die Tausende (an 1 Tag: Ringeltauben: 113.000, Kie-
bitz 970, Rotmilan 276, Mausebussard 381, Wespenbussard 688)

Besonders gefahrdet ist auch der Kleinvogelzug, welcher zu einem grofl3en
Teil nachts zieht, da dann die Greifvdgel nicht aktiv sind. Sie haben nachts
keine Chance rotierende Windkraftanlagenfligel zu registrieren.

Die "Opfer" werden meistens gleich am friihen Morgen auch von Méwen und
Rabenvogeln als Aasfresser an den Windkraftanlagen aufgesammelt. Daher
sind diese haufiger tagsuber an den Windkraftanlagen zu sehen und sie ha-
ben als lokale Vogel gelernt das Risiko des Vogelschlags einzuschatzen.

Gefahrdende Wetterlagen flr den Vogelzug sind auch anhaltende Hochne-
bellagen, welche hier nicht selten sind, und bekanntlich die Sicht auch bei
Tag erheblich einschranken.

Die Zughdhen befinden sich je nach Wetterlagen in Hohen zwischen 50 bis
1000 Metern, wobei eine starke Konzentration in den Hohen zwischen 150
und 500 Metern vorhanden ist, was auch wissenschaftlich belegt ist.

Der Rotorbereich der geplanten beiden Windkraftanlagen befindet sich ge-
nau in dem Hohenbereich dieser bedeutenden Vogelzugrouten.

Es lassen sich Uber unserem Grundstuck, dass in unmittelbarer Nahe der ge-
planten beiden Windkraftanlagen liegt, regelmaRig grol3e Schwarme an Zug-
vogeln beobachten.
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Eine Rickfrage beim NABU hat zudem ergeben, dass seitens des NABU we-
sentlich héhere Zahlen erfasst und dokumentiert sind, als im ornithologischen
Fachgutachten aufgefuhrt.

Die Aussagefahigkeit der im ornithologischen Fachgutachten zitierten Werke
von Koop et al. sind in Frage zu stellen. Wir verweisen hier auf die Stellung-

nahme des Landesverbandes NABU Schleswig-Holstein Neumunster zu die-
sem Genehmigungsverfahren.

Aufgrund der Gefahren fur wesentliche Zugvogelarten ist die Genehmigung
der beantragten Windkraftanlagen abzulehnen.

Fazit: Der Bau weiterer Windkraftanlagen auf dem Gebiet der Gemeinde Sto-
ckelsdorf ist ein Desaster im Hinblick auf die Schutzbedurftigkeit von Tier,
Mensch und Natur! Wir sind hier alle schon Uber alle Malten belastet und
sind zutiefst entsetzt, dass die Politik auch hier wieder ihre Versprechen nicht
einhalt! Hier findet ein gefahrlicher Ausverkauf der Natur statt, um die leere
Gemeindekasse zu flllen!

NaBu Seite 36: In Bezugnahme auf ,vorliegende Kenntnisse des Vogelzuges
Uber Schleswig-Holstein (Koop 2012, 2013a; b, 2014) und eigene Vogelzu-
gerfassungen® wird pauschal davon ausgegangen, dass sich ,der an der
Kuste konzentrierte und leitlinienorientierte Tageszug der Landvogel in dieser
Region, abseits der Kustenlinie Uber dem Binnenland stark auffachert und
verteilt, sofern nicht bestimmte Leitlinienstrukturen vorhanden sind. Im Be-
reich der Windkraftanlagen-Planung und der direkten Umgebung sind derarti-
ge Leitlinie nicht vorhanden.*

Dieser Aussage mussen wir widersprechen.

Der Ahrensboker Hohenrlcken in Zusammenhang mit dem Pariner Berg als
anerkanntes Geotop und mit dem tiefer gelegenen Einschnitt durch das Cu-
rauer Moor bilden nach eigenen Vogelzugerfassungen eine Fortsetzung der
Leitlinienstruktur von Fehmarn kommend in Zugrichtung von Nordost nach
Suden. Es wird in dem vorliegenden Gutachten selbst eingeraumt: ,insbe-
sondere fur den Herbstzug hat das Gebiet fur einige Arten eine grolRere Be-
deutung.”

Der ebenfalls in diesem vorliegenden Gutachten erfolgte Riickschluss auf
Seite 37 ,Hinweise auf erhdhte Zugaktivitaten in diesem Raum liegen jedoch
nicht vor ist falsch. Nach eigenen Vogelzugerfassungen setzt sich insbeson-
dere der Greifvogelzug Uber Land von Fehmarn bis hier Uber Stockelsdorf
fort. Dieses lasst sich durch teilweise Taggenauen Abgleich zwischen vorlie-
genden Erfassungen bei Grof3enbrode und unseren Erfassungen hier in die-
sem Raum belegen. (unter anderem Rotmilan, Wespenbussard).

Die auf Seite 37 genannten Individuenzahlen der ,Raumnutzungserfassung
im Jahr 2022 widerspricht den Zahlen unserer Erfassungen im gleichen Zeit-
raum und auch davor und danach. Unsere Erfassung ergeben wesentlich ho-
here Zahlen, welche auf der anerkannten Beobachtungsplattform Ornitho.de
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hinterlegt und der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Schleswig-Holstein
(OAG SH) bekannt sind.

Die anerkannte Leitlinien-Struktur der Kuste der nordlichen Lubecker Bucht
fuhrt in gerader Linie bei Haffkrug/Scharbeutz an Land. Besonders bei den
haufig zur Zugzeit vorkommenden westlichen Winden befinden sich die Zug-
héhen aller von der Ostsee auf der ,Vogelzuglinie“ an Land kommenden Vo-
gel entsprechend in einem niedrigeren Windwiderstand zu minimieren bzw.
optimieren. So werden diese niedrigen Zughdhen Uber Land fortgesetzt und
erst am Ahrensboker Hohenricken und dem Pariner Berg durch die vorhan-
dene ansteigende Geographie nach oben gedrickt, wobei die niedrigeren
Zughohen beibehalten werden. Daher setzt sich die Leitlinenstruktur der Kus-
tenstreifen der Libecker Bucht auch unter diesen Bedingungen bis in diesen
Bereich auf niedriger Hohe bis teilweise in Hohe Wardersee fort. Diese Beob-
achtungen wurden uns ebenfalls vom oben genannten Verfasser der ,,vorlie-
genden Kenntnisse des Vogelzuges uber Schleswig- Holstein" Hr. Koop be-
statigt.

Der Rotorbereich der geplanten Windkraftanlagen befindet sich genau dem
Hohenbereich dieses Tagvogelzuges, aber auch des Nachtvogelzuges. Im

Gegensatz zu den niedrigen Windkraftanlagen alterer Generationen tragen
so die nun geplanten Windkraftanlagen mit einer Rotorspitzenhdhe von bis
zu 200 Meter zu einem generell erhohten Vogelschlagrisiko bei.

Eine AuRerachtlassung dieser technischen Entwicklung von zunehmend ho-
heren Windkraftanlagen steht in starkem Widerspruch zu den oben genann-
ten, Kenntnissen des Vogelzuges" durch Herrn Koop u.a., da zu dieser Zeit
(2012 bis 2014 die moglichen Windkraftanlagen-Hohen in einer nur halb so
hohen Entwicklung vorgesehen waren.

Ebenso ist Betrachtungsweise der von oben genannten Hr. Koop u.a. darge-
stellten Vogelzuglinien als starre, raumlich schmal festgelegte Korridore
falsch von den Gutachtern interpretiert. Dieses wurde uns vom Verfasser
ebenso aktuell bestatigt. Der Vogelzug kann durchaus konzentriert aber je
nach Witterungsbedingungen neben den ehemals von Hr. Koop dargestellten
Korridoren erfolgen.

Die Aussage im vorliegendem oben genannten Gutachten auf Seite 38, die
Windkraftanlagen-Planung befindet sich aulerhalb des Prufbereiches von
bedeutsamen Vogelzuggebieten" ist daher aus oben genannten Grinden
sachlich auch falsch. Im Gutachten angenommene Wahrscheinlichkeiten
sind durch unsere eigenen Beobachtungen widerlegbar.

Ebenso ist die dortige, abschlieRende Bewertung ,,Hinsichtlich des Abwa-
gungskriteriums Hauptachsen des Uberregionalen Vogelzuges ist aufgrund
der Lage der Windkraftanlagen-Planung in einer Entfernung von gréfer

10 Kilometer zur Ostsee ebenfalls von einer geringen bis mittleren Bedeu-
tung fur den Wasservogelzug auszugehen", wie oben erlautert sachlich
falsch.
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Eine Begriindung mit grundlegender Bezugnahme auf die Verfasser der oben
genannten vorliegenden Kenntnisse des Vogelzuges Uber Schleswig-Hols-
tein (Koop 2012, 2013a; b, 2014) ist fachlich grundsatzlich in Frage zu stellen
und muss neu bewertet werden.

Bei der Betrachtung des Zuggeschehens in vorliegenden oben genannten
Gutachten wurde des Weiteren der vorhandene tagliche Zug zwischen Nah-
rungs- und Schlafhabitaten (unter anderem Kraniche, Singschwane, welche
hier in zunehmender Zahl Uberwintern) komplett aul3er Acht gelassen, eben-
so der in wohl vergleichbaren Zahlen stattfindenden Zug wahrend der
Nacht/Dunkelheit.

Durch den gewollten weiteren Ausbau von regenerativen Energien kommt
noch hinzu, dass durch massiv stark zunehmenden Aus- und Neubau von
Windkraftanlagen verstreut Uber Ostholstein, auch im hier benachbarten Be-
reich, und auch durch die zunehmende Anzahl von hohen Windkraftanlagen
das Kollisionsrisiko von Zugvogeln auf der ,,Vogelfluglinie" zunimmt.

Auf Grund der, wie oben erlautert, wesentlich genannten Rahmenbedingun-
gen im Vergleich zu der Zeit vor 2014 sehen wir diese hier vorliegende Pla-
nung sehr kritisch und bitten um eine Neubetrachtung.

Der Sachverhalt ist zu prifen und bei Bestatigung im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens zu bertcksichtigen.

Ergebnis:

Auch wenn Vogelzug grundsatzlich tberall in Schleswig-Holstein zu verzeich-
nen ist, erfolgt eine Verdichtung entlang bestimmter, seit langem bekannter
Hauptzugachsen, die ca. 15 % der Landesflache umfassen. Vogelzug orien-
tiert sich an bestimmten Strukturen und naturrdumlichen Gegebenheiten. Er
ist dabei aufgrund seiner Komplexitat mit einer Vielzahl von Arten mit unter-
schiedlichen Zugstrategien und seiner Witterungsabhangigkeit (Wind, Tem-
peratur, Tageszeit etc.) nur schwer abgrenzbar. Er erfolgt in hochster Dichte
und Intensitat entlang von Leitstrukturen (zum Beispiel einer Kustenlinie, ei-
nem FlieRgewasser) und dunnt mit zunehmendem Abstand aus.

Far eine planerische Handhabbarkeit im Rahmen der Regionalplanung ist je-
doch eine klare Grenzziehung erforderlich. Hierfur wurde das ,Kriterium Vo-
gelzug” herangezogen, das die Freihaltung dieser Hauptachsen ermdglicht.

Da die geplanten Windkraftanlagen auf3erhalb des Kriteriums liegen, ist keine
signifikante Erhohung des allgemeinen Lebensrisikos fur Zugvogel zu erwar-
ten. Die Obere Naturschutzbehorde schlief3t sich den diesbezuglichen Ein-
schatzungen des Gutachtens BioConsult (ASB und ornithologisches Fach-
gutachten) 03/2024) an.

27 Brutvogelschutz:

Nach Auskunft des NABU gibt es in dem Gebiet in hohem Male Brutplatze
der gefahrdeten Vogelarten Nachtigall und Sprosser. Letzterer gilt laut Roter
Liste als gefahrdet.
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In unmittelbarer Nahe der Windkraftanlagen sind zudem Brutplatze des als
stark gefahrdet eingestuften Wachtelkdnigs bekannt.

Fur diese Brutvogel sind im ornithologischen Fachgutachten keine Aussagen
gemacht worden.

Die Aussage der Ornithologischen Fachgutachtens ,Die Bedeutung des Ge-
bietes fur den Brutvogelbestand wird daher als gering bewertet.“ (Seite 36)
ist somit falsch.

NaBu Seite 30: Es wurde aulRer Acht gelassen, dass im unmittelbarem Um-
feld des Planungsbereiches Brutplatze von weiteren gefahrdeten Vogelarten
vorhanden sind.

So befindet sich in diesem Bereich ein Schwerpunktvorkommen fir die Ge-
gend von Nachtigallen und Sprossern, deren Verbreitungsgrenzen sich hier
im Norden treffen. Der Sprosser (Luscinia luscinia) ist in der aktuellen roten
Liste der Brutvogel Schleswig-Holstein als gefahrdet (RL 3) eingestuft. Die
Nachtigallen sind maRig haufig und im Bestand abnehmend. Bisher ist uns
keine Untersuchung bekannt, welche die Auswirkung von neuen Wind-
kraftanlagen auf diese gefahrdeten Brutvogel und ihr Bruthabitat untersucht
hat.

Des Weiteren grenzt der unmittelbare Planungsraum fur diese neuen Wind-
kraftanlagen an nachgewiesene Bereiche von Brutplatzen des Wachtelkonigs
(Crex crex) an. Der Wachtelkdnig (Crex crex) ist in der aktuellen roten Liste
der Brutvogel Schleswig-Holsteins als stark gefahrdet (RL 2) eingestuft.

Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass durch die Windkraftanla-
gen in Zusammenhang mit Baumalinahmen, Schallemissionen, Schatten-
schlag oder ahnliches eine wesentliche Beeintrachtigung dieser Brutplatze
der oben genannten gefahrdeten Brutvogel erfolgt.

Ergebnis:

Fir Offenlandbriter, Geholzfrei- und Geholzhéhlenbriter werden Bauaus-
schlusszeiten vorgesehen, da es beim Bau der Anlagen auf Ackerflachen so-
wie im Bereich des Betriebsgelandes zu Eingriffen in Geholzen und damit zu
einem erhohten Totungsrisiko kommt.

28 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag:

Auf der Seite 12 des in Anlage 13 enthalten Artenschutzrechtlichen Fachbei-
trags wird in Absatz 2 das Gebiet falsch beschrieben: Das Gebiet liegt nicht
westlich der Ortschaft Dissau, nicht norddstlich der Ortschaft Curau und nicht
sudostlich der Ortschaft Pohnsdorf.

Die Pohnsdorfer LandstrafRe verlauft im ostlichen Bereich des Untersu-
chungsgebietes und nicht wie beschrieben im westlichen Bereich.

Die Aussage in Absatz 3 ,Die meisten Knicks im UG befinden sich westlich
der L185 ist ebenfalls unrichtig. Westlich der L185 befinden sich keinerlei
Knicks.

Bescheid Az. G20/2023/081
Betriebsstattennummer 55040224223 Seite 77 von 103



digitale Ausfertigung / Kopie

Es kann also bezweifelt werden, ob die vorgenommenen Untersuchungen
tatsachlich im betroffenen Vorranggebiet vorgenommen wurden. Eine so
mangelhafte Ortskenntnis spricht jedenfalls dagegen, dass die Untersuchun-
gen Uberhaupt stattgefunden haben.

Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag bezieht sich in Teilen auf eine Platzie-
rung der Windkraftanlagen und Wegeplanung (Seite 15,In einer Begehung
am 06.10.2021 wurden anhand der zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Wege-
planung (Stand: 26.04.2021) die Eingriffsorte und deren Umgebung erfasst,
wobei insbesondere auf die Eignung von Strukturen flr die Besiedlung durch
Fledermause und Haselmaus sowie auf etwaige Hohlenbaume geachtet wur-
de.“) , die nicht der in den aktuell eingereichten Antragen vorliegenden Pla-
nung entspricht und ist dementsprechend rechtlich nicht anerkennbar. Er
muss in Teilen Uberarbeitet werden.

Zum damaligen Zeitpunkt erfolgte die Erschliel3ung nicht Gber die L184 wie
jetzt geplant, sondern Uber einen landwirtschaftlichen Weg.

AuRerdem sind zum Zeitpunkt der Begehung 3 Windkraftanlagen an anderen
Standorten geplant gewesen.

Zu den fehlenden Untersuchungsraumen beziglich der Haselmausbestande
siehe obige Stellungnahme zur Haselmauskartierung.

Die entsprechenden Gutachten sind zu Uberarbeiten und in einer erneuten
Genehmigungsphase zu beurteilen.

Nachfolgend einige Einzelanmerkungen zum Artenschutzrechtlichen Fach-
beitrag.

A Eingriffe in Gehdlzstrukturen

Geplant ist die Rodung von acht Baumen (hiervon vier Baume mit Stamm-
durchmesser gréfier 30 und vier Baume mit Stammdurchmesser gréRer 50
Zentimeter).

Nach genauerer Uberpriifung vor Ort wére eine Platzierung der Windkraftan-
lagen im Vorranggebiet sowie die entsprechende Zuwegung auch mdglich,
ohne dass Baume gerodet werden mussen.

Baume sind ein wichtiger Beitrag zur CO, Reduzierung und damit des Klima-
schutzes und in Bezug darauf nicht im vergleichbarem Umfang ersetzbar.
Eine Umplanung muss vor einer eventuellen Genehmigung der beantragten
Windkraftanlagen durchgefuhrt werden.

B Haselmaus

Die Aussage auf Seite 27 des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags: ,Eine po-
tenzielle vorhabenbedingte Betroffenheit der Saugetierarten des Anhangs IV
der FFH-Richtlinie
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Fischotter, Biber, Hasel- und Waldbirkenmaus sowie Wolf und Schweinswal
ist nicht gegeben.” ist falsch.

,Die Erfassungen decken nicht den gesamten Eingriffsbereich der aktuellen
Zuwegungsplanung (Stand: 19.06.2023)" (Seite 27 des Artenschutzrechtli-
chen Fachbeitrags)

Die Aussage ,Den 2021 und 2022 nicht untersuchten Feldhecken F1 und F2
wird aufgrund ihrer Auspragung keine Bedeutung als Lebensraum fur Hasel-
mause zugeordnet. ,(S. 27 des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags) ist
falsch. Auch in Feldhecken kann es Haselmausquartiere geben. Diese sind
bisher nicht kartiert worden.

Das knickahnliche Gehdlz F2 (Formulierung knickahnlich folgt dem Land-
schaftspflegerischen Begleitplan) ist nicht in Bezug auf einen Haselmausbe-
stand kartiert worden.

,Der Knick K2 weist grundsatzlich eine Eignung als Lebensraum fur Hasel-
mause auf.” (S.27 des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags)

Dieser Knick ist nicht kartiert worden! Die Untersuchung muss nachgeholt
werden.

Die Aussage ,Aufgrund der isolierten Lage ohne Anbindung an das weitere
Knicknetz ist eine Besiedelung durch Haselmause jedoch nicht zu erwarten.
Ein Vorkommen im Bereich der WEA-Planung kann ausgeschlossen werden®
(S.27 des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags) ist subjektiv und nicht objek-
tiv bewiesen.

a) Zu Kapitel 3.2 des Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag:

Die Tabelle 3.9 (Seite 35f. des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags) ist un-
vollstandig und fehlerhaft. Es fehlt der Weildstorch. Ein Rotmilanhorst befin-
det sich direkt am Rand des erweiterten Prifbereichs.

Die Aussage ,Eine potenzielle vorhabenbedingte Betroffenheit der als Zugvo-
gel auftretenden Individuen ist nicht gegeben.“ ,(Seite 40 des Artenschutz-
rechtlichen Fachbeitrags) ist falsch.

Die Aussage ,Eine potenzielle vorhabenbedingte Betroffenheit der als Rast-
vogel auftretenden Individuen ist nicht gegeben.” ,(Seite 40 des Artenschutz-
rechtlichen Fachbeitrags) ist falsch

Zu den Begrindungen wird verwiesen auf die Einwendungen die weiter oben
zum Ornithologischen Fachgutachten gemacht wurden.

b) Tabelle 4.1.

Die Tabelle 4.1 ,, (Seite 43 des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags) ist un-
vollstandig und fehlerhaft. Es fehlen die Angaben den Zugvdgeln und Rastvo-
geln. Es fehlt der Weil3storch. Ein Rotmilanhorst befindet sich direkt am Rand
des erweiterten Prufbereichs.
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Zu den Begriindungen wird verwiesen auf die Einwendungen die weiter oben
zum Ornithologischen Fachgutachten gemacht wurden.

c) Bauvorgaben (Seite 44ff des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags)

Die Raumung des Baufeldes von ggf. vorhandenen Geholzbestanden (wie
zum Beispiel Knicks, Hecken) MUSS in Anlehnung an § 39 V Nummer 2
BNatSchG aulRerhalb der Vegetationsperiode zwischen Anfang Oktober bis
Ende Februar stattfinden; dartiber hinaus MUSS sie aulerhalb der Fortpflan-
zungszeit. wertgebender Artengruppen stattfinden.

Entsprechende Auflagen sind, sofern die Anlagen genehmigt werden, vom
LfU zu erteilen und zu uberwachen.

d) Abschaltungen zum Schutz der Fledermaus.

Die in Kapitel 5.2.1. (Seite 47 des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags) be-
schriebenen Auflagen sind, sofern die Anlagen genehmigt werden, vom LfU
zu erteilen und zu Uberwachen.

e) Fazit

Die Tabelle 6.1 und die abschlieRende Aussage auf Seite 50 des Arten-
schutzrechtlichen Fachbeitrags sind aufgrund der bisher genannten Einwen-
dungen zur Haselmauskartierung, dem ornithologischen Fachgutachten und
dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag aufgrund von Unvollstandigkeit und
Fehlerhaftigkeit falsch.

Ergebnis:

Zu B. Haselmaus: ,Die Aussage ,Den 2021 und 2022 nicht untersuchten
Feldhecken F1 und F2 wird aufgrund ihrer Auspragung keine Bedeutung als
Lebensraum flr Haselmause zugeordnet. ,(Seite 27 des Artenschutzrechtli-
chen Fachbeitrags) ist falsch. Auch in Feldhecken kann es Haselmausquar-
tiere geben. Diese sind bisher nicht kartiert worden.*

Fur den direkten Anlagenbereich ist das Feldgeholz F1 relevant. Diese knick-
ahnliche Struktur mit Krautstreifen und Einzelbdumen wurde bei der Hasel-
mauskartierung nicht berucksichtigt bzw. bewertet. Auf Grund der Beschaf-
fenheit der Struktur kann eine Betroffenheit der Haselmaus fur das Anlagen-
gebiet ausgeschlossen werden. Die Struktur entspricht nicht den Habitatan-
sprichen und ist zu luckig und ungeschutzt fur die arboreal lebende Hasel-
maus (vgl. Abbildung 19.1 im LBP, Brandes 11/24).

Zu c): Entsprechende Auflagen finden sich in der Stellungnahme der Oberen
Naturschutzbehdrde als TOB im Genehmigungsverfahren:

» Alle Bautatigkeiten durfen nicht in der Zeit vom 1. Marz bis zum 15.
August ausgefuhrt werden.

» Eingriffe in Geholze dirfen nicht in der Zeit vom 1. Marz bis zum 30.
September durchgefuhrt werden.
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» Eingriffe in Geholze, die sich als Tagesverstecke oder als Wochenstu-
benquartiere fur Fledermause eignen, durfen nicht in der Zeit vom
1. Méarz bis zum 30.November ausgefuhrt werden. Fur Baume oder
Geholze mit einem Stammdurchmesser grofer 50 Zentimeter auf
Hohe der Hohle, flr die ein Besatz mit Fledermausen festgestellt wird,
ist eine Fallung zwischen dem 1. Oktober und dem 31. Marz nicht er-
laubt.

* Der Baubeginn ist der Genehmigungsbehdrde unter Angabe des Ak-
tenzeichens spatestens zwei Wochen vorher schriftlich anzuzeigen.
Das Abweichen von den Bauausschlusszeiten hat in einem der Ge-
nehmigung nachgelagerten eigenstandigen Verwaltungsakt zu erfol-
gen. Dies wird Uber das Zustimmungserfordernis fur eine nachgela-
gerte MaRnahmenplanung geregelt.

Zu d): Entsprechende Auflagen finden sich in der Stellungnahme der Oberen
Naturschutzbehdrde als TOB im Genehmigungsverfahren:

Die Windkraftanlage ist im Zeitraum vom 1. Mai bis 30. September in der Zeit
von einer Stunde vor Sonnenuntergang bis einer Stunde nach Sonnenauf-
gang bei den folgenden Witterungsbedingungen — gemessen als 10 Minuten-
Mittelwerte auf Gondelhdhe — abzuschalten:

* Windgeschwindigkeiten in Gondelhéhe unterhalb von 6 Meter pro Se-
kunde,

» Lufttemperatur héher als 10°C.

Grundsatzlich ist das LfU fir den Artenschutz im Rahmen des BImSchV-Verfah-
rens zustandig.

Nr. 29 A: Aufgrund des Vermeidungsgebotes § 13 BNatSchG wurde an den Pla-
ner die Frage gestellt, warum die Zuwegung nicht so verandert wird, dass weni-
ger Baume betroffen sind. Es gab die Rickmeldung, dass der Antragsteller fur
das Flurstuck 242/1 keine Nutzungsrechte hat.

Nr. 29 B: Fur den Artenschutz im Rahmen des BImSchG-Verfahrens wird auf die
Zustandigkeit des LfU verwiesen.

Der Knick K2 befindet sich im Bereich der Zuwegung und wird damit nicht im
Rahmen des BImSchG-Verfahrens bearbeitet. Im Antrag zur Zuwegung ist in
den Antragsunterlagen zu begrunden, ob die Ergebnisse der Haselmaus-Kar-
tierungen aus 2021 und 2022 auf den Knick K2 Ubertragbar sind.

29 Mangelhafte Ortskenntnis der Gutachtenverfasser:

Die eingereichten Gutachten enthalten fehlerhafte Angaben zu Knicks, Brut-
platzen und Zuwegungen. Untersuchungen scheinen teils aul3erhalb des re-
levanten Vorranggebietes erfolgt zu sein. Eine fachlich fundierte Neubewer-
tung ist erforderlich.

Ergebnis:

Seitens den LfU bestehen keine Zweifel an der Richtigkeit der Gutachten.
Die Gutachten werden durch das LfU und die zu beteiligten Trager offentli-
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cher Belange selbst geprtift. Sofern Unklarheiten sind oder die Gutachten un-
vollstandig sind, werden Nachforderungen gestellt.

30 Entsorgung Rotorblatter:

Ein bisher ungeldstes Problem stellt die Entsorgung der Rotorblatter dar, ins-
besondere aufgrund des hohen Anteils an Verbundwerkstoffen wie glas- und
kohlenstofffaserverstarkten Kunststoffen (CFK). Diese Materialien sind weder
biologisch abbaubar noch flachendeckend recycelbar. Aktuell werden ausge-
diente Rotorblatter vielfach deponiert oder energetisch verwertet, was jedoch
erhebliche Umweltbelastungen durch Emissionen und langfristige Abfallpro-
bleme verursacht. Die fehlenden Entsorgungslésungen widersprechen dem
Grundgedanken einer nachhaltigen Energiegewinnung und fuhren zu einer
Verlagerung der Umweltkosten auf nachfolgende Generationen.

Ergebnis: Mittlerweile sind 80 bis 90 % der Gesamtmasse einer Windkraftan-
lage in etablierten Recyclingkreislaufen verwertbar. Die Rotorblatter selbst
sind in der Regel aus modernen Faserverbundstoffen gefertigt, die regelma-
Rig auch in Flugzeugen, Zugen oder Autos verbaut werden.

Die Verwertung von PVC hat sich seit vielen Jahren etabliert. GroRenteils
wird es zusammen mit anderen Kunststoffen verbrannt und zur Energiege-
winnung oder der Erzeugung von Synthesegasen genutzt.

In der Vergangenheit wurden Faserverbundteile wie GFK auf Deponien ent-
sorgt. Mit der Anderung der Abfallablagerungsverordnung (AbfAblV) und De-
ponieverordung (DepV) ist dies jedoch seit 2005 auf Grund der speziellen
Zusammensetzung und des hohen thermischen Energiegehaltes nicht mehr
gestattet. Die GFK bestehen je zur Halfte aus Fasern und Harzen,davon kon-
nen rund 50 % des Materials (Kohlenwasserstoffe der Harze) in etablierten
Verfahren thermisch verwertet und die Energie zur Warmegewinnung genutzt
werden. Die anderen 50 % der Ubriggebliebenen Glasasche wird als Silikat-
substitut in der Zementindustrie einer stofflichen Verwertung zugeflhrt.

Fir die CFK-Bestandteile gibt es schon die Mdglichkeit eines ,Faser-zu-Fa-
ser Recyclings* der Kohlenstofffaser, wie es bereits seit Jahrzehnten beim
Altpapier oder Altglas in Deutschland angewendet wird.

Sachprufung

Die Voraussetzungen flr die Erteilung der beantragten Genehmigung sind in § 6
BImSchG aufgefuhrt. Danach muss die Erfillung der sich aus § 5 BImSchG und
einer aufgrund des § 7 BImSchG erlassenen Rechtsvorschrift ergebenden Pflich-
ten sichergestellt sein und es durfen keine anderen o6ffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten und Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Betrieb der Anlage
entgegenstehen.

Zur Gewahrleistung eines hohen Schutzniveaus fur die Umwelt insgesamt ist im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens geprtft worden, ob die sich aus § 5
BImSchG ergebenden Grundpflichten fur Betreiber genehmigungsbedurftiger An-
lagen erflllt werden.
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1.1

1.1.1

Insgesamt ist festzustellen, dass die Bewertung der Umweltauswirkungen des Vor-
habens keine Grunde ergeben hat, die einer positiven Entscheidung uber die Zu-
lassigkeit des Vorhabens in Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge entgegen-
steht.

Betreiberpflichten nach § 5 BImSchG

Schutz- und Abwehrpflicht vor schadlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen
Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belastigungen flr die Allge-
meinheit und die Nachbarschaft, das heil3t, Verhinderung von konkret bzw. beleg-
bar schadlichen Umwelteinwirkungen (§ 5 Absatz 1 Nummer 1 BImSchG).

Nach § 3 BImSchG sind schadliche Umwelteinwirkungen ,Immissionen, die nach
Art, Ausmald oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder er-
hebliche Belastigungen fur die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizufih-

11}

ren.

Bei dem beantragten Vorhaben sind dies insbesondere Umwelteinwirkungen, die
in Form von Schallimmissionen, periodischem Schattenwurf und Turbulenzen auf-
treten.

Die Anforderungen gemaf § 5 Absatz 1 Nummer 1 BImSchG sind erfullt, wenn
durch die eingereichten Unterlagen dargelegt oder durch Nebenbestimmungen si-
chergestellt ist, dass von der Anlage keine schadlichen Umwelteinwirkungen und
sonstigen Gefahren, erhebliche Nachteile und erheblichen Belastigungen fur die
Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden kénnen.

Die Prufung des Schutzes gemal § 5 Absatz 1 Nummer 1 BImSchG umfasst die
Punkte:

Schall

Zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft durch schadliche Umwelt-
einwirkungen (§ 5 Absatz 1 Nummer 1 BImSchG) durch Gerausche sind die Vor-
gaben der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm) maf3geblich.
Aulerdem ist der Erlass des MELUND vom 31. Januar 2018 zur Einflhrung der
aktuellen LAI-Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen in
Schleswig-Holstein und des erganzenden Erlasses vom 20. April 2022 zu beach-
ten.

Die der Windkraftanlage am nachsten gelegenen Gebaude mit schutzbedurftigen
Raumen liegen Uberwiegend im AulRenbereich und im allgemeinen Wohngebiet.
Die TA Larm nennt flr solche Wohnraume die nachfolgend aufgefihrten Immissi-
onsrichtwerte, die bei der Beurteilung der hier genehmigten Windkraftanlage be-
rucksichtigt wurden.

Mischgebiet:
» tags 60 dB(A) von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr und

Bescheid Az. G20/2023/081
Betriebsstattennummer 55040224223 Seite 83 von 103



digitale Ausfertigung / Kopie

* nachts 45 dB(A) von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr

Allgemeines Wohngebiet:
« tags 55 dB(A) von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr und
* nachts 40 dB(A) von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr

Eine Windkraftanlage wirkt in Anlehnung der Ziffer 3.2.1 Absatz 2 der TA Larm re-
levant ein, wenn der Schallimmissionspegel groRer ist als der Immissionsrichtwert
(IRW) minus 12 dB(A).

Grundlage fur die Beurteilung der Schallimmissionen in der Umgebung der hier
genehmigten Windkraftanlage ist die Schallimmissionsprognose der Dorries
Schalltechnische Beratung GmbH vom 15. Oktober 2024 (Bericht-Nummer 2024-
64).

Hinsichtlich der Gebietseinstufung und des damit verbundenen Schutzniveaus der
mafgeblichen Immissionsorte sowie der Teilbeurteilungspegel der Windkraftanla-
ge an den Immissionsorten wird auf die oben genannte Schallimmissionsprognose
verwiesen.

Danach befinden sich tagsiber mit dem von der Vestas Wind System A/S fir den
leistungsoptimierten Betrieb (SO7200) angegebenen maximalen immissionswirk-
samen Schallleistungspegel von LWA = 105,5 dB(A) keine Immissionsorte im Ein-
wirkbereich der Windkraftanlage. Fur die Tageszeit war daher keine Betriebsbe-
schrankung festzusetzen.

Ausweislich der Schallimmissionsprognose kann die Nichtlberschreitung der IRW
von 40 dB(A) und 45 dB(A) zur Nachtzeit an den mafligeblichen Immissionsorten
nur mit einer schallreduzierten Betriebsweise erreicht werden. An einigen malgeb-
lichen Immissionsorten lag der Teilbeurteilungspegel um mindestens 12 dB(A) un-
ter dem IRW und war somit gemal Ziffer 2 des Erlasses zur Einfuhrung der LAI-
Hinweise vom 31. Januar 2018 irrelevant. Daher wurde der Betrieb der Wind-
kraftanlage fur die Zeit von 22.00 bis 6.00 Uhr auf die unter Inhaltsbestimmung
2.1.1 genannte Drehzahl und Leistung sowie den Betriebsmodus und der dort auf-
gefuhrten Oktavschallleistungspegel LWA,Okt begrenzt. Die Festsetzung der Ok-
tavschallleistungspegel LWA, Okt erfolgte auf Grundlage der in der Schallimmissi-
onsprognose verwendeten LWA,o, Okt.

Bei der Schallausbreitungsrechnung nach dem Interimsverfahren war die obere
Vertrauensbereichsgrenze mit einem Vertrauensniveau von 90 % mit einer Mess-
unsicherheit von oR = 0,5 dB und einer Unsicherheit des Prognosemodells von

, , 1,28 /og,ogmg
oProg = 1,0 dB durch einen Zuschlag von insgesamt =1,43 dB(A)

zu berticksichtigen. Auf die Unsicherheit der Serienstreuung wurde in der Berech-
nung verzichtet, da gemal Auflage 2.2.2 eine Abnahmemessung der Windkraftan-
lage erfolgt.
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Die Schallausbreitungsrechnung der Prognose wurde mit den folgenden Oktav-
schallleistungspegeln LWA, o, Okt durchgefuhrt:
Frequenz f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000

Lwa, o, okt [dB(a)] 88,7 96,3 99,4 99,6 98,0 93,5 86,0

Unter Inhaltsbestimmung 2.1.2 wird festgelegt, dass es sich weiterhin um einen
genehmigungskonformen Betrieb handelt, wenn entsprechend nachgewiesen
wird, dass trotz Uberschreitung einer oder mehrerer der festgesetzten Oktav-
schallleistungspegel Lwa, ok die prognostizierten A-bewerteten Immissionspegel
nicht Uberschritten werden.

Zur Inhaltsbestimmung 2.1.3: Da fur den beantragten Windkraftanlagentyp keine
Schallvermessung vorliegt, wurden flr die Schallimmissionsprognose als Ein-
gangskenngroRen die Angaben des Herstellers zu den Oktavschallleistungspegeln
der Windkraftanlage verwendet.

Gemal der LAI-Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen vom
30. Juni 2016 soll in diesen Fallen die betreffende Windkraftanlage bis zur Abnah-
memessung zur Nachtzeit reduziert oder abgeschaltet werden.

Daher darf die Windkraftanlage unter Berlcksichtigung eines Sicherheitszu-
schlags von 3 dB(A) nachts bis zum Nachweis der Inhaltsbestimmung 2.1.2 nur
reduziert betrieben werden.

Die schallreduzierte Betriebsweise kann entfallen, wenn die gemessenen Oktav-
schallleistungspegel einer Vermessung dieses Anlagentyps in der genehmigten
Betriebsweise inklusive des Zuschlags fur eine Serienstreuung von 1,2 dB(A) oder
die gemessenen Oktavschallleistungspegel der direkt durch eine einfache Ver-
messung dieser genehmigten Anlage (Abnahmemessung) nachgewiesen werden.

Zur Inhaltsbestimmung 2.1.4: Der Betrieb der Windkraftanlage wahrend der Her-
unterregelung durch die Netzbetreiberin wurde nicht in der zum Antrag gehdren-
den Schallimmissionsprognose betrachtet. Dennoch bedarf es auch fur diese Be-
triebsweise der Emissionsbegrenzung. Es waren fur die Nachtzeit daher dieselben
Oktavschallleistungspegel festzusetzen wie fir den beantragten Betriebsmodus.

Zur Inhaltsbestimmung 2.1.5: Die im Genehmigungsantrag vorgelegte Hersteller-
erklarung zum Verhalten der Windkraftanlage bei Herunterregelungen durch die
Netzbetreiberin vom 10. Februar 2021 wurde gepruft und der Betriebszustand als
zulassig angesehen.

Zur Auflage 2.2.2: Zur Uberprifung, ob die in der Genehmigung auf Grundlage der
Schallimmissionsprognose festgesetzten Oktavschallleistungspegel fur die hier
genehmigte Windkraftanlage tatsachlich nicht uberschritten werden, bedarf es der
Abnahmemessung als Schallleistungsmessung. Die Auflage 2.2.2 legt die konkre-
tisierenden Anforderungen an die Abnahmemessung gemaf den LAI-Hinweisen
zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen in Verbindung mit der Techni-
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schen Richtlinie fir Windkraftanlagen, Teil 1: Bestimmung der Schallemissionswer-
te (FGW-Richtlinie TR1, Revision 19, Stand 1. Marz 2021) fest.

Gemal den LAI-Hinweisen ist der Betriebsbereich so zu wahlen, dass die Wind-
geschwindigkeit erfasst wird, in der der maximale Schallleistungspegel erwartet
wird. Die emissionsseitige Abnahmemessung soll nach den Mess- und Auswerte-
vorschriften der jeweils aktuellen Fassung der FGW-Richtlinie TR 1 durchgefihrt
werden.

Die Begrenzung der Messunsicherheit soll Messungen unter stérenden Bedingun-
gen, welche das Ergebnis einer Messung verfalschen, von vornherein verhindern.
Nach dem Stand der Technik betragt die Messunsicherheit bei einer Nachweis-
messung durchschnittlich 0,7 dB. Die Messunsicherheit wurde auf 1,0 dB be-
grenzt, da Messungen mit einer Unsicherheit oberhalb dieses Wertes nicht mehr
geeignet sind, eine verlassliche Aussage Uber die festgelegten Oktavschallleis-
tungspegel zu treffen.

Die Prufung auffalliger Windkraftanlagengerausche ist auf den gesamten Windge-
schwindigkeitsbereich auszudehnen, um deren Immissionsrelevanz beurteilen zu
konnen.

Zur Auflage 2.2.3: Die Auflage ist zur Regelung des Nachweises eines genehmi-
gungskonformen Betriebs trotz Uberschreitung der gemessenen Oktavschallleis-
tungspegel erforderlich. Hierflr stellt die Nichtiberschreitung der Immissionspegel
des Prognosegutachtens das hoherwertigere Kriterium dar. Die Teilbeurteilungspe-
gel an den Immissionsorten, die durch die Neuberechnung mit den Ergebnissen
der Abnahmemessung ermittelt werden, durfen die Teilbeurteilungspegel des Pro-
gnosegutachtens der Antragsunterlagen nicht Uberschreiten.

Zur Auflage 2.2.4: In den LAI-Hinweisen zum Schallimmissionsschutz bei Wind-
kraftanlagen wurden Regelungen zur Tonhaltigkeit getroffen, die in der Auflage
2.2.5 ubernommen wurden. Dadurch wird sichergestellt, dass es nicht zu erhebli-
chen Belastigungen durch tonhaltige Gerausche kommt.

Zur Auflage 2.2.5: Der nachtliche Immissionsrichtwert wird bereits durch den be-
stimmungsgemalen Betrieb der Windkraftanlage und unter Berlcksichtigung an-
derer relevanter Quellen (zum Beispiel weitere Anlagen) ausgeschopft. Dies be-
deutet, dass eine Zunahme der Emissionen zu einer immissionsrelevanten Uber-
schreitung beitragen wurde. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn durch Ab-
weichungen vom Regelbetrieb ton- oder impulshaltige Gerausche entstehen. Nach
A.3.3.5 und A.3.3.6 TA Larm sind fur ton- oder impulshaltige Gerausche Zuschlage
zur Bestimmung des Beurteilungspegels erforderlich (zum Beispiel mindestens 3
dB bei Tonhaltigkeit). Zudem entspricht dieses Betriebsgerausch nicht dem Stand
der Technik, weshalb auch unter Berlcksichtigung des Vorsorgegrundsatzes ge-
maR § 5 Absatz 1 Nummer 2 BImSchG die Windkraftanlage bei Auftreten von ton-
oder impulshaltigen Gerauschen nachts abzuschalten ist.

Zur Auflage 2.2.6: Der Betrieb von Windkraftanlagen tragt nach derzeitigen Er-
kenntnissen aufgrund der Abstande zu Wohnrdumen nicht zu einer Uberschreitung
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von Richtwerten fur tieffrequente Gerausche bei. Allerdings ist darauf hinzuweisen,
dass die gegenwartig beantragten Windkraftanlagentypen immer hoher werden
und die Rotoren immer groRere Durchmesser haben. Es hat sich durch Messun-
gen gezeigt, dass sich dadurch das Frequenzspektrum der Windkraftanlage ver-
schiebt. Tieffrequente Schallimmissionen werden mit steigender Leistung und gro-
Rer werdenden Rotoren immer hoher. Dartber hinaus ist festzuhalten, dass sich
Bewohner von Hausern im Umfeld von Windkraftanlagen nicht durch eigene Mal3-
nahmen gegen tieffrequenten Schall schitzen kénnen. Auch gibt es kein aner-
kanntes Prognoseverfahren zur Bewertung von tieffrequenten Gerauscheinwirkun-
gen in benachbarten Innenraumen. Tieffrequente Gerausche kdnnen gemalfd TA
Larm nur durch Messungen nach der DIN 45680 bei bestehenden Anlagen ermit-
telt werden. Daher ist aus Grunden der Vorsorge eine Auflage zur Begrenzung der
tieffrequenten Gerausche festzusetzen.

Sollte es zu Beschwerden Uber tieffrequente Gerausche von der Windkraftanlage
kommen, stellt die Auflage 2.2.6 sicher, dass bei einer eventuell erforderlichen
Messung und Bewertung der tieffrequenten Gerausche nach der DIN 45680,
Stand Marz 1997, die Nichtuberschreitung der Anhaltswerte durchgesetzt werden
kann.

Zur Auflage 2.2.7 und 2.2.8: Die mit diesen Auflagen vorgegebenen Pflichten zur
Aufzeichnung der Betriebszustande sind zur Sicherstellung der Nichtiberschrei-
tung der Immissionsrichtwerte an den Immissionsorten erforderlich, da nur diese
eine regelmaRige Uberprifbarkeit der genehmigten Betriebszustande ermégli-
chen. So korreliert das Schallemissionsverhalten einer Windkraftanlage mit der
Leistung, der Rotordrehzahl und der Windgeschwindigkeit. Diese werden beim Be-
trieb der Windkraftanlage messtechnisch erfasst. Die Schallemissionen hingegen
werden nicht permanent gemessen und aufgezeichnet.

Die Begrenzung der Leistung und Drehzahl der Windkraftanlage, um die Nicht-
uberschreitung der festgesetzten Oktavschallleistungspegel sicherzustellen, be-
darf zur Gewahrleistung der Genehmigungsvoraussetzungen auch deren Uber-
prifbarkeit. Dieses wird Uber eine Aufzeichnungs- und Ubermittlungspflicht an die
zustandige Uberwachungsbehdrde erreicht und stellt hier den geringstméglichen
Aufwand dar.

Die Vorgabe, einheitliche Mittelungszeitraume zu verwenden, bedeutet, dass bei-
spielsweise der Leistungsertrag, der mit 10 Minuten-Mittelwerten in die Leistungs-
kurve eingeht, auch im Protokoll mit 10 Minuten-Mittelwerte angeben wird.

Zur Auflage 2.2.17: Die Antragsunterlagen enthalten keine beurteilbaren Sachver-
halte, die die Errichtungsarbeiten der Windkraftanlage betreffen. Mit der Auflage
2.2.17 wird klar geregelt, in welchem Zeitabschnitt larmintensive Arbeiten durchge-
fuhrt werden mussen und gleichzeitig wird dem Genehmigungsinhaber Gelegen-
heit gegeben, diese Arbeiten rechtzeitig einzuplanen.
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1.1.2 Schatten

Die Schattenwurfprognose vom 15. Oktober 2024, Dérries Schalltechnische Bera-
tung GmbH, Berichtsnummer: 2024-64 ist Bestandteil dieser Entscheidung.

Die Berechnung zeigt an mehreren untersuchten Immissionsorten eine Uber-
schreitung der LAI-Richtwerte von 30 Minuten pro Tag und 30 Stunden pro 12 Mo-
nate (Worst Case). Bei Beachtung der Nebenbestimmungen dieser Genehmigung
ist jedoch sichergestellt, dass es nicht zu erheblichen Belastigungen durch Schat-
tenwurf kommt.

Zur Auflage 2.2.9: Da das Prognosegutachten kein Abschaltkonzept enthalt, wird
durch eine Auflage sichergestellt, dass die genehmigte Windkraftanlage keinen zu-
satzlichen Beitrag oberhalb der Richtwerte zum periodischen Schattenwurf leisten
wird.

Zur Auflage 2.2.10: Die Richtwerte zum Schattenwurf sind von der Bund/Lander-
Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI) empfohlen worden. Die Protokolle
sind Uber den Zeitraum eines Jahres aufzubewahren, da der Richtwert von 8 Stun-
den einen Beurteilungszeitraum von 12 Monaten aufweist. Die Protokollierung ist
notwendig fur die Beweissicherung. Ohne Protokollierungspflicht ware die Auflage
nicht iberwachbar.

Zur Auflage 2.2.11: Die Erfahrung hat gezeigt, dass Verschmutzungen an den
Sensoren ein wirksames Feststellen von Sonnenschein verhindern konnen. Dies
soll durch die Auflage minimiert werden. Der mogliche zusatzliche Aufwand im
Rahmen von Servicearbeiten ist relativ gering.

Zur Auflage 2.2.12: Der Betrieb der Windkraftanlage muss so erfolgen, dass
schadliche Umwelteinwirkungen bereits ab Inbetriebnahme nicht entstehen kon-
nen. Haufig wird ein Schattenabschaltmodul nicht vom Hersteller, sondern von ei-
nem anderen Anbieter gewahlt. Dies ist grundsatzlich zulassig, muss jedoch um-
gehend nach Errichtung der Windkraftanlage eingebaut werden. Verantwortlich
dafur ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber der Windkraftanlage, an den
sich die Auflage auch richtet.

Zur Auflage 2.2.13: Meistens zeigen sich Fehlfunktionen der Schattenabschaltau-
tomatik erst beim Betrieb der Anlage. Die Ursachen konnen vielfaltig sein. Haufig
bekommt dies die Betreiberin der Windkraftanlage nicht mit, sondern nur der An-
wohner. Die Fehlerquellen kdnnen sehr komplex sein. Dabei kann es nicht Aufga-
be der Behdrde sein, die Ursachen der Fehlfunktion zu ermitteln. Die Auflage
2.2.13 soll sicherstellen, dass Fehlfunktionen und Ursachen schnell und wirksam
erkannt werden und weitere Uberschreitungen durch Schattenwurf verhindert wer-
den.

1.1.3 Disko-Effekt von Rotorblattern
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Zur Auflage 2.2.16: Durch die Spiegelung des Sonnenlichts auf Rotorblattern kon-
nen Lichtblitze (sogenannter Disco-Effekt) auch Uber grof3ere Reichweiten als sto-
rend empfunden werden. Durch die aufgenommene Nebenbestimmung 2.2.16 in
der Genehmigung ist sichergestellt, dass die Rotoroberflachen graue Anstriche
und matte Oberflachen erhalten um dem Disco-Effekt vorzubeugen.

Turbulenzen

Die Standsicherheit in Bezug auf die Turbulenzeinwirkungen im Nachlauf der ge-
nehmigten Windkraftanlage wurde in dem Turbulenzgutachten vom 20. Juni 2024
(117 Wind GmbH & Co. KG, Bericht Nummer 117-SE-2023-291 Revision 01) unter-
sucht und nachgewiesen.

Eine schadliche Umwelteinwirkung im Sinne einer erheblichen Belastigung oder
eines erheblichen Nachteils ist nicht zu erwarten. Die Anforderungen Richtlinie des
Deutschen Instituts fur Bautechnik (DIBt) bezuglich Turbulenzen werden eingehal-
ten, so dass die Standsicherheit gewahrleistet ist.

Die gutachterliche Stellungnahme zur Turbulenzbelastung ist Bestandteil der Ge-
nehmigung.

Wertminderung

Ein erheblicher Nachteil ist dann nicht gegeben, wenn die Einhaltung der Grund-
pflichten nach § 5 BImSchG sichergestellt ist. Entstehen objektiv keine Nachteile
durch das Vorhaben, kdnnen auch keine Wertminderungen entstehen. Objektive
Nachteile entstehen nicht, da das Vorhaben allen erkennbaren offentlich-rechtli-
chen Belangen entspricht.

Mitteilungspflichten

Die Auflage 2.2.1 dient der rechtzeitigen Information der zustandigen Behorde, da-
mit im Falle einer Stérung des Betriebs frihzeitig geeignete MalRnahmen ergriffen
werden kdnnen und somit die Allgemeinheit und die Nachbarschaft vor schadli-
chen Umwelteinwirkungen im Sinne des § 5 Absatz 1 Nummer 1 BImSchG ge-
schutzt werden.

Als bedeutsame Storung im Sinne der Auflage 2.2.1 wird ein Ereignis wie ein
schwerer Unfall oder ein Schadensfall oder sonstige Stérung des bestimmungsge-
mafen Betriebs mit nicht unerheblichen Auswirkungen definiert, dazu zahlt zum
Beispiel ein Abbruch eines Fllgels oder ein Brandschaden.

Das alleinige Ansprechen von Alarm-, Sicherheits- oder Schutzeinrichtungen ohne
einen Stoffaustritt, Schadensfall oder ahnlichem 16st in der Regel noch keine Mel-
depflicht aus.
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1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.3

Vorsorgepflicht gegen schadliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, er-
hebliche Nachteile und Belastigungen, insbesondere durch die dem Stand der
Technik und der Besten verfugbaren Technik entsprechenden MalRnahmen, das
heildt vorbeugende Mallnahmen gegen die Entstehung potentiell schadlicher Um-
welteinwirkungen (§ 5 Absatz 1 Nummer 2 BImSchG).

Die Prifung der Vorsorge gemal § 5 Absatz 1 Nummer 2 BImSchG umfasst die
Punkte:

Eisabwurf

Der moglichen Gefahrdung durch Eisabwurf von Windkraftanlagen wird durch eine
Abschaltung der Windkraftanlage vorgebeugt. Die Anlagensteuerung erkennt ei-
nen Eisansatz anhand des Missverhaltnisses von Einspeiseleistung und Windge-
schwindigkeit in Nabenhohe oder bzw. und anhand einer durch Sensoren festge-
stellten Unwucht.

Die Funktionalitat des Eiserkennungssystems wurde gemaf dem eingereichten
Gutachten vom 23. November 2020 (DNV — Berichtsnummer: 75138, Revision 7)
gutachterlich gepraft und bestatigt.

Gemal der Risikoanalyse ,Eisfall flr eine geplante Windenergieanlage bei Curau®
vom 21. Mai 2024 (Ingenieurburo Frey, Bericht Nummer; WE2024-05-21) sind die
Schutzobjekte im Bereich der Windkraftanlage nicht GbermaRig gefahrdet.

Sowohl das kollektive als auch das individuelle Risiko, das aufgrund von Eisab-
wurf besteht, kann demnach als gering bewertet werden. Daher werden weitere —
als die in den Auflagen 2.2.15 und 2.2.16 genannten — risikomindernde Mal3nah-
men nicht gefordert.

Schall

Durch die in den Auflagen 2.2.2 und 2.2.4 geforderte Nachmessung wird sicherge-
stellt, dass keine erheblichen Nachteile und Belastigungen entstehen konnen.
Ebenso wird durch die Auflage 2.2.6 sichergestellt, dass auch durch tieffrequente
Gerausche eine schadliche Umwelteinwirkung wirksam verhindert wird.

Schatten

Durch die Auflage 2.2.11 ist sichergestellt, dass durch eine regelméRige Uberprii-
fung und Wartung des Lichtsensors die Abschalteinrichtung funktionsfahig bleibt
und keine erheblichen Nachteile und Belastigungen entstehen konnen.

Abfallvermeidung, Abfallverwertungs- und Abfallbeseitigungspflichten
(§ 5 Absatz 1 Nummer 3 BImSchG)

Genehmigungsbedurftige Anlagen sind gemal} § 5 Absatz 1 Nummer 3 BImSchG
so zu errichten und zu betreiben, dass zur Gewahrleistung eines hohen Schutzni-
veaus fur die Umwelt insgesamt Abfalle vermieden, nicht zu vermeidende Abfalle
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verwertet und nicht zu verwertenden Abfalle ohne Beeintrachtigung des Wohls der
Allgemeinheit beseitigt werden.

Abfalle sind nicht zu vermeiden, soweit die Vermeidung technisch nicht mdglich
oder nicht zumutbar ist. Die Vermeidung ist unzulassig, soweit sie zu nachteilige-
ren Umweltauswirkungen fihrt als die Verwertung. Die Verwertung und Beseiti-
gung von Abfallen erfolgt nach den Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes
und den sonstigen fur die Abfalle geltenden Vorschriften.

Die Antragstellerin hat in ihrem Antrag dargestellt, dass die im Betrieb und bei Ser-
vicearbeiten anfallenden Abfalle ordnungsgemal entsorgt werden. Durch Auflage
2.3.2 wird sichergestellt, dass eine Uberpriifung der Entsorgung anhand der Ent-
sorgungsbelege durchgeflihrt werden kann.

Nicht Prafgegenstand des anlagenbezogenen Genehmigungsverfahrens nach
dem BImSchG sind die Auswirkungen des Verwertungs- und Beseitigungsweges.
Fir die Art und Weise der Verwertung oder Beseitigung gelten die abfallrechtlichen
Vorschriften. Unter Beachtung der in den Nebenbestimmungen festgelegten Anfor-
derungen werden die Betreiberpflichten des § 5 Absatz 1 Nummer 3 BImSchG er-
fallt.

1.4 Pflicht zur sparsamen und effizienten Energienutzung (§ 5 Absatz 1 Nummer 4
BImSchG)

Genehmigungsbedurftige Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass zur
Gewabhrleistung eines hohen Schutzniveaus fir die Umwelt insgesamt Energie
sparsam und effizient verwendet wird.

Durch die Windkraftanlage wird elektrische Energie erzeugt. Anfallende prozess-
bedingte Abwarme kann nicht weiter genutzt werden.

1.5 Nachsorgepflicht nach Betriebseinstellung, d. h. Sicherstellung, dass von der Anla
ge oder dem Anlagengrundstuck keine schadlichen Umwelteinwirkungen hervor-
gerufen werden konnen (§ 5 Absatz 3 BImSchG)

Mit den in den Antragsunterlagen beschriebenen MalRnahmen nach eventueller
Betriebseinstellung ist sichergestellt, dass von der Anlage oder dem Anlagen-
grundstuck keine schadlichen Umwelteinwirkungen hervorgerufen werden kénnen.

Im Falle der Betriebseinstellung ist die Windkraftanlage zeitnah zu demontieren,
das Fundament zurlickzubauen und der ursprungliche Zustand wiederherzustel-
len. Dies wird durch eine Bedingung, die sich an die Betreiberin richtet, sicherge-
stellt. Die Hohe der Sicherheitsleistung bestimmt sich aus 4 % der Gesamtinvesti-
tionskosten (einschlieRlich Mehrwertsteuer) zuzuglich 40 % Kostensteigerung fur
einen Betriebszeitraum von 20 Jahren. Eine Anrechnung noch zu verwertender
Reststoffe erfolgt nicht. In diesem Fall wurden die Gesamtinvestitionskosten durch
das Landesamt fur Umwelt korrigiert. Die Festlegung erfolgte aufgrund einer lan-
desweiten Erhebung der Gesamtinvestitionskosten.
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3.1

Pflichten aus aufgrund von § 7 BImSchG erlassenen Rechtsverordnungen

Gemal § 6 Absatz 1 Nummer 1 BImSchG ist weiterhin zu prufen, ob sichergestellt
ist, dass die Erfullung der Pflichten aus einer aufgrund des § 7 BImSchG erlasse-
nen Rechtsverordnung durch das beantragte Vorhaben gegeben ist.

Die Anlage fallt nicht unter den Bereich einer nach § 7 BImSchG erlassenen
Rechtsverordnung.

Andere offentlich-rechtliche Vorschriften, § 6 Absatz 1 Nummer 2 BImSchG

Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn andere o6ffentlich-rechtliche Vorschriften
und Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht
entgegenstehen.

Die Beteiligung der Behorden, deren Belange durch das Vorhaben beruhrt wer-
den, hat ergeben, dass keine Bedenken gegen das Vorhaben bestehen.

Bei Einhaltung der mitgeteilten Nebenbestimmungen stehen andere 6ffentlich-
rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes nicht entgegen.

Bauplanungsrechtliche Zulassigkeit:

Das beantragte Vorhaben ist gemal § 35 Absatz 1 Nummer 5 Baugesetzbuch
(BauGB) als privilegiertes Vorhaben im Aul3enbereich einzustufen.

Dass die ErschlieBung gesichert ist, ergibt sich durch die vorgelegten Unterlagen.

FiUr das geplante Vorhaben hat die Gemeinde Stockelsdorf am 14. April 2025 das
gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB erteilt.

Das Vorhaben steht der Raumordnung nicht entgegen. Maldgeblich fir die Beurtei-
lung ob das Vorhaben die Anforderungen der Raumordnung des Landes Schles-
wig-Holstein erflllt, ist die Teilaufstellung des Regionalplans Planungsraum lll
(Windenergie an Land).

Die Landesverordnung uber die Teilaufstellung des Regionalplans fur den Pla-
nungsraum Il vom 29. Dezember 2020 ist im Gesetz- und Verordnungsblatt vom
30. Dezember 2020 verdffentlicht und am 31. Dezember 2020 in Kraft getreten.

Die beantragte Anlage befindet sich innerhalb der Windvorrangflache
PR3_OHS 081 des Regionalplans.

Aufgrund der Lage des Standortes der geplanten Windkraftanlage innerhalb einer
Vorrangflache fir die Windenergie sind die genannten Voraussetzungen vorlie-
gend gegeben.

Dass das Vorhaben unwirtschaftliche Aufwendungen fur Stral3en oder andere Ver-
sorgungseinrichtungen verursachen kénnte, ist nicht ersichtlich und entsprache
auch nicht den bisherigen Erfahrungen mit vergleichbaren Anlagen (§ 35 Absatz 3
Nummer 4 BauGB).
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3.2

3.3

Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden durch Neben-
bestimmungen sichergestellt. In Bezug auf die gemal’ § 35 Absatz 3 Nummer 6
und 7 BauGB aufgefuhrten Belange stehen offensichtlich keine Bedenken entge-
gen.

Die Belange des § 35 Absatz 3 Nummer 8 Baugesetzbuch (BauGB) wurden durch
die Beteiligung des Bundesamtes fir Infrastruktur, Umwelt und Dienstleistungen
der Bundeswehr und der Bundesnetzagentur berucksichtigt.

Dass weitere o6ffentliche Belange entgegenstehen kdnnten, ist nicht erkennbar.
Eine Beteiligung der fir diese Belange zustandigen Behdrden hat keine Hinweise
gegen das Vorhaben ergeben.

Die Antragstellerin hat gemalf’ § 35 Absatz 5 BauGB eine Verpflichtungserklarung
abgegeben, das Vorhaben nach dauerhafter Aufgabe der zulassigen Nutzung voll-
standig zurickzubauen und Bodenversiegelungen zu beseitigen (Ruckbauver-
pflichtung) sowie eine Sicherheitsleistung zu leisten (§ 35 Absatz 5 BauGB). Der
Ruckbau wird durch die Bedingung Nummer 1.2 gesichert.

Somit ist das beantragte Vorhaben planungsrechtlich zulassig.
Baurecht:

Zu Auflage 2.4.4: Die Prifintervalle hierfur ergeben sich aus den gutachterlichen
Stellungnahmen zur Maschine. Sie betragen héchstens 2 Jahre, dirfen jedoch auf
vier Jahre verlangert werden, wenn durch von der Herstellerfirma autorisierte
Sachkundige eine laufende (mindestens jahrliche) Uberwachung und Wartung der
Windkraftanlage durchgefuhrt wird. Gemaf Richtlinie ,Windenergieanlagen; Ein-
wirkungen und Standsicherheitsnachweise fur Turm und Grindung® sind die
Durchfuhrung der wiederkehrenden Priafungen nach Abschnitt 13 der Richtlinie in
Verbindung mit dem begutachteten Wartungspflichtenbuch (siehe 4.1 zu Ab-
schnitt 3, Buchstabe L der Richtlinie) sowie die Einhaltung der in den Gutachten
nach 3.1 bis 3.3 formulierten Auflagen sicherzustellen.

Artenschutz:

Zu Auflage 2.8.1: Durch Einhaltung der Bauausschlusszeiten wird gewahrleistet,
dass die Zugriffsverbote des § 44 Absatz 1 i. V. m. Absatz 5 Nummer 1-3
BNatSchG im Hinblick auf Offenlandbriter, Geholzbruter und Fledermause nicht
verwirklicht werden. Das Verbot jeglicher Bautatigkeiten in der Zeit vom 01. Marz
bis zum 15. August dient dem Schutz der Offenlandbruter wahrend ihrer Brutzeit.
Durch Bautatigkeiten (Baufeldfreimachung/bauvorbereitende MalRnahmen, Wege-
bau, Fundamentbau, Errichtung) besteht die Gefahr, dass Gelege zerstort oder
Bruten aufgegeben werden und somit das Tétungsverbot erflllt wird. Durch die
Einhaltung von in der Bauzeitenregelung festgelegten Bauausschlusszeiten ist
eine vollstandige Vermeidung einer Verwirklichung des Totungsverbots erreichbar.
Das Verbot der Eingriffe in Gehdlze in der Zeit vom 01. Marz bis zum 30. Septem-
ber dient dem Schutz der Geholzbruter wahrend ihrer Brutzeit. Durch Bautatigkei-
ten (Baufeldfreimachung/bauvorbereitende Malinahmen, Wegebau, Fundament-
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bau, Errichtung) besteht die Gefahr, dass Gelege zerstort oder Bruten aufgegeben
werden und somit das Totungsverbot erfullt wird. Durch die Einhaltung von in der
Bauzeitenregelung festgelegten Bauausschlusszeiten ist eine vollstandige Vermei-
dung der Verwirklichung des Toétungsverbots erreichbar.

Das Verbot der Eingriffe in Gehdlze, die sich als Tagesverstecke oder als Wochen-
stubenquartiere fur Fledermause eignen, in der Zeit vom 01. Marz bis zum 30. No-
vember sowie das Verbot der Fallung von Baumen und Gehdlzen mit einem
Stammdurchmesser grofer 50 Zentimeter auf Hohe der Hohle , fur die ein Besatz
mit Fledermausen festgestellt wird, in der Zeit vom 01. Oktober bis zum 31. Marz
dienen dem Schutz der Fledermause vor baubedingter Tétung oder Verletzung.
Die Anzeige des Baubeginns zwei Wochen im Voraus dient der Ermoglichung der
Uberwachung der Einhaltung der Bauausschlusszeiten.

Zu Auflage 2.8.2: Alternativ zur Anordnung von Bauausschlusszeiten kann grund-
satzlich auch durch geeignete Schutzmalinahmen in Verbindung mit einer fachlich
qualifizierten Umweltbaubegleitung sichergestellt werden, dass die Zugriffsverbote
des § 44 Absatz 1i. V. m. Absatz 5 Nummer 1-3 BNatSchG im Hinblick auf Offen-
landbriter und Fledermause nicht verwirklicht werden. Die Vorhabentragerin hat
mit den Antragsunterlagen jedoch fir Offenlandbriter und Fledermause kein Kon-
zept fur solche MalRnahmen vorgelegt, sodass fur eine Abweichung von den ange-
ordneten Bauausschlusszeiten die Einholung der vorherigen Zustimmung der Ge-
nehmigungsbehorde zu etwaigen von der Vorhabentragerin vorgesehenen alterna-
tiven SchutzmalRnahmen erforderlich ist. Bei der Zustimmung zur Abweichung von
den im Genehmigungsbescheid angeordneten Bauausschlusszeiten handelt es
sich um einen eigenstandigen Verwaltungsakt, der von der Genehmigungsbehor-
de zu erteilen ist. Die Darlegung der geplanten alternativen Schutzmalinahmen
muss spatestens 8 Wochen vor dem geplanten Baubeginn erfolgen, um eine fach-
liche Abstimmung zwischen der Genehmigungsbehdrde und der Oberen Natur-
schutzbehorde zu ermdglichen.

Zu Auflage 2.8.3: Pfligen, Mahd- und Ernteereignisse |0sen eine hohe Attraktions-
wirkung fur Rotmilane und Weil3stérche aus, da zuvor hochwitchsige, fur die Art
nur schwer nutzbare Flachen, wieder niedrigwlchsig und daher gut einsehbar
werden. Zusatzlich werden beim Pfliigen und der Mahd/Ernte Kleinsauger und an-
dere Tiere verletzt oder getotet, die eine leichte Beute darstellen. Die gepfllgten,
abgemahten oder abgeernteten Flachen bieten gunstige Jagdbedingungen. Dem-
entsprechend erhoht sich auf diesen Flachen das Kollisionsrisiko. Gemall Anhang
1 zu § 45b Absatz 1-5 BNatSchG handelt es sich bei den Abschaltvorgaben um
eine fachlich anerkannte SchutzmaflRnahme zur Vermeidung der Tétung oder Ver-
letzung des Rotmilans und des Weil3storches. Als Abschaltung wird ein Zustand
definiert, der den Trudelbetrieb einer Windkraftanlage einschliel3t, also keinen
zwingenden Stillstand der Windkraftanlage erfordert. Die Drehgeschwindigkeit der
Rotoren wird im Trudelbetrieb mit aus dem Wind gedrehten Rotorblattern und akti-
vierter Windnachflhrung der Rotorgondel auf ein fur die betroffene Art ungefahrli-
ches Mal} reduziert.
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Zu Auflage 2.8.4 und 2.8.5: Fur eine bestimmungsgemalle Umsetzung des Ab-
schaltmanagements ist es notig, dass die Betreibenden der Windkraftanlage Uber
anstehende Mahd- und Ernteereignisse in Kenntnis gesetzt werden, damit eine
rechtzeitige Abschaltung der betroffenen Windkraftanlage erfolgen kann. Die ver-
tragliche Einbindung von Parkbetreuerinnen bzw. Parkbetreuern oder Flachenbe-
wirtschaftenden, denen die Verantwortung zur Meldung des Mahd- und Ernteer-
eignisses Ubertragen wird, kann hinreichend sicherstellen, dass das Abschaltma-
nagement bestimmungsgemal umgesetzt wird. Um die bestimmungsgemale Um-
setzung kontrollieren zu konnen, ist sowohl die Dokumentation der Abschaltung
als auch die rechtzeitige Mitteilung der bevorstehenden landwirtschaftlichen Tatig-
keit erforderlich. Daruber hinaus darf die vertragliche Verpflichtung oder das Ab-
schaltmanagement nicht ohne Zustimmung der Genehmigungsbehoérde und der
ONB geandert werden, um zu vermeiden, dass eine reibungslose Umsetzung
nicht mehr gewahrleistet werden kann, bzw. um sicherzustellen, dass abschaltaus-
l6sende Flachen wahrend der gesamten Laufzeit der Windkraftanlage aufrechter-
halten werden.

Zu Auflage 2.8.6: Es liegen nicht fur alle nach in Abschnitt 1 der Anlage 1 zu § 45b
Absatz 1-5 BNatSchG aufgeflhrten kollisionsgefahrdeten Brutvogelarten ausrei-
chende Daten vor. Nach § 6 Absatz 1 Satz 5 WindBG hat die Antragstellerin fur
den Fall, dass keine Daten vorhanden sind, eine Geldzahlung zu leisten. Da be-
reits eine Schutzmalnahme flr Végel vorgesehen ist, der eine Betriebsbeschran-
kung der Windkraftanlage zugrunde liegt oder deren Investitionskosten héher als
17.000 Euro/Megawatt liegen, ergibt sich eine Hohe der jahrlich zu leistenden
Zahlung von 450,00 € je Megawatt. Dies entspricht bei einer Leistung von 7,2 Me-
gawatt einer Summe von 3.240 €.

Zu Auflage 2.8.7: Durch die Meldung der Zahlung kann das Land Schleswig-Hols-
tein nachvollziehen, wie viel Geld zu Artenschutzzwecken an den Bund gezahit
wird. Zudem wird dokumentiert flir welche Arten und in welchem Raum Zahlungen
geleistet werden. Diese Informationen sind mafl3geblich zur Steuerung zweckge-
bundener, artspezifischer Mallnahmen.

Zu Auflage 2.8.8: Die Gestaltung der Mastful3brache zielt darauf ab, eine Attrakti-
onswirkung auf Voégel, insbesondere Greifvogel, und Fledermause zu vermeiden.
Mit der Anlage einer Brache mit geschlossener Vegetationsdecke, jedoch ohne
Geholzaufwuchs, wird dieser Anspruch erflillt. So werden zum einen die Einseh-
barkeit und damit die guten Jagdbedingungen fur Greifvogel verhindert und zum
anderen wird vermieden, dass aufwachsende Geholze als Jagdhabitat fur Fleder-
mause fungieren. Bei der Festlegung des Mahdzeitraums zwischen dem 01. Sep-
tember und 28./29. Februar ist davon auszugehen, dass in diesem Zeitraum der
Anteil an abgeernteten landwirtschaftlichen Flachen in der Umgebung der Wind-
kraftanlagen bereits derart hoch ist, dass durch die Mahd des Mastful3bereiches
keine besondere Attraktionswirkung fir weitere Greifvogelarten hervorgerufen
wird.

Zu Auflage 2.8.9: Eine Aktivitatserfassung fur Fledermause liegt nicht vor. Nach
§ 6 Absatz 1 Satz 4 WindGB sind geeignete MinderungsmalRnahmen zum Schutz
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3.4

von Fledermausen, insbesondere in Form einer Abregelung anzuordnen, um die
Vorschriften des § 44 Absatz 1 BNatSchG zu gewahrleisten. Die Einhaltung des
artenschutzrechtlichen Totungsverbots wird erreicht, wenn das signifikant erhohte
Totungsrisiko gemald § 44 Absatz 1 Nr. 1i. V. m. Absatz 5 BNatSchG unter die Si-
gnifikanzschwelle fallt und das Tétungsverbot fur Fledermausarten nicht beruhrt
wird. Unter den in der Auflage genannten Bedingungen werden hohe Aktivitaten
schlaggefahrdeter Fledermausarten im Rotorbereich sowie deren nahem Umfeld
erwartet. Wird die Windkraftanlage zu den angegebenen Bedingungen abgeschal-
tet, wird davon ausgegangen, dass das Totungsrisiko zwar minimiert wird, es aber
nicht sicher ist, dass das Totungsrisiko unter die Signifikanzschwelle gebracht
wird. Angesichts der gewachsenen Gondelh6he und Rotordurchmesser seit Ein-
fuhrung der Standardabschaltparameter von 6 Meter pro Sekunde und 10° C im
Jahr 2012, wird davon ausgegangen, dass das Kollisionsrisiko durch diese pau-
schalen Abschaltbedingen heute nicht mehr hinreichend vermindert wird. Bei dem
Abschaltalgorithmus handelt es sich also nicht um eine Abschaltung auf der
Grundlage eines Worst-Case-Szenarios. Aufgrund der verbleibenden Unsicherhei-
ten ist auf Basis eines geeigneten Hohenmonitorings zu Uberprifen, ob das To6-
tungsrisiko durch den Abschaltalgorithmus ausreichend gemindert wird.

Zu Auflage 2.8.10: Die zum Schutz der Fledermause vorgesehene Betriebsbe-
schrankung basiert nicht auf einem Worst-Case-Szenario. Aufgrund der bestehen-
den Unsicherheiten ist gemal § 6 Absatz 1 Satz 4 WindBG durch eine Erfassung
der Fledermausaktivitaten und der Wetterdaten der Abschaltalgorithmus anhand
eines zweijahrigen Gondelmonitoring zu Uberprufen und anzupassen.

Zur Uberpriifung der Abschaltverpflichtungen sind konkrete Angaben zum Format
der Datenvorlage notwendig.

Zu Auflage 2.8.11: Die Mdglichkeit, die naturschutzfachlichen Bestimmungen im
Rahmen der Genehmigung einer Windenergieanlage umfassend zu kontrollieren,
besteht nur bei Gewahrleistung einer Datengrundlage, die Aufschluss Uber die
Einhaltung der jeweiligen Bestimmung gibt. Um Kontrollen durchfihren zu kdnnen,
mussen die Daten fur die kontrollierende sachkundige Person verstandlich und
Ubersichtlich aufbereitet sein. Fur die Kontrolle wird eine Prifsoftware genutzt, die
eine bestimmte Form der Datenbereitstellung bendtigt. Abschaltalgorithmen, die
auf ProBat basieren, werden zukunftig mit dem ProBat-Inspector tUberprift. Der
Zeitraum fUr die Datenvorhaltung begriindet sich aus den Verjahrungsfristen fir
Ordnungswidrigkeits- und Straftatbestande. Die Dateien sind nach dem Export
nicht mehr zu verandern, da dadurch Fehler entstehen kdnnen.

Arbeitsschutz

Zu Auflage 2.9.2: Gemal} § 22 Absatz 1 Arbeitsschutzgesetz kann die Staatliche
Arbeitsschutzbehdrde bei der Unfallkasse Nord als zustandige Behorde die zur
Durchfiihrung ihrer Uberwachungsaufgabe erforderliche Auskiinfte verlangen. Zu
den Aufgaben gehodren unter anderem Besichtigungen von Baustellen, da hier ins-
besondere die Vorgaben der Baustellenverordnung einzuhalten sind. In diesem
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3.5

Zusammenhang mussen ausreichend Details zu dem Bauvorhaben rechtzeitig zur
Verfugung stehen, um die Einhaltung der Vorgaben uberwachen zu konnen.

Zu Auflage 2.9.3: Gemal} § 22 Absatz 1 Arbeitsschutzgesetz kann die Staatliche
Arbeitsschutzbehdrde bei der Unfallkasse Nord als zustandige Behoérde die zur
Durchfiihrung ihrer Uberwachungsaufgabe erforderliche Auskiinfte verlangen. Zu
den Aufgaben gehoéren unter anderem anlassbezogene Tatigkeiten wahrend des
Betriebs der genehmigten Windenergieanlage beispielsweise im Falle einer Be-
schwerde oder eines Unfalls. In diesem Zusammenhang mussen ausreichend De-
tails zu der Windenergieanlage zur Verfugung stehen, um die Einhaltung der staat-
lichen Arbeitsschutzvorschriften (insbesondere Arbeitsschutzgesetz, Arbeitsstat-
tenverordnung, Betriebssicherheitsverordnung, Gefahrstoffverordnung) Uberwa-
chen zu kdnnen.

Zu Auflage 2.9.4: Gemal} § 22 Absatz 1 Arbeitsschutzgesetz kann die Staatliche
Arbeitsschutzbehdrde bei der Unfallkasse Nord als zustandige Behorde die zur
Durchfiihrung ihrer Uberwachungsaufgabe erforderliche Auskiinfte verlangen. Zu
den Aufgaben gehdren unter anderem anlassbezogene Tatigkeiten wahrend des
Betriebs der genehmigten Windenergieanlage beispielsweise im Falle einer Be-
schwerde oder eines Unfalls. In diesem Zusammenhang missen ausreichend De-
tails zu der Windenergieanlage zur Verfugung stehen, um die Einhaltung der staat-
lichen Arbeitsschutzvorschriften (insbesondere Arbeitsschutzgesetz, Arbeitsstat-
tenverordnung, Betriebssicherheitsverordnung, Gefahrstoffverordnung) tberwa-
chen zu kdnnen.

Zu Auflage 2.9.5:Gemal} § 22 Absatz 1 Arbeitsschutzgesetz kann die Staatliche
Arbeitsschutzbehdrde bei der Unfallkasse Nord als zustandige Behoérde die zur
Durchfiihrung ihrer Uberwachungsaufgabe erforderliche Auskiinfte verlangen. Zu
den Aufgaben gehdren unter anderem anlassbezogene Tatigkeiten wahrend des
Betriebs der genehmigten Windenergieanlage sowie die Besichtigungen von Bau-
stellen. In diesem Zusammenhang mussen ausreichend Details zu dem Vorhaben
rechtzeitig zur Verfiugung stehen, um die Einhaltung der Vorgaben uberwachen zu
konnen.

Zu Auflage 2.9.6: Gemal § 22 Absatz 1 Arbeitsschutzgesetz kann die Staatliche
Arbeitsschutzbehdrde bei der Unfallkasse Nord als zustandige Behorde die zur
Durchfiihrung ihrer Uberwachungsaufgabe erforderliche Auskiinfte verlangen. Zu
den Aufgaben gehodren unter anderem Besichtigungen von Baustellen, da hier ins-
besondere die Vorgaben der Baustellenverordnung einzuhalten sind. In diesem
Zusammenhang mussen ausreichend Details zu dem Bauvorhaben rechtzeitig zur
Verfigung stehen, um die Einhaltung der Vorgaben tberwachen zu kénnen.

Luftverkehr — Zivil

Die Hohe von 100 Meter uber Grund wird Uberschritten. Deshalb war flr das Bau-
vorhaben die luftrechtliche Zustimmung gemaf § 14 Absatz 1 LuftvVG erforderlich.
Die luftrechtliche Zustimmung konnte nur mit Auflagen zur Tages- und Nachtkenn-
zeichnung erteilt werden.
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3.6

3.7

Dariber hinaus wurde dem Einsatz einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeich-
nung (BNK) des Feuer W, rot gemal} der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur
Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen zugestimmt.

Luftverkehr — militarisch

Die Mitteilung der Angaben gemaR Auflage 2.11.6 dient der Erfassung der Wind-
kraftanlage als Luftfahrthindernis fur den Bereich der GUbergeordneten, allgemeinen
zivilen wie militarischen Luftsicherheit auch durch die Deutsche Flugsicherung
(DFS).

Eingeschlossene Entscheidungen:

In dieser Genehmigung sind gemalf} § 13 BImSchG folgende behdrdliche Ent-
scheidungen eingeschlossen:

» Baugenehmigung nach § 72 Landesbauordnung (LBO),

» Naturschutzrechtliche Genehmigung nach §§ 9, 11 Landesnaturschutzgesetz
(LNatSchG) zum Ausgleich der Versiegelung des Grundstlicks im Aufl3enbe-
reich,

«  Zustimmung nach §§ 14 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) wegen Uberschreitung
der zulassigen Hohe

« Zustimmung zum Einsatz einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung
(BNK) gemal der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu Kennzeichnung von
Luftfahrthindernissen (AVV vom 30. April 2020 BAnz AT B4).

Ergebnis

Die Prufung hat ergeben, dass der Standort zulassig und geeignet ist und keine
Bedenken gegen das Vorhaben bestehen.

Die Prufung der Genehmigungsvoraussetzungen durch die Genehmigungsbehor-
de erfolgte anhand der einschlagigen Bestimmungen des BImSchG. AuRerdem
wurden ggf. die Abfallvermeidung, die Abfallverwertung und die ordnungsgemale
Abfallbeseitigung gepruft.

Unter BerUcksichtigung der mit der Genehmigung verbundenen Festsetzungen
und Nebenbestimmungen ist sichergestellt, dass die Pflichten fur Betreiber geneh-
migungsbedurftiger Anlagen gemaf § 5 BImSchG sowie die Anforderungen des

§ 7 BImSchG und der daraufhin ergangenen Rechtsvorschriften erflllt werden. Es
liegen keinerlei Erkenntnisse vor, dass durch andere Nebenbestimmungen ein ho-
heres Schutzniveau insgesamt erreichbar ware.

Andere o6ffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes stehen
der Errichtung und dem Betrieb der Anlage — auch aus der Sicht der beteiligten
Fachbehorden — nicht entgegen.
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Durch die in der Bedingung 1.1 im Abschnitt A Ill gemaR § 18 Absatz 1 BImSchG
festgesetzte Frist ist sichergestellt, dass mit der Errichtung und der Inbetriebnah-
me der Anlage nicht zu einem Zeitpunkt begonnen wird, an dem sich die tatsachli-
chen Verhaltnisse, die der Genehmigung zugrunde lagen, wesentlich geandert ha-
ben.

Damit sind die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG erfiillt. Die Ge-
nehmigung war damit zu erteilen.

C Rechtsgrundlagen

Insbesondere:

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-
gungen, Gerausche, Erschutterungen und ahnliche Vorgange (Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz — BImSchG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.
Mai 2013 (BGBI. 2013 1 S. 1274; 2021 | S. 123), zuletzt geandert durch Artikel

1 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 | Nummer 189);

Vierte Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung Uber genehmigungsbedurftige Anlagen — 4. BImSchV) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2017 (BGBI. 2017 | S. 1440), zuletzt
geandert durch Artikel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBI. 2024
| S. 355);

Neunte Verordnung zur Durchflihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung Uber das Genehmigungsverfahren — 9. BImSchV) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 29. Mai 1992 (BGBI. 1992 | S. 1001), zuletzt gean-
dert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBI. 2024 | Nummer
225);

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzge-
setz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA Larm) vom 26. Au-
gust 1998 (GMBI. Nummer 26/1998, S. 503), zuletzt geéndert durch Ande-
rungsverwaltungsvorschrift vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 8. Juni 2017 B5);

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm — Gerausch-
immissionen (AVV Baularm) vom 19. August 1970 (Beilage zum Bundesanzei-
ger Nummer 160);

Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz — LAI: Hinweise zum
Schallschutz bei Windkraftanlagen (WKA) vom 30. Juni 2016;

Erlass des Ministeriums fur Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und
Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein: Einflihrung der aktuellen LAI-
Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen vom 31. Januar
2018;

Landesverordnung Uber die zustandigen Behorden nach immissionsschutz-
rechtlichen sowie sonstigen technischen und medienubergreifenden Vorschrif-
ten des Umweltschutzes (ImSchV-ZustVO) vom 20. Oktober 2008 (GVOBI.
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Schl.-H. S. 540), zuletzt geandert durch Artikel 65 Landesverordnung vom
27. Oktober 2023 (GVOBI. Schl.-H. S. 514);

» Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP-Gesetz — UVPG), in der
Fassung der Bekanntmachung vom 18. Marz 2021 (BGBI. 2021 | S. 540), zu-
letzt geandert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBI.
2024 | Nummer 323);

» Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Novem-
ber 2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nummer 394);

* Landesbauordnung fur das Land Schleswig-Holstein (LBO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 5. Juli 2024 (GVOBI. Schl.-H. 2024 S. 504), zuletzt ge-
andert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 13. Dezember 2024 (GVOBI. Schl.-H.
S. 875, 928);

» Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstlicke (Baunutzungsverord-
nung — BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November
2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3.
Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nummer 176);

* Gesetz zum Schutz der Denkmale (Denkmalschutzgesetz — DSchG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Dezember 2014 (GVOBI. Schl.-H.
2015, S. 2), zuletzt gedndert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 1. September
2020 (GVOBI. Schl.-H. S. 508);

» Gesetz zur Foérderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltver-
traglichen Bewirtschaftung von Abfallen (Kreislaufwirtschaftsgesetz — KrWG)
vom 24. Februar 2012 (BGBI. | S. 212), zuletzt geandert durch Artikel 5 des
Gesetzes vom 2. Marz 2023 (BGBI. 2023 | Nummer 56);

« Abfallwirtschaftsgesetz fur das Land Schleswig-Holstein (Landesabfallwirt-
schaftsgesetz — LAbfWG) in der Fassung vom 18. Januar 1999 (GVOBI. Schl.-
H. S. 26), zuletzt geandert durch Artikel 3 Nummer 1 des Gesetzes vom 6. De-
zember 2022 (GVOBI. Schl.-H. S. 1002);

» Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz —
BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBI.
2009 | S. 2542), zuletzt geandert durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Okto-
ber 2024 (BGBI. 2024 1 S. 323);

» Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzgesetz — LNatSchG) vom
24. Februar 2010 (GVOBI. Schl.-H. S. 301, ber. S. 486), zuletzt gedndert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 30. September 2024 (GVOBI., S. 734);

» Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz — WHG),
in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), zu-
letzt geandert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBI.
2023 | Nummer 409);

* Landeswassergesetz des Landes Schleswig-Holstein (LWG) vom 13. Novem-
ber 2019 (GVOBI. Schl.-H. S. 425, 426), zuletzt geandert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 13. Dezember 2024 (GVOBI. Schl.-H. S. 875);
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* Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
(AwSV) vom 18. April 2017 (BGBI. 2017 | S. 905), zuletzt geandert durch Arti-
kel 256 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. 2020 | S. 1328);

* Gesetz uber die Durchfiuhrung von Mallnahmen des Arbeitsschutzes zur Ver-
besserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschaftigten bei
der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz — ArbSchG) vom 7. August 1996 (BGBI. 1996 |
S. 1246), zuletzt geandert durch Artikel 32 des Gesetzes vom 15. Juli 2024
(BGBI. 2024 | Nummer 236);

* Verordnung Uber Arbeitsstatten (Arbeitsstattenverordnung — ArbStattV) vom
12. August 2004 (BGBI. 2004 | S. 2179), zuletzt geandert durch Artikel 10 des
Gesetzes vom 27. Marz 2024 (BGBI. 2024 1 S. 109);

* Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von
Arbeitsmitteln (Betriebssicherheitsverordnung — BetrSichV) vom 3. Februar
2015 (BGBI. 2015 | S. 49), zuletzt geandert durch Artikel 7 des Gesetzes vom
27. Juli 2021 (BGBI. 2021 1 S. 3146);

* Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung —
GefStoffV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. November 2010
(BGBI. 2010 | S. 1643, 1644), zuletzt geandert durch Artikel 1 der Verordnung
vom 2. Dezember 2024 (BGBI. 2024 | S. 384);

« Strallen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein (StrWG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. November 2003 (GVOBI. Schl.-H. S. 631,
ber. 2004, S. 140), zuletzt geandert durch Gesetz vom 18. Oktober 2024
(GVOBI. Schl.-H. S. 749);

* Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenveranderungen und zur Sanierung
von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz — BBodSchG) vom 17. Marz 1998
(BGBI. | S. 502), zuletzt geandert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Febru-
ar 2021 (BGBI. 2021 1 S. 306);

* Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 9. Juli 2021
(BGBI. 2021 | S. 2598, 2716);

* Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23. Januar 2003 (BGBI. 2003 | S. 102), zuletzt geandert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBI. 2024 | S. 236);

* Verwaltungsgerichtsordnung (VwWGO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 19. Marz 1991 (BGBI. | S. 686), zuletzt geandert durch Artikel 5 des Ge-
setzes vom 24. Oktober 2024 (BGBI. 2024 | Nummer 328);

» Verordnung (EU) 2022/2577 des Rates vom 22. Dezember 2022 zur Festle-
gung eines Rahmens fiur einen beschleunigten Ausbau der Nutzung erneuer-
barer Energien (EU-NotfallVO) vom 29. Dezember 2022 (ABI. L 335, S. 36 —
44), zuletzt gedndert am 10. Januar 2024 (ABI. L 223, S. 1 - 9);

» Gesetz zur Festlegung von Flachenbedarfen fur Windenergieanlagen an Land
(Windenergieflachenbedarfsgesetz — WindBG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 20.07.2022 (BGBI. | S. 1353), zuletzt geandert durch Artikel 4 des
Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 | Nummer 189);
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* Verwaltungskostengesetz des Landes Schleswig-Holstein vom 17. Januar
1974 (GVOBI. Schl.-H. S. 37), zuletzt geandert durch Artikel 64 der Landesver-
ordnung vom 27. Oktober 2023 (GVOBI. Schl.-H. S. 514);

* Landesverordnung Uber Verwaltungsgebuhren (Verwaltungsgebuhrenverord-
nung — VerwGebVO) vom 26. September 2018 (GVOBI. Schl.-H. S. 476), zu-
letzt geandert durch Artikel 1 der Landesverordnung vom 6. Mai 2025 (GVOBI.
Schl.-H. Nummer 2025/48).
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D Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim

Landesamt fir Umwelt
Dezernat 20
Hamburger Chaussee 25
24220 Flintbek

zu erheben. Der Widerspruch eines Dritten ist binnen eines Monats nach seiner
Erhebung zu begrunden.

Widerspruch und Anfechtungsklage eines Dritten gegen diesen Bescheid haben
gemald § 63 Absatz 1 Satz 1 BImSchG keine aufschiebende Wirkung. Der Antrag
auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs oder der Anfech-
tungsklage gegen diesen Bescheid nach § 80 Absatz 5 Satz 1 der Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGOQO) kann gemal} § 63 Absatz 2 Satz 1 BImSchG nur innerhalb
eines Monats nach der Zustellung des Bescheids gestellt und begrindet werden.

Ein Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung ist beim Schleswig-Hols-
teinischen Oberverwaltungsgericht, Brockdorff-Rantzau-Str. 13, 24837 Schleswig
zu stellen.

<Unterschrift, Name des oder der Unterzeichnenden und Dienstsiegel>

Anlagen:

—  Zweitausfertigung der Antragsunterlagen laut Auflage 2.1.1
- Merkblatt fur die Betreiberin

- Formulare des LfU: Baubeginn, Fertigstellung, Inbetriebnahme, Betreiberwechsel,
Ruckbau und Inbetriebnahme des BNK-Systems

—  Formulare und Merkblatter des Kreises Ostholstein
- Ubersicht der Karten aus der Stellungnahme der ONB

- Ubersicht der betroffenen Anlagen der Gasunie
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	2.1.8 Die Betreiberin hat ein Wartungspflichtenbuch zu führen.

	2.2 Immissionsschutz
	2.2.1 Die Betreiberin hat der immissionsschutzrechtlichen Überwachungsbehörde unverzüglich jeden schweren Unfall, Schadensfall oder eine sonstige Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes mit erheblichen Auswirkungen wie zum Beispiel der Austritt bedeutsamer Mengen an gefährlichen Stoffen der Windkraftanlage mitzuteilen.
	2.2.2 Innerhalb eines Jahres nach Inbetriebnahme der Windkraftanlage ist der Genehmigungsbehörde der Messbericht über die Schallemissionsmessung und Auswertung der genehmigten Anlage nach der Technischen Richtlinie für Windkraftanlagen, Teil 1: Bestimmung der Schallemissionswert (FGW-Richtlinie TR 1, Revision 19, Stand 1. März 2021), Fördergesellschaft Windenergie (FGW) e. V. und andere Erneuerbare Energien von einer nach § 29b BImSchG bekannt gegebenen Messstelle vorzulegen.
	2.2.3 Sofern eine Überschreitung in einer oder mehreren der unter Inhaltsbestimmung 2.1.1 festgesetzten Oktavschallleistungspegel LWA, Okt festgestellt wurde, ist eine erneute Schallausbreitungsrechnung nach dem Interimsverfahren durchzuführen.
	2.2.4 Die Emission darf keine relevante Tonhaltigkeit aufweisen. Falls im Rahmen der emissionsseitigen Abnahmemessung eine geringe Tonhaltigkeit (KTN = 2 dB) festgestellt wird, ist im Rahmen einer immissionsseitigen Abnahmemessung deren Immissionsrelevanz zu untersuchen. Dabei muss die Messung nur in dem Windgeschwindigkeits-/Leistungs-/Drehzahlbereich erfolgen, bei dem emissionsseitig die Tonhaltigkeit festgestellt wurde.
	2.2.5 Geräuschverursachende Erscheinungen, die durch nicht bestimmungsgemäßen Betrieb, Verschleiß oder unvorhersehbare Ereignisse entstehen, sind unverzüglich zu beseitigen. Sollten diese Geräusche tonhaltig oder impulshaltig sein, ist die Windkraftanlage bis zur Reparatur nachts in der Zeit von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr abzuschalten.
	2.2.6 Die Windkraftanlage ist so zu errichten und zu betreiben, dass die Anhaltswerte des Beiblattes 1 zu DIN 45680, Stand März 1997, „Messung und Bewertung tieffrequenter Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft“ innerhalb der nächstgelegenen Gebäude in dem am stärksten betroffenen Aufenthaltsraum, der Wohnzwecken dient oder eine vergleichbare Schutzwürdigkeit besitzt, bei geschlossenen Fenstern und Türen nicht überschritten werden.
	2.2.7 Die Betriebszustände der Windkraftanlage sind zu protokollieren. Im Protokoll sind die Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe, die Drehzahl, der Leistungsertrag und die Lichtstärke in Watt pro Quadratmeter jeweils in Abhängigkeit zur Uhrzeit zu erfassen. Die Daten sind mit den gleichen Mitteilungszeiträumen anzugeben, die auch für die Leistungskurve verwendet wurden.
	2.2.8 Sollte durch eine Fernüberwachung nur der Hersteller der Windkraftanlage in der Lage sein, Daten über die Betriebsweise der Windkraftanlage abzufragen, so hat der Betreiber der Anlage sicherzustellen, dass das Landesamt für Umwelt die erforderlichen Daten vom Hersteller genannt bekommt. Es sind alle Daten, Parameter und Einstellungen über die Betriebsweise der Windkraftanlage anzugeben, die für die klare Einstufung der beantragten Leistungskennlinie notwendig sind.
	2.2.9 Die Windkraftanlage ist so zu betreiben und zu unterhalten, dass durch Abschaltmaßnahmen erhebliche Belästigungen der Nachbarschaft durch periodischen Schattenwurf verhindert werden. Die Beschattungsdauer der Windkraftanlage, unter der Berücksichtigung der Vorbelastung, darf an den im Einwirkbereich liegenden schutzbedürftigen Räumen gemäß den Hinweisen zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von Windkraftanlagen des Länderausschusses für Immissionsschutz die Immissionsrichtwerte von maximal 30 Minuten am Tag und maximal 8 Stunden pro Kalenderjahr nicht überschreiten.
	2.2.10 Die ermittelten Daten zur Sonnenscheindauer, Abschalt- und Beschattungszeiträumen müssen vor der Steuereinheit über zwölf Monate dokumentiert werden. Die Protokolle müssen der zuständigen Immissionsschutzbehörde nach Anforderung zur Verfügung gestellt werden.
	2.2.11 Der Sensor einer lichtgesteuerten Abschalteinrichtung ist regelmäßig im Rahmen der Servicearbeiten an der Windkraftanlage auf Verschmutzung und Beschädigungen zu kontrollieren. Verschmutzungen und Beschädigungen sind unverzüglich zu beheben.
	2.2.12 Innerhalb einen Monats nach der Inbetriebnahme der Windkraftanlage sind der Genehmigungsbehörde die Installation und die Inbetriebnahme einer Schattenabschaltautomatik schriftlich zu bestätigen.
	2.2.13 Auf Anforderung der zuständigen Immissionsschutzbehörde ist ein Nachweis durch einen Sachverständigen zu erbringen, dass die Schattenwurfabschaltautomatik fachgerecht installiert und funktionsfähig ist und dass die erforderlichen Abschaltzeiten sicher eingehalten werden. Der Untersuchungsumfang ist in Absprache mit der zuständigen Immissionsschutzbehörde abzustimmen. Die Kosten hierfür trägt die Betreiberin.
	2.2.14 Bei möglichem Eisansatz und einer damit verbundenen Gefahr des Eisabwurfes bzw. des Eisfalls sind die in den eingereichten Antragsunterlagen geschilderten technischen Maßnahmen vollständig umzusetzen.
	2.2.15 Es sind Warnschilder zum möglichen Eisfall der Windkraftanlage mit ausreichendem Abstand von 400 Metern zur Anlage an allen Zufahrten zur Anlage gut sichtbar oder an sämtlichen Einfahrten zum Windpark anzubringen, sofern die Windparkwege allgemein zugänglich sind.
	2.2.16 Lichtblitzen ist unter anderem durch Verwendung von mittelreflektierenden Farben und Glanzgraden gemäß DIN 67530/ISO 2813-1978 für alle sichtbaren Windkraftanlagenteile, wie zum Beispiel Rotor, Rotorblätter, Nabe, Gondelgehäuse oder Turm, vorzubeugen. Beispielsweise würde die Farbe Lichtgrau (RAL 7035) mit der Glanzzahl kleiner 30 % (gemäß ISO 2813) den Vorgaben entsprechen.
	2.2.17 Lärm- und erschütterungsintensive Bauarbeiten dürfen nur an Werktagen zwischen 07:00 und 20:00 Uhr stattfinden.

	2.3 Abfallrecht
	2.3.1 Die durch die Errichtung und den Betrieb der Anlage anfallenden Abfälle sind ordnungsgemäß zu entsorgen. Die erforderlichen Nachweise sind auf Verlangen vorzulegen.
	2.3.2 Spätestens mit der Mitteilung über die beabsichtigte Betriebseinstellung gemäß § 15 Absatz 3 BImSchG ist der Genehmigungsbehörde der Verbleib der hierbei anfallenden Abfälle inklusive der Mengen und Abfallschlüssel entsprechend der Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung) sowie gegebenenfalls der Verbleib der Anlage oder von Anlagenkomponenten mitzuteilen.
	2.3.3 Bei der Verwendung von Recyclingmaterial gelten die Bestimmungen der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) und somit zu berücksichtigen.

	2.4 Baurecht
	2.4.1 Vor Baubeginn sind nach Maßgabe des § 69 LBO die bautechnischen Nachweise, einschließlich Typenprüfungen sowie die erforderlichen Baugrundgutachten und Gutachten zur Standorteignung im Nachweis, für die konstruktive Bauüberwachung und Konformitätsprüfung der Anlagen, durch den zu beauftragenden Prüfingenieur für Baustatik, sowie eine Ausfertigung der Genehmigung mit Bauvorlagen, bei der Unteren Bauaufsichtsbehörde einzureichen.
	2.4.2 Mit der Konformitätsprüfung und konstruktiven Bauüberwachung bis zur Aufnahme der Nutzung wird das Prüfbüro für Baustatik, Dr.-Ing. Joachim Scheele in 23701 Eutin, von der Unteren Bauaufsichtsbehörde beauftragt.
	2.4.3 Die Einhaltung der in den Prüfberichten beziehungsweise Prüfbescheiden über den Nachweis der Standsicherheit aufgeführten Auflagen an die Bauausführung ist im Rahmen der Bauüberwachung und/oder der Bauzustandsbesichtigung zu überprüfen (§§ 66, 81, 82 LBO; Richtlinie „Windenergieanlagen; Einwirkungen und Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründung“).
	2.4.4 Die wiederkehrenden Prüfungen sind in regelmäßigen Intervallen durch Sachverständige an Maschine und Rotorblättern und auch an der Turmkonstruktion durchzuführen (Richtlinie für Windenergieanlagen Einwirkungen und Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründung vom Deutschen Institut für Bautechnik, Fassung März 2004 – in Schleswig-Holstein eingeführte Technische Baubestimmung, § 57 LBO).
	2.4.5 Die Bauzustandsanzeigen (Baubeginn, Rohbau, Nutzungsaufnahme) sind dem Fachdienst Bauordnung und dem Prüfingenieur für Baustatik rechtzeitig nach Maßgabe des § 82 LBO anzuzeigen (Baubeginn mindestens zehn Werktage und Nutzungsaufnahme mindestens zwei Wochen vorher).
	2.4.6 Über die Einhaltung der Grundrissflächen der baulichen Anlagen und die Festlegung seiner Höhenlage nach den genehmigten Bauunterlagen ist ein amtlicher Nachweis durch das zuständige Katasteramt oder einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur zu führen. Dieser Nachweis ist der unteren Bauaufsichtsbehörde mit Anzeige zum Baubeginn vorzulegen (§ 72 Absatz 6 und § 81 Absatz 1 LBO).
	2.4.7 Die Zufahrt, einschließlich Kranaufstellungsfläche, ist als Feuerwehrzufahrts- und Aufstellflächen gemäß der Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr (MRFlFw) herzustellen (§ 5 LBO).
	2.4.8 Der Nachweis ist mit einer Anzeige zur Aufnahme der Nutzung in einer schriftlichen Erklärung des Herstellers zu erbringen (§ 51 LBO).
	2.4.9 Die Windkraftanlage ist am Standort zu kennzeichnen (§72 Absatz 2 LBO).

	2.5 Brandschutz
	2.5.1 Das vorgelegte generische Brandschutzkonzept für die Errichtung von Windenergieanlagen der Typen Nordex EnVentus vom TÜV Süd, München, vom 31. Mai 2022 mit dem Zeichen IS-ESM 4-MUC/wi ist einzuhalten.
	2.5.2 Die Gemeindewehrführung ist über die Löschmodalitäten für die geplante Anlage sowie über die Zufahrtssituation vor Inbetriebnahme zu unterrichten. Ebenso ist der örtlichen Feuerwehr Gelegenheit zu geben, sich mit der geplanten Anlage vor Ort vertraut zu machen (§ 51 LBO).

	2.6 Gewässer- und Bodenschutz
	2.6.1 Wird Boden auf dem Baufeld wiederverwendet, dürfen nur natürlicher, gewachsener Boden im Sinne der Bundes-Bodenschutzverordnung (BBodSchV) und Ersatzbaustoffverordnung BM0 und BG0, die den Anforderungen der Ersatzbaustoffverordnung entsprechen, eingebaut werden. Soll aufbereiteter Boden (BM0, BG0-S, BM0*, BG0*-S) zur Auffüllung eingesetzt werden, so bedarf dies der vorherigen Zustimmung der Unteren Bodenschutzbehörde. In diesem Fall ist die Eignung des Materials nachzuweisen. Vorzulegen sind:
	2.6.2 Im Rahmen der Ausführungsplanung ist gemäß DIN 19639 „Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben“ ein Bodenschutzkonzept zu erstellen. Dieses Konzept soll alle bodenschutzrelevanten Daten zusammenfassen, Auswirkungen der Maßnahme beschreiben und konkrete Maßnahmen und Zielsetzungen zum Erhalt oder zur Wiederherstellung der natürlichen Bodenfunktionen enthalten.
	2.6.3 Der Betreiber hat sicher zu stellen, dass bei der Verwendung von per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (sogenannte PFAS) diese Stoffe sowohl im Normalbetrieb als auch bei Havarien (zum Beispiel Brand in der Gondel) nicht in die Umwelt gelangen können. Ein entsprechendes Vorsorgekonzept ist vom Betreiber beizubringen und der Genehmigung beizufügen.

	2.7 Naturschutz
	2.7.1 Der Baubeginn ist der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Ostholstein mindestens eine Woche vorher per E-Mail an naturschutz@kreis-oh.de anzuzeigen.
	2.7.2 Die im landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) vom Planungsbüro Brandes beschriebenen Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sind bei der Umsetzung des Bauvorhabens zu beachten.
	2.7.3 Die Erschließungsflächen sind auf das zwingend erforderliche Maß zu begrenzen.
	2.7.4 Zu Kleingewässern und anderen geschützten Biotopflächen ist ein Schutzabstand von mindestens 10 Metern einzuhalten.
	2.7.5 Nach Abschluss der Bauarbeiten sind die temporären Bauflächen, Montage- und Lagerflächen vollständig zurückzubauen.
	2.7.6 Der Verbleib von überschüssigem, abzufahrenden Boden ist der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Ostholstein nachzuweisen.
	2.7.7 Flächenversiegelungen sind nur entsprechend der Vorlage des LBP zulässig.
	2.7.8 Knicküberhälter sowie die landschaftsbildprägenden Einzelbäume auf Ackerflächen oder in Baumreihen einschließlich ihrer Kronentraufbereiche sind zu erhalten und dürfen nicht beschädigt werden.
	2.7.9 Aufschüttungen und Abgrabungen sowie die Lagerung von Materialien jeglicher Art im Knickschutzstreifen ist verboten.
	2.7.10 Die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen für die Beeinträchtigung des Naturhaushaltes durch die Windkraftanlage sowie für die Bodenversiegelung innerhalb des Anlagengrundstücks sind entsprechend den Ausführungen im LBP (Seite 59 ff.) bis zum Baubeginn umzusetzen.
	2.7.11 Für den Bau der Windkraftanlagen ist die Rodung von 135 Meter Knick unvermeidbar. In Anlehnung an die Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz ist ein Ausgleich im Verhältnis 1:2 zu leisten. Die Knickneuanlage von insgesamt 270 laufenden Meter Knick wird durch die Knickneuanlage auf den Flächen geleistet:
	2.7.12 Auf dem Flurstück 96/1 befindet sich angrenzend an das Verbandsgewässer anmooriger Boden auf einer Länge von 10 Metern. In diesem Bereich ist der Knick als Feldhecke ohne einen Knickwall anzupflanzen. Auf dem Flurstück 75 angrenzend an das Gehölzbiotop befindet sich auf 20 Meter Länge anmooriger Boden. In diesem Bereich ist der Knick als Feldhecke ohne einen Knickwall anzupflanzen.
	2.7.13 Für die Knickneuanlage ist das beigefügte Merkblatt zu beachten, ebenso dürfen nur gebietseigene Gehölze aus dem Vorkommensgebiet 1 „Norddeutsches Tiefland“ gemäß des Merkblatts zu Knickneuanlagen verwendet werden - bei eingeschränkter Verfügbarkeit dürfen ergänzend Forstgehölze mit ausgewiesenen Herkunftsgebieten nach Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG) gepflanzt werden. Der Zertifizierungsnachweis ist der Unteren Naturschutzbehörde bei Abnahme vorzulegen. Die Fertigstellung ist der Unteren Naturschutzbehörde anzuzeigen.
	2.7.14 Überhälter (mindestens HSt, 2xv. StU 8-10) sind ca. alle 20 Meter zu pflanzen
	2.7.15 Die Neuanpflanzungen sind durch Einzäunung wirksam gegen Wildverbiss zu schützen und über einen Zeitraum von drei Vegetationsperioden ohne Anwendung chemischer Unkrautvernichtungsmittel zu pflegen. Zur Förderung der Gehölzentwicklung und zum Schutz gegen Krautbewuchs ist die gesamte Pflanzfläche mit Stroh oder ähnlichem Mulchmaterial abzudecken. Wachsen Gehölze nicht an, so ist in der folgenden Pflanzperiode eine Nachpflanzung vorzunehmen. Die Einzäunung ist nach einer Anwuchsphase von 5 Jahren restlos zu entfernen und ordnungsgemäß zu entsorgen.
	2.7.16 Vor dem Aufsetzen des Knickwalles muss die Vegetationsdecke zunächst abgetragen werden. Nach der Modellierung des Wallkerns mit Unterboden ist dieser mit dem zuvor entnommenen Material abzudecken.
	2.7.17 Für die Anlage des Knickwallkörpers ist ausschließlich reiner, unbelasteter Boden zu verwenden.
	2.7.18 Sollen Auffüllungen mit Fremdboden durchgeführt werden, ist die Unbedenklichkeit des Bodenmaterials sicherzustellen. Das Bodenmaterial muss vollständig frei von Stör- und Fremdstoffen sein – auch geringfügige Beimischungen von Bau- und Kunststoffen, Glas, Keramik, etc. sind unzulässig. Sofern nicht auszuschließen ist, dass die Besorgnis einer schädlichen Bodenveränderung (gemäß § 9 Absatz 1 Bundes-Bodenschutzverordnung) besteht, ist der Schadstoffgehalt gemäß LAGA M20 zu ermitteln. Der Nachweis der Unbedenklichkeit des Bodenmaterials ist der Unteren Naturschutzbehörde vor Anlieferung vorzulegen. Der Termin der Anlieferung ist im Vorfeld rechtzeitig mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.
	2.7.19 Die Ausgleichsmaßnahme ist spätestens in der Vegetationsruhezeit nach Beseitigung der beiden Knickabschnitte fertigzustellen. Die Fertigstellung ist der Unteren Naturschutzbehörde schriftlich anzuzeigen, eine Abnahme ist erforderlich.
	2.7.20 Die artenschutzrechtliche Verbotsfrist vom 1. März -30. September zur Fällung von Gehölzen und Rodung des Knicks sind zu beachten. Die Knickrodung ist aus Gründen des Artenschutzes gemäß § 39 Absatz 5 BNatSchG in der Zeit vom 1. Oktober bis 28. Februar eines Jahres durchzuführen.
	2.7.21 Aus Gründen des Artenschutzes ist vor der Fällung Folgendes zu beachten: Der betreffende Knickabschnitt ist durch eine fachlich kompetente Person (baubiologische Begleitung) auf das Vorkommen von Brutplätzen von Vögeln oder Lebensstätten von Fledermäusen zu untersuchen. Ebenso ist zu prüfen, ob sogenannte Hautflügler (Bienen, Wespen, Hummeln, Hornissen) oder Haselmäuse ihre Lebensstätte auf den Gehölzen oder am Boden haben.
	2.7.22 Die jeweilige Nutzung der genannten Kompensationsflächen ist mit Hinweis auf § 15 Absatz 4 Bundesnaturschutzgesetz durch eine Grundbucheintragung für die Dauer der Geltung der Genehmigung und bis zum vollständigen Abbau der Windkraftanlagen inklusive Rückbau der Fundamente und aller zugehörigen Nebenanlagen rechtlich zu sichern und zu erhalten.

	2.8 Artenschutz
	2.8.1 Bauausschlusszeit für Brutvögel und Fledermäuse
	2.8.2 Abweichungsmöglichkeiten von Bauausschlusszeiten
	2.8.3 Abschaltung bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen für die Art Rotmilan und Weißstorch
	2.8.4 Sicherung der Maßnahme durch Vertragsvorlage
	2.8.5 Einhaltung des Vertrages
	2.8.6 Zahlung Baumfalke
	2.8.7 Meldung der Zahlung
	2.8.8 Begrünter Mastfuß
	2.8.9 Schutzmaßnahmen Fledermäuse
	2.8.10 Höhenmonitoring
	2.8.11 Kontrolle der Abschaltvorgaben

	2.9 Arbeitsschutz
	2.9.1 Die zukünftige Betreiberin ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes für die Sicherheit und den Schutz der Gesundheit von Beschäftigten entsprechend den in der Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV – genannten allgemeinen Grundsätzen zu gewährleisten. Insbesondere hat sie dafür zu sorgen, dass die Anlage entsprechend den Vorschriften der Betriebssicherheitsverordnung einschließlich ihres Anhangs eingereicht und betrieben wird, so dass von ihr keine Gefährdung für die Sicherheit und die Gesundheit vom Beschäftigten ausgeht.
	2.9.2 Die Errichtung der genehmigten Windkraftanlagen ist spätestens zwei Wochen vor Baubeginn formlos anzuzeigen. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Bautätigkeiten bereits mit den vorbereitenden Arbeiten (zum Beispiel Wegebau, Kanalbau) beginnen. Die Anzeige ist an die Staatliche Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Nord zu richten und enthält folgende Informationen:
	2.9.3 Die Inbetriebnahme der genehmigten Windenergieanlage ist spätestens acht Wochen nach Inbetriebnahme formlos anzuzeigen. Die Anzeige ist an die Staatliche Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Nord zu richten und enthält folgende Informationen:
	2.9.4 Jeder Betreiberwechsel ist der Staatlichen Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Nord spätestens zwei Wochen vor Betreiberwechsel formlos anzuzeigen. Die Anzeige enthält folgende Informationen:
	2.9.5 Jeder Tausch von Großkomponenten ist der Staatlichen Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Nord spätestens zwei Wochen vor Umsetzung anzuzeigen und enthält folgende Informationen:
	2.9.6 Der Rückbau der genehmigten Windkraftanlage ist spätestens zwei Wochen vor Beginn der Rückbauarbeiten formlos anzuzeigen. Die Anzeige ist an die Staatliche Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Nord zu richten und enthält folgende Informationen:

	2.10 Luftverkehr – zivil
	2.10.1 Der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, Postfach 1243, 63225 Langen ist der Ansprechpartner mit Anschrift und Telefonnummer der Stelle anzugeben, die einen Ausfall der Befeuerung meldet beziehungsweise für die Instandsetzung zuständig ist.
	2.10.2 Die Ausführung der Tages- oder Nachtkennzeichnung hat entsprechend der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen (AVV vom 15. Dezember 2023 BAnz AT 28. Dezember 2023 B4) zu erfolgen.
	2.10.3 Die Tages- und Nachtkennzeichnung ist bereits während der Bauphase bei Überschreiten von 100 Meter über Grund sicher zu stellen.
	2.10.4 Bei Ausfall der Befeuerung ist sicher zu stellen, dass für die Unterbrechung der Befeuerung ein Zeitraum von zwei Minuten nicht überschritten wird.
	2.10.5 Die Stromversorgung für die Befeuerung ist durch Vorhalten ausreichender technischer Einrichtungen beziehungsweise Festlegen entsprechender Verfahren und Abläufe sicherzustellen. Das entsprechende Konzept für die Ersatzstromversorgung ist der Luftfahrtbehörde vier Wochen vor Errichtung der Windkraftanlage vorzulegen.
	2.10.6 Für die Sichtweitenmessung zur Reduzierung der Nennleistung der Befeuerung sind nur anerkannte Geräte bei Einhaltung der Vorgaben aus der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zulässig. Insbesondere ist darauf zu achten, dass bei Windkraftanlagen-Blöcken der Abstand zwischen einer Windkraftanlage mit Sichtweitenmessgerät und Windkraftanlagen ohne Sichtweitenmessgerät maximal 1.500 Meter betragen darf.
	2.10.7 Die für die Veröffentlichung erforderlichen Vermessungsdaten sind durch eine amtliche Vermessung zu ermitteln und sowohl der Luftfahrtbehörde als auch der DFS (Deutsche Flugsicherung GmbH), Aktenzeichen SH 10659, Postfach 1243, 63202 Langen oder flf@dfs.de unverzüglich, spätestens jedoch vier Wochen nach Errichtung der Windkraftanlagen, vorzulegen.
	2.10.8 Anträge zur Aufstellung von Kränen für die Errichtung der Windkraftanlagen brauchen nicht erneut vorgelegt werden. Die Zustimmung nach § 14 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) gilt hiermit als erteilt. Auflage 2.10.3 gilt entsprechend.
	2.10.9 Da eine Tageskennzeichnung für die Windkraftanlage erforderlich ist, sind die Rotorblätter der Windkraftanlage weiß oder grau auszuführen. Im äußeren Bereich sind sie durch 3 Farbfelder von je 6 Meter Länge [a) außen beginnend mit 6 Meter orange – 6 Meter weiß – 6 Meter orange oder b) außen beginnend mit 6 Meter rot – 6 Meter weiß oder grau – 6 Meter rot] zu kennzeichnen. Hierfür sind die Farbtöne verkehrsweiß (RAL 9016), grauweiß (RAL 9002), lichtgrau (RAL 7035), achatgrau (RAL 7038), verkehrsorange (RAL 2009) oder verkehrsrot (RAL 3020) zu verwenden. Die Verwendung entsprechender Tagesleuchtfarben ist zulässig.
	2.10.10 Aufgrund der beabsichtigten Höhe der Windkraftanlage ist das Maschinenhaus auf halber Höhe rückwärtig umlaufend mit einem mindestens 2 Meter hohen orange/roten Streifen zu versehen. Der Streifen darf durch grafische Elemente und bzw. oder konstruktionsbedingt unterbrochen werden. Grafische Elemente dürfen maximal ein Drittel der Fläche der jeweiligen Maschinenhausseite beanspruchen.
	2.10.11 Der Mast ist mit einem 3 Meter hohen Farbring in orange/rot, beginnend in 40 Meter über Grund oder Wasser, zu versehen. Bei Gittermasten muss dieser Streifen 6 Meter hoch sein. Die Markierung kann aus technischen Gründen oder bedingt durch örtliche Besonderheiten versetzt angeordnet werden.
	2.10.12 Am geplanten Standort können abhängig von der Hindernissituation ergänzend auch Tagesfeuer (Mittelleistungsfeuer Typ A, 20 000 Candela, gemäß ICAO Anhang 14, Band I, Tabelle 6.1 und 6.3 des Chicagoer Abkommens) gefordert werden, wenn dies für die sichere Durchführung des Luftverkehrs als notwendig erachtet wird. Das Tagesfeuer muss auf dem Dach des Maschinenhauses gedoppelt installiert werden. Außerhalb von Hindernisbegrenzungsflächen an Flugplätzen darf das Tagesfeuer um mehr als 50 Meter überragt werden.
	2.10.13 Die Nachtkennzeichnung von Windkraftanlagen mit einer maximalen Höhe von bis 315 Meter über Grund oder Wasser erfolgt durch Feuer W, rot.
	2.10.14 Es ist (zum Beispiel durch Doppelung der Feuer) dafür zu sorgen, dass auch bei Stillstand des Rotors sowie bei mit einer Blinkfrequenz synchronen Drehzahl mindestens ein Feuer aus jeder Richtung sichtbar ist.
	2.10.15 Der Einschaltvorgang erfolgt grundsätzlich über einen Dämmerungsschalter gemäß der Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen, Nummer 3.9.
	2.10.16 Sofern die Vorgaben (Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen, Anhang 6) erfüllt werden, kann der Einsatz einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung erfolgen. Dies ist der zuständigen Luftfahrtbehörde anzuzeigen.
	2.10.17 Das Feuer W, rot ist so zu installieren, dass immer mindestens ein Feuer aus jeder Richtung sichtbar ist. Gegebenenfalls müssen die Feuer gedoppelt, jeweils versetzt auf dem Maschinenhausdach – nötigenfalls auf Aufständerungen – angebracht werden. Dabei ist zu beachten, dass die gedoppelten Feuer gleichzeitig (synchron blinkend) betrieben werden. Das gleichzeitige Blinken ist erforderlich, damit die Feuer der Windkraftanlage während der Blinkphase nicht durch einen Flügel des Rotors verdeckt werden.
	2.10.18 Die Blinkfolge der Feuer auf Windkraftanlagen ist zu synchronisieren. Die Taktfolge ist auf 00.00.00 Sekunde gemäß Coordinated universal time (UTC) mit einer zulässigen Null-Punkt-Verschiebung von ± 50 Millisekunde zu starten.
	2.10.19 Für die Ein- und Ausschaltvorgänge der Nachtkennzeichnung bzw. Umschaltung auf das Tagesfeuer sind Dämmerungsschalter, die bei einer Umfeldhelligkeit von 50 bis 150 Lux schalten, einzusetzen.
	2.10.20 Bei Ausfall der Spannungsquelle muss sich die Befeuerung automatisch auf ein Ersatzstromnetz umschalten.
	2.10.21 Mehrere in einem bestimmten Areal errichtete Windkraftanlagen können als Windkraftanlagen-Blöcke zusammengefasst werden. Grundsätzlich bedürfen nur die Anlagen an der Peripherie des Blocks, nicht aber die innerhalb des Blocks befindlichen Anlagen, einer Kennzeichnung durch Feuer für die Tages- und Nachtkennzeichnung. Überragen einzelne Anlagen innerhalb eines Blocks signifikant die sie umgebenden Hindernisse, so sind diese ebenfalls zu kennzeichnen. Bei einer Gefahr für die Sicherheit des Luftverkehrs untersagt die zuständige Landesluftfahrtbehörde die Peripheriebefeuerung und ordnet die Befeuerung aller Anlagen an.
	2.10.22 Bei Feuern mit sehr langer Lebensdauer des Leuchtmittels (zum Beispiel Leuchtdiode (LED)) kann auf ein „redundantes Feuer“ mit automatischer Umschaltung verzichtet werden, wenn die Betriebsdauer erfasst und das Leuchtmittel bei Erreichen des Punktes mit 5 % Ausfallwahrscheinlichkeit getauscht wird. Bei Ausfall des Feuers muss eine entsprechende Meldung an den Betreiber erfolgen.
	2.10.23 Störungen der Feuer, die nicht sofort behoben werden können, sind der NOTAM-Zentrale in Langen unter der Rufnummer 06103-707 5555 oder per E-Mail notam.office@dfs.de unverzüglich bekannt zu geben. Der Ausfall der Kennzeichnung ist so schnell wie möglich zu beheben. Sobald die Störung behoben ist, ist die NOTAM-Zentrale unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen. Ist eine Behebung innerhalb von zwei Wochen nicht möglich, ist die NOTAM-Zentrale und die zuständige Genehmigungsbehörde nach Ablauf der zwei Wochen erneut zu informieren.
	2.10.24 Für den Fall einer Störung der primären elektrischen Spannungsversorgung muss ein Ersatzstromversorgungskonzept vorliegen, das eine Versorgungsdauer von mindestens 16 Stunden gewährleistet. Im Fall der geplanten Abschaltung ist der Betrieb der Feuer bis zur Wiederherstellung der Spannungsversorgung sicherzustellen. Die Zeitdauer der Unterbrechung zwischen Ausfall der Netzversorgung und Umschalten auf die Ersatzstromversorgung darf 2 Minuten nicht überschreiten. Diese Vorgabe gilt nicht für die Infrarotkennzeichnung.
	2.10.25 Eine Reduzierung der Nennlichtstärke beim Tagesfeuer und „Feuer W, rot“, ist nur bei Verwendung der vom Deutschen Wetterdienst anerkannten meteorologischen Sichtweitenmessgeräten möglich. Installation und Betrieb haben nach den Bestimmungen des Anhangs 4 der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen zu erfolgen.
	2.10.26 Die in den Auflagen geforderten Kennzeichnungen sind nach Erreichen einer Hindernishöhe von mehr als 100 Meter über Grund zu aktivieren und mit Notstrom zu versorgen.
	2.10.27 Sollten Kräne zum Einsatz kommen, sind diese ab 100 Meter über Grund mit einer Tageskennzeichnung und an der höchsten Stelle mit einer Nachtkennzeichnung (Hindernisfeuer) zu versehen.
	2.10.28 Da die Windkraftanlage aus Sicherheitsgründen als Luftfahrthindernis veröffentlicht werden muss, sind
	2.10.29 Soll die Aktivierung der Nachtkennzeichnung bedarfsgesteuert erfolgen, ist die geplante Installation der Luftfahrtbehörde vor Inbetriebnahme der bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung anzuzeigen und hierbei sind, gemäß Anhang 6 Punkt 3 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (AVV) zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen vom 15. Dezember 2023 BAnz AT 28. Dezember 2023 B4, folgende Unterlagen vorzulegen:
	2.10.30 Nach Anhang 6 Punkt 1 der AVV zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen vom 15. Dezember 2023 (BAnz AT 28. Dezember 2023 B4) ist die Nachtkennzeichnung mit einer dauerhaft aktivierten Infrarotkennzeichnung gemäß Artikel 1 Teil 2 Nummer 3.6 der AVV zu kombinieren.

	2.11 Luftfahrt – militärische
	2.11.1 Der Baubeginn und die Fertigstellung sind dem Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Infra I 3, per E-Mail (baiudbwtoeb@bundeswehr.org) mit den endgültigen Daten: Art des Hindernisses, Standort mit geografischen Koordinaten in WGS 84, Höhe über Erdoberfläche und Gesamthöhe über NHN anzuzeigen.

	2.12 Gasunie
	2.12.1 Sämtliche Maßnahmen im Schutzstreifen der Erdgastransportleitung bzw. der Kabel sind in Anwesenheit eines Gasunie-Mitarbeiters durchzuführen. Dabei ist der zuständige Leitungsbetrieb bereits über Arbeiten im Näherungsbereich ab ca. 50 Metern zur Erdgastransportleitung bzw. Kabel zu informieren.
	2.12.2 Ein Gasunie-Mitarbeiter wird die Lage des Schutzstreifens ermitteln, kennzeichnen und die vor Ort tätigen Personen einweisen. Hierfür fallen keine Kosten an. Es ist jedoch unbedingt erforderlich, rechtzeitig, spätestens fünf Werktage vor Beginn jeglicher Maßnahmen im Schutzstreifenbereich, Kontakt zu folgendem Leitungsbetrieb aufzunehmen:
	2.12.3 Eine Änderung der Lage und Art der Windkraftanlage muss erneut mit der Gasunie abgestimmt werden.
	2.12.4 Gasunien-Anlagen sind in einem Schutzstreifen verlegt. Der gesamte Schutzstreifen ist als Bauverbotszone auszuweisen, so dass zur Gewährleistung der Sicherheit der Anlagen sowie deren Überwachungs-, Instandsetzungs- und Reparaturzwecken eine jederzeitige Befahrung möglich ist. Sämtliche Einwirkungen, die die Sicherheit der Anlagen gefährden, sind im Schutzstreifen untersagt. Der freie Zugang zu den Anlagen muss auch während der Bauphase jederzeit gewährleistet sein.
	2.12.5 Kräne und Arbeitsbühnen sind außerhalb des Schutzstreifens der Gasunie-Anlagen aufzustellen. Freischwebende Lasten dürfen ohne Zustimmung von Gasunie nicht innerhalb des Schutzstreifens bewegt werden. In Abstimmung mit der Gasunie-Aufsicht können Sicherheitsmaßnahmen (zum Beispiel Baggermatratzen) festgelegt werden, die eine Abweichung von diesen Vorgaben ermöglichen.
	2.12.6 Eventuell erforderliche temporäre Überfahrten sind in Abstimmung mit dem zuständigen Standort festzulegen und durch geeignete Maßnahmen zu sichern. Permanente Überfahrten sind gesondert zu beantragen. Hierfür werden ein Bodengutachten und eine genaue Beschreibung der Lage und Höhe sowie des Ausbaus der geplanten Überfahrt benötigt.
	2.12.7 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind außerhalb des Schutzstreifens der Gasunie-Anlagen durchzuführen.



	IV Hinweise
	1. Allgemeines
	1.1 Dieser Bescheid ergeht unbeschadet der behördlichen Entscheidungen, die nach § 13 BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen werden.
	1.2 Die Sicherheitsleistung kann erbracht werden in den von § 232 des Bürgerlichen Gesetzbuches vorgesehenen Formen sowie durch andere Sicherungsmittel, die geeignet sind, den angestrebten Sicherungszweck zu erfüllen.
	1.3 Ein Wechsel der Anlagenbetreiberin sowie gegebenenfalls eine Änderung an der Rechtsform der Betreiberin ist gegenüber dem Landesamt für Umwelt schriftlich mit dem in der Anlage beigefügtem Formular „Betreiberwechsel“ mitzuteilen.
	1.4 Die Inbetriebnahme der Windkraftanlage ist erfolgt, sobald erstmalig elektrische Energie in ein Stromnetz abgeführt wurde.
	1.5 Änderungen der Lage, Beschaffenheit oder des Betriebes, die sich auf irgendeine Weise auf die Umwelt auswirken können, durch die jedoch keine nachteiligen Umweltauswirkungen hervorgerufen werden, müssen beim Landesamt für Umwelt nach § 15 BImSchG angezeigt werden. Die geplante Änderung ist mindestens einen Monat, bevor mit der Änderung begonnen werden soll, schriftlich anzuzeigen. Das Landesamt prüft dann, ob die Änderung einer Genehmigung bedarf, das heißt ob die Änderung wesentlich ist.
	1.6 Soweit erforderlich, können gemäß § 17 Absatz 1 BImSchG auch nach Erteilung dieses Bescheides nachträgliche Anordnungen zur Errichtung und zum Betrieb der Anlage getroffen werden.
	1.7 Die Genehmigung erlischt gemäß § 18 Absatz 1 Nummer 2 BImSchG, wenn die Anlage während eines Zeitraumes von mehr als drei Jahren nicht mehr betrieben worden ist und vor Ablauf keine Verlängerung dieser Frist beantragt wurde.
	1.8 Die Verpflichtung zum Rückbau von Windkraftanlagen nach § 35 Absatz 5 Satz 2 und 3 BauGB entsteht:

	2. Abfallrecht
	2.1 Bei Einsatz von mineralischen Ersatzbaustoffen zur Befestigung z. B. von Stellflächen und Zufahrten oder als Unterbau für Gebäude sind die Regelungen der Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) zu beachten.

	3. Baurecht
	3.1 Die konstruktive Bauüberwachung durch den zu beauftragenden Prüfingenieur für Baustatik ist hinsichtlich der Typenprüfungen in Konformität der Anlagen und der jeweiligen Gründungsart durchzuführen. Der Prüfauftrag muss vor Baubeginn vom Fachdienst Bauordnung erteilt werden.
	3.2 Die Prüfintervalle hierfür ergeben sich aus den gutachterlichen Stellungnahmen zur Maschine. Sie betragen höchstens zwei Jahre, dürfen jedoch auf vier Jahre verlängert werden, wenn durch von der Herstellerfirma autorisierte Sachkundige eine laufende (mindestens jährliche) Überwachung und Wartung der Windenergieanlage durchgeführt wird. Gemäß Richtlinie „Windenergieanlagen; Einwirkungen und Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründung“ sind die Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen nach Abschnitt 13 der Richtlinie in Verbindung mit dem begutachteten Wartungspflichtenbuch (siehe 4.1 zu Abschnitt 3, Buchstabe L der Richtlinie); sowie die Einhaltung der in den Gutachten nach 3.1 bis 3.3 formulierten Auflagen sicherzustellen.

	4. Gewässer- und Bodenschutz
	4.1 Um den Vorsorgegrundsätzen der §§ 1,4 und 7 des Bundes-Bodenschutzgesetzes nachzukommen ist der „Leitfaden zum Bodenschutz beim Bauen“ des Landes Schleswig-Holstein zu beachten.
	4.2 Bodenverdichtungen und Bodenversiegelungen sind zu vermeiden oder zu minimieren. Minimierungs- und Vermeidungsmöglichkeiten, insbesondere bei den Zuwegungen, sind zu prüfen sowie die Unvermeidlichkeit zu erläutern. Die Prüfung der Eingriffe und Beeinträchtigungen in Böden sind der Unteren Bodenschutzbehörde zur Verfügung zu stellen. (§ 2 Absatz 1 Landesbodenschutzgesetz).
	4.3 Der Abtrag von Oberboden muss rückschreitend mit Raupenbaggern erfolgen. Das Abschieben ist nicht zulässig 8DIN 19639, 6.3.6). Wird Boden zwischengelagert, sind die Vorgaben der DIN 19731, Punkt 7.2 zu beachten. Wird Boden auf dem Baufeld wiederverwertet, sind die DIN 19731 und die Ersatzbaustoffverordnung sowie die Bundes-Bodenschutzverordnung zu beachten.
	4.4 Eine Verwertung von überschüssigem Boden außerhalb des Plangebietes in Form einer Verfüllung oder Aufschüttung bedarf in der Regel einer naturschutzrechtlichen Genehmigung, sobald die Menge 30 Kubikmeter oder 1.000 Quadratmeter überschreitet.
	4.5 Gemäß § 2 des Landesbodenschutz- und Altlastengesetzes (LBodSchG) sind Anhaltspunkte für das Vorliegen einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast unverzüglich der Unteren Bodenschutzbehörde mitzuteilen.
	4.6 Bei dauerhafter Aufgabe der Nutzung ist die Anlage gemäß Erlass zum Vollzug der Rückbauverpflichtung § 35 Absatz 5 Satz 2 BauGB vollständig zurückzubauen und die Fläche zu entsiegeln.
	4.7 Die Rückbauanzeige hat auch bei der Unteren Bodenschutzbehörde zu erfolgen.
	4.8 Die geplanten Anlagen liegen im Trinkwassergewinnungsgebiet des Wasserwerkes II (Riesebusch) der Städtischen Betriebe Bad Schwartau. Das Durchstoßen der Deckschicht oder das Vermindern der Mächtigkeit der Deckschicht, die dem Schutz des Grundwasserleiters dient, welcher zur Trinkwasserversorgung benutzt wird, ist zu vermeiden.
	4.9 Erdaufschlüsse sind gemäß §49 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ab einer Tiefe von 10 Metern (§40 Landeswassergesetz) oder bei Erschließung von Grundwasser bei der Unteren Wasserbehörde mindestens einen Monat vor Beginn der Arbeiten anzuzeigen.
	4.10 Sollten Grundwasserhaltungen für die Bauzeit notwendig sein, stellen sie eine Benutzung des Grundwassers gemäß Wasserhaushaltsgesetzes dar und sind daher gemäß Wasserhaushaltsgesetz erlaubnispflichtig. Ein entsprechender Antrag ist mindestens einen Monat vor Beginn der Arbeiten einzureichen.
	4.11 Das anfallende Niederschlagswasser von verdichteten und versiegelten Flächen im Plangebiet ist schadlos abzuführen. Hierzu bedarf es Angaben, insbesondere ist aufzuzeigen, mit welchen geeigneten technischen Maßnahmen eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Boden und Wasser vermieden bzw. minimiert wird.
	4.12 Für die Einleitung des Niederschlagswassers in den Untergrund ist eine wasserrechtliche Erlaubnis nicht erforderlich, wenn das Niederschlagswasser mit vergleichbarer Belastung wie in reinen Wohngebieten bis zu einer befestigten Fläche von 1.000 Quadratmetern anfällt und über eine belebte Bodenzone versickert wird. Die Wasserbehörde kann Anordnungen zum Schutz des Grundwassers treffen.
	4.13 Der Nachweis der schadlosen Versickerung gemäß dem DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.) Arbeitsblatt 128-1 ist gegenüber der Unteren Wasserbehörde des Kreises zu erbringen.
	4.14 Falls von versiegelten Flächen gezielt Niederschlagswasser in ein Gewässer oder ins Grundwasser eingeleitet wird, so ist entsprechender Antrag auf wasserbehördliche Erlaubnis gemäß §§ -10, 13 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) bei der Unteren Wasserbehörde des Kreises zu stellen.
	4.15 Falls Kreuzungen unter oder über dem Gewässer zum Beispiel durch Versorgungsleitungen oder Überwegungen über Gewässer notwendig sein sollte, so ist ein Antrag auf Genehmigung einer Anlage am Gewässer gemäß § 23 Landeswassergesetz (LWG) bei der Unteren Wasserbehörde des Kreises Ostholstein zu stellen. Hier ist vorrangig die Durchgängigkeit des Gewässers zu gewährleisten bzw. zu verbessern.
	4.16 Falls sich im Plangebiet Kleingewässer befinden, dürfen diese nicht durch die vorgesehenen Baumaßnahmen beeinträchtigt werden. Es sollte ein Abstand von fünf Metern von den Ufern vorgesehen werden.
	4.17 Weiterhin sind präventive Maßnahmen (zum Beispiel Verwallung) während der Baumaßnahme vorzusehen, um Schadstoff- und Sedimenteintragungen in die Gewässer (Kleingewässer sowie Fließgewässer) zu verhindern.
	4.18 Falls durch die Baumaßnahme Verbandsgewässer tangiert werden sollten, sind Abstände von mindestens sechs Metern beidseitig der Böschungsoberkante von Verbandsgewässern bzw. sechs Meter beidseitig der Rohrachse bei verrohrten Gewässern und Rohrleitungen laut Satzung der Wasser- und Bodenverbände einzuhalten.

	5. Naturschutz
	5.1 Ggf. erforderlich werdende Abweichungen von den oben genannten Auflagen zu den Ausgleichsflächen, zur Umgebungsgestaltung oder zum Baufeld sind mit der Unteren Naturschutzbehörde im Vorwege abzustimmen.
	5.2 Für die Eingriffe durch weitere Erschließungsmaßnahmen (zum Beispiel Zuwegung, Leitungsverlegungen zum nächstgelegenen Umspannwerk, Bodenbewegungen usw.) ist eine gesonderte Genehmigung bei der Unteren Naturschutzbehörde zu beantragen. Die erforderlichen Kompensationen sind durch einen gesonderten LBP zu ermitteln und mit dem Antrag auf naturschutzrechtliche Genehmigung einzureichen.
	5.3 Vor Baubeginn ist zu prüfen, ob für die Anlieferung der Rotoren und Mastkomponenten von der Autobahn bis zum Aufstellort der Einzelanlagen ggf. zusätzliche Knickabschnitte auf den Stock gesetzt oder Bäume gefällt werden müssen. Wenn Straßenbäume an Kreis- Landes- oder Bundesstraßen betroffen sind, ist die Maßnahme vor der Anlieferung mit dem LBV abzustimmen.
	5.4 Für Gewässerverrohrungen ist eine eigenständige wasserrechtliche Genehmigung erforderlich, die bei der Unteren Wasserbehörde des Kreises Ostholstein einzuholen ist.
	5.5 Bei Bauarbeiten im Bereich von Bäumen und Gehölzen ist die DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ und der RAS-LP 4 zu beachten.

	6. Arbeitsschutz
	6.1 Die Einhaltung und Umsetzung der staatlichen Arbeitsschutzvorschriften liegt in der Eigenverantwortung des Betreibers bzw. des Arbeitgebers. Die einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften sind unabhängig vom Genehmigungsbescheid zu beachten und einzuhalten.
	6.2 Die Betreiberin hat eine Gefährdungsbeurteilung gemäß § 3 BetrSichV durchzuführen und das Ergebnis zu dokumentieren.
	6.3 Die Anlagenkennzeichnung sollte auch schon während der Errichtung der Windkraftanlage von der Zuwegung aus lesbar an den Anlagen angebracht werden.
	6.4 Der Aufzug ist gemäß §§ 15 und 16 BetrSichV vor Inbetriebnahme und in der Folge wiederkehrend durch Sachverständige einer zugelassenen Überwachungsstelle (ZÜS) für überwachungsbedürftige Anlagen zu prüfen.
	6.5 Wenn die Windkraftanlage nicht den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen nach Anhang I der Maschinenrichtlinie bzw. Maschinenverordnung entspricht, sind wirksame Vorkehrungen zum Schutz der Sicherheit und Gesundheit von Personen auf Grundlage einer Gefährdungsbeurteilung durch den Betreiber zu treffen (§ 4 BetrSichV).
	6.6 Der Betreiber hat sicherzustellen, dass er vom Hersteller über Sicherheitsmeldungen (Saftey Alerts) für seinen Anlagentyp und den darin verbauten Anlagenteilen wie zum Beispiel Aufzugsanlage umgehend informiert wird. Auf Grundlage der Saftey Alerts müssen durch den Betreiber unverzüglich geeignete Maßnahmen zur Abwendung von Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit eigener oder Beschäftigter anderer Unternehmen ergriffen werden.
	6.7 Die Anzahl und Positionierung der Anschlagpunkte muss den vorgesehenen Arbeitsabläufen, ergonomischen Grundsätzen und den Vorgaben aus dem Rettungskonzept für eine unverzügliche technische und medizinische Rettung entsprechen. Hierbei ist zu beachten, dass die Beschäftigten und Einsatzkräfte zwischen den Anschlagpunkten keine ungesicherten Wege zurücklegen dürfen/müssen. Anschlagpunkte sind gemäß DIN EN 795 zu kennzeichnen. Prüfbescheinigungen sind auf der Anlage vorzuhalten.
	6.8 Der Betreiber hat gemäß § 11 BetrSichV sicherzustellen, dass Beschäftigte und andere Personen bei einem Unfall oder bei einem Notfall unverzüglich gerettet und ärztlich versorgt werden können.
	6.9 Den Einsatzkräften der Feuerwehr, der nächstgelegenen Höhenrettungsgruppe und des Rettungsdienstes bzw. der koordinierenden Leitstelle sind mindestens folgende Informationen zur Verfügung zu stellen:
	6.10 Für die Errichtung und den Rückbau sind die Vorgaben der Baustellenverordnung zu berücksichtigen. Auf die Vorankündigung gemäß § 2 Absatz 2 Baustellenverordnung, den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan gemäß § 2 Absatz 3 Baustellenverordnung den/die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator/in gemäß § 3 Absatz 1 Baustellenverordnung sowie die Unterlage für spätere Arbeiten gemäß § 3 Absatz 2 Nummer 2 Baustellenverordnung wird hingewiesen. Die zuständige Behörde ist die Staatliche Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Nord.

	7. Luftverkehr – zivil
	7.1 Sollte eine Installation und ein Probebetrieb der BNK erforderlich sein, um der genannten Nachweisführung nachzukommen, so bestehen aus Sicht der Luftfahrtbehörde keine Bedenken gegen dieses Vorgehen. Entscheidend ist, dass die Inbetriebnahme der BNK er nach Vorlage der genannten Unterlagen erfolgt.
	7.2 Bei Nichteinhaltung der Auflagen behält sich die Luftfahrtbehörde eine Prüfung gemäß § 315 Strafgesetzbuch (StGB) auf gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr vor. Es wird darauf hingewiesen, dass die Veränderung der Leuchtstärke und Leuchtrichtung der Kennzeichnung einen gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr darstellt und gemäß § 315 StGB mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft werden kann.

	8. Luftverkehr – militärisch
	8.1 Da bauliche Hindernisse mit einer Bauhöhe von über 100 Meter über Grund gemäß § 14 LuftVG der luftfahrtrechtlichen Zustimmung bedürfen, werden etwaige militärisch flugbetriebliche Einwände/Bedenken über das Beteiligungsverfahren der zivilen Luftfahrtbehörde geltend gemacht.
	8.2 Bei Änderung der Bauhöhe, des Bautyps oder der Standortkoordinaten ist das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr erneut zu beteiligen.

	9. Gasunie
	9.1 Die Kosten für eventuelle Schutzmaßnahmen/Gutachten sind vom Verursacher zu tragen.
	9.2 Gasunie ist von allen Kosten, die in Folge der Baumaßnahmen entstehen könnten (zum Beispiel in Gestalt nachträglich erforderlicher Sicherungsmaßnahmen an deren Anlagen oder im Vergleich zum ursprünglichen Zustand erhöhter Aufwendungen bei Reparatur-, Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten) freizuhalten.
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	17.2 Für die Durchführung von Großraum- und Schwertransporten bedarf es einem Antrag auf Sondergenehmigung nach § 29 Absatz 3 Straßenverkehrsordnung.

	18. Trave Netz
	18.1 Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Netzverknüpfungspunkt (Umspannwerk Bad Schwartau West) noch nicht festgelegt.
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